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Bund 2015/11 

Vorbe r 

Vorbemerkungen 

Vorlage an den Nationalrat 

Der Rechnungshof erstattet dem Nationalrat gemäß An. 126d Abs. I 
Bundes- Verfassungsgesetz nachstehenden Bericht über Wahrneh ­

mungen, die er bei mehreren Gebarungsüberprüfungen getroffen hat. 

Berichtsaufbau 

In der Regel werden bei der Berichterstattung punkteweise zusam­

menfassend die Sachverhaltsdarstellung [Kennzeichnung mit I an der 
zweiten Stelle der Textzahl). deren Beurteilung durch den Rechnungs ­
hof [Kennzeichnung mit 2), die Stellungnahme der überprüften Stelle 

(Kennzeiclllllwg mit 3 und im Kursivdruck) sowie die allfällige Gegen­
äußerung des Rechnungshofes [Kennzeichnung mit 4) aneinanderge­

reiht. Das in diesem Bericht enthaltene Zahlenwerk beinhaltet allenfalls 
kaufmännische Auf- und Abrundungen. 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personen-, Berufs- und 

Funktionsbezeichnungen darauf verzichtet, jeweils die weibliche und 
die männliche Form zu nennen. Neutrale oder männliche Bezeich­
nungen beziehen somit beide Geschlechter ein. 

Der vorliegende Bericht des Rechnungshofes ist nach der Vorlage über 
die Website des Rechnungshofes .http://www.rechnungshof.gv.at" ver­

fügbar. 
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Bund 2015/11 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 

Finanzen 

HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG­
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

F 

Mit der Übernahme sämtlicher Anteile an der HYPO ALPE-ADRLA­
BANK INTERNATIONAL AG im Dezember 2009 fIel dem Bund ein 
Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von rd. 41 Mrd. EUR zu. Als 
Folge der eu.roparechtlichen Regelungen für staatliche Beihilfen 
waren nicht strategische Geschäftsbereiche und Portfolien abzu­
bauen (Abbauportfoliol und marktr.ihige Einheiten (Tochterbanken) 
wieder zu verkaufen. 

Die Verkäufe von zwei Immobilien und 13 Beteiligungen, die die 
HYPO ALPE-AORtA-BANK INTERNATIONAL AG in der Pbase vor 
der Anteilsübernahme durch den Bund erworben hatte, führten zu 
einer Realisierung von Verlusten durch die HYPO ALPE-ADRLA­
BANK INTERNATIONAL AG aufgrund einer mangelnden Rückführ­
barkeit der offenen Finanzierungen sowie nicht erwirtschafteter 
Investitionskosten in einer Größenordnung von rd. 140 Mio. EUR, 
wovon rd. 100 Mio. EUR in einen Zeitraum nach der Anteilsüber­
nahme durch den Bund im Dezember 2009 fIelen . 

Der Vorstand der HYPO ALPE-ADRLA-BANK INTERNATIONAL AG 
beschloss erst im Jänner 2011 erstmals Mindes tstandards für den 
Verkauf von Beteiligungen und Immobilien. wodurch vorn Zeitpunkt 
der Anteilsübernahme durch den Buod an mehr als ein Jahr keine 
verbindlichen Regelungen bestanden. 

Im Zeitraum Dezember 2009 bis Juli 2011 waren bei der HYPO ALPE­
ADRLA-BANK INTERNATIONAL AG keine Regelungen hinsichtlich 
der Auswahl zur Beauftragung von Beratungsdienstleistungen vor­
handen. Dies führte u.a. dazu , dass die HYPO ALPE-AORtA-BANK 
INTERNATIONAL AG ohne Einholung weiterer Angebote ein von 
ehemaligen Geschäft führern und Prokuristen ihrer Tochterunter­
nehmen gegründetes Beratungsunternehmen beauftragte. 

Die intern defll1ierten Mindcslstandards und Prozessabläufe hielt die 
HYPO ALPE-ADRlA-BANK INTERNATIONAL AG nicht durchgängig 
ein. Im Rahmen der Veräußerung von Immobilien war kein Min-

13 
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destverkaufspreis festgelegt. Unternehmenswertgutachten fehlten 
bei der Veräußerung von Beteiligungen an Biogasanlagen, obwohl 
eine Übervorteilung der HYPO ALPE-ADRlA-BANK INTERNATIO­
NAL AG durch die aus Managementkreisen der Biogasanlagen beste­
hende Käuferschicht nicht auszuschließen war. 

Durch wiederholte kurzfristige Veränderungen der Aulbau- und 
Ablauforganisationen in einem Zeitraum von knapp zwei Jahren 
konnte keine nachhaltige Venvcrrungsinfrastruktur aufgebaut wer­
den. Es fehlte auch eine durchgängig dokumentierte Strategie für 
den Verkaufsprozess. 

Prüfungsziel 

Der RH überprüfte die Gebarung der HYPO ALPE-ADRlA-BANK 
INTERNATIONAL AG (HBlnt) hinsichtlich der im Rahmen der 
Umstrukturierungspha e abge chlossenen Verkau~ aktivitäten von 
Immobilien und Beteiligungen. Zum Zeirpunkt der Gebarungsüber­
prüfung sah die HBlnt hinsichtlich des nicht stTategischen und nicht 
marktf:ihigen Teil der HBlnt, den sogenannten" Wind-Down", einen 
umfassenden und wertschonenden Abbau des existierenden, nicht 
zinstragenden Kredirportfolios (2010: rd. 5,142 Mrd. EUR) sowie 
die Vermarktung der nicht strategischen und nicht marktfahigen 
Vermögensgegenstände vor (2010 : Immobilien rd. 1,664 Mrd. EUR; 
verkaufsreife Beteiligungen rd. 500 Mio. EUR). (TZ I) 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung des Verkaufs­
prozesses von nicht strategischen und nicht marktfähigen Teilen 
(Immobilien und Beteiligungen) hinsichtlich Interessentensuche, 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Bewertungen, Auswahl ­
kriterien und Zuschlag erteilung sowie der Vergabe von Berater­
leistungen im Zusammenhang mit den Verkaufsaktivitäten. (TZ I) 

Der RH fühne seit der Verstaatlichung der HYPO ALPE- ADRIA- BANK 
INTERNATIONAL AG vier Gebarungsüberprüfungen durch, die den 
Themenkomplex HYPO ALPE- ADRLA zum Inhalt hanen . 

Die Überprüfung der Umsetzung des Bankenpakets (Reihe 
Bund 2012/9) hane die Einhaltung der Venräge zwischen Bund 
und Kreditinstituten zum Inhalt. 

Zeitgleich mit der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung fühne 
der RH eine Prüfung der Haftungen des Landes Kärnten für HYPO 
ALPE- ADRIA- BANK INTERNATIONAL AG und Hypo Alpe- Adria -

Bund 2015/11 
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HYPO ALPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Bank AG durch , über die er in Reihe Kärnten 2014/ 1 gesondert 

Bericht erstattete. 

Im Juni 201 J erhielt der RH einen Prüfungsauftra g gemäß § 99 Ab .2 
de Bundesgesetzes über die GeschäFtsordnung des Nationalrats zur 
Überprüfung der Verstaatlichung der HYPO ALPE- ADRIA- BANK 
INTERNATIONAL AG. Der Bericht des RH über das Ergebnis dieser 
Gebarungsüberprüfung wurde im März 2015 veröffentlicht (Reihe 
Bund 2015/5). (TZ I) 

UnternehmensentwickJung 

Im Dezember 2009 übernahm die Republik Österreich sämtliche 
Anteile der HBlnt im Rahmen einer Notverstaatlichung (§ I Finanz­
marktstabilitätsgesetz). Die endgültige Version des im Beihilfenver­
fahren notwendigen Resrrukturierungsplans sowie Zusagenkatalogs 
übermittelte das BMF an die Europäische Kommission im Juni 201 J . 

Die Europäische Kommission genehmigte die Beihilfenmaßnahmen 
im September 20\3. (TZ 2) 

Organisation des Verkaufsprozesses 

Mit Stand Juni 2012 war die operative InfTastruktur für den Ver­
kaufs- und Abbauprozess sowohl auf interne Einheiten der HBlnt 
(Group Task Force Rehabilitation und Mergers a. Acquisitions Group 
Restructuring) als auch auf zwei TochtergesellschaFten der HBlnt 
aufgeteilt (PRO BUS Real Estate GmbH und Hypo Leasing Hol ­
ding GmbH). (TZ J) 

In die VerkauFsaktivitäten waren zwei interne Einheiten und zwei 
Tochterunternehmen eingebunden, wodurch im Zuge der operativen 
Durchführung der Privatisierung SchnitlStellenprobleme auftraten . 
AuF der Ebene der Fachvorstände war keine gebündelte Zuständig­
keit für die Abwicklung der Verkaufsaktivitäten gegeben. (TZ J) 

Beginnend mit Frühjahr 2009 wechselte in einem Zeitraum von 
rd. 20 Monaten die Zuständigkeit für die Verwertung von Immo­
bilien von einer Tochtergesellschaft der HBlnt (Hypo Alpe-Adria­
Immobilien AG) in einen Bereich bzw. eine Abteilung der HBlnt und 
letztlich in die neu gegründete Tochterge eil chaft PROBUS Real 
Estate GmbH (PROBUS GmbH). (TZ J) 

15 
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Durch die wiederholte kurzfristige Veränderung der Aufbau- und 
Ablaufstruktur für einen Zeitraum von knapp zwei Jahren war keine 
nachhaltige Verwertungsinfrastruktur für Immobilien vorhanden 
und eine durchgängig dokumentierte Strategie hinter den jeweiligen 
Vorstands- und Aufsichtsratsbeschliissen nicht erkennbar. (TZ JJ 

Eine Abgrenzung der Zuständigkeiten zur Verwertung von Immo­
bilien zwischen PROBUS GmbH und Mergers EI Acquisitions Group 
Restructuring erfolgte erst im Laufe der operativen Übergabe der 
Aufgaben und nur durch einen Aktenvermerk auf Bereichsleiter­
bzw. Geschäftsführerebene. nicht aber durch Vorstandsbeschluss. 
Abgrenzungs- bzw. Schnittstellendeflllitionen waren nicht im Vor­
feld der Umstrukturierung von Ablauf- und Aufbauorganisation 
geregelt worden. (TZ 4J 

Oie Regelungen betreffend die Einbindung des Aufsichtsrats hin­
sichtlich des Fortschritts des Verwertungsprozesses waren grund­
sätzlich geeignet. für Transparenz gegenüber dem Eigentümerver­
treter zu sorgen. AJlerdings waren einerseits die Wertgrenzen hoch 
und andererseits war die Wahrnehmung der Informationspnichten 
des Vorstands an den Aufsichtsrat in den überprüften Fällen teil ­
weise mangelhaft. Insbesondere erfolgte die Information zu linan­
ziellen Auswirkungen bei den Verkäufen der Beteiligungen des 
Schlosshotel Velden (siehe TZ JJJ sowie zu den Biogasanlagen 
(siehe TZ 42. 48J unzureichend. (TZ 5J 

Einkauf und Beschaffung von Beratungsleistungen 

Vor der Anteilsübernahme durch den Bund Ende 2009 existierte für 
den Einkaufsprozess auf Gruppenebene ein Procurement Manual. 
Trotz des im Procurement Manual 2009 enthaltenen Wettbewerbs­
gedankens war der Zukauf von Beratungsleistungen nicht explizit 
vom sachlichen Anwendungsbereich des Manuals umfasst. Bei der 
Beaurtragung von Beratung leistungen wurden keine Vergleichs­
angebote basierend auf dem Manual eingeholt. (TZ 6J 

Oie bis Juli 2011 auf Ebene der HBlnt gültige Dienstanweisung 
betreffend den Abschluss und die Abrechnung von Beraterverträ­
gen der HBlnt enthielt keine Regelungen zur Auswahl von Bera­
tern. (TZ 6J 

Oie Dienstanweisung zur Anwaltsbeauftragung in der damaligen 
Fassung galt nur für die Auswahl österreichischer Anwälte und 
enthielt keine marktwirtschaftlichen Beauftragungs- und Auswahl-

8und 2015/11 
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kriterien. Darüber hinaus waren bis zur Genehmigung des Procure­
ment Manuals im Jahr 2011 nicht alle Konzemgesellschaften vom 
Anwendungsbereich der Dienstanweisung umfasst. (TZ 6) 

Von der Anteil.sübernahme durch den Bund im Dezember 2009 
bis Juli 2011 bestand keine Transparenz hinsichtlich der Beauf­
tragung von Beratungsleistungen. Dies insbesondere deshalb, weil 
keine explizite Regelung für den Einkauf von externen Beratungs­
leistungen existierte, die ein für Dritte nachvollziehbares Auswahl ­
verfahren fUr Anbieter festlegte. (TZ 7) 

Der vom Vorstand der HBlnt im Oktober 2010 gegründete Bereich 
Group Procurement entwickelte einen neuen Procurement Pro­
zess, den der Vorstand im Juli 2011 genehmigte und der mit Ende 
Juli 2011 in der HBlnt implementiert wurde. Der Procurement Pro­
zess galt grundsätzlich für jeden Beschaffungsvorgang. Erst mit 
AusroUung des neuen Procurement Prozesses war die Auswahl von 
Beratern explizit geregelt. (TZ 7) 

Bei mangelnder Einhaltung des Procurement Prozesses - außerhalb 
des Bereichs Group Procurement - konnte der Bereich Group Pro­
curement dies nach eigenem Ermessen dem Vorstand melden (E ka­
lationsverfahren). Die Konzernrevision beu.rteilte Ende 2011 die Ein­
haltung des neuen Prozesses durch Bereiclle und Abteilungen als 
nicht zufriedenstellend, weil u.a. das Bewusstsein fUr die Wichtigkeit 
des Procurement Prozesses fehlte. Im Jänner 2012, nach Behandlung 
des Prüfberichts, legte der Vorstand der HBlnt zur Steigerung der 
Compliance fest, dass der Procurement Prozess von allen Bereichen 
ausnahmslos einzuhalten war. (TZ 8) 

Der Bereich Group Procurement plante die EinfUhrung von Key Per­
formance Indikatoren (KPI) zur Messung der Performance und Com­
pliance aufländerebene. Für jede Stufe des Beschaffungsvorganges 
war ein KPI geplant. Die Datengrundlage zur Messung sollte anhand 
von Stichproben der Beschaffungsvorgänge erhoben werden. (TZ 8J 

Die HBlnt konnte durch die Nutzung von Wettbewerbsmechanismen 
im Einkaufund Strukturierung des neuen Procurement Proze ses im 
Zeitraum Juli 2011 bis Juli 2012 - auf Grundlage ihrer DefInition ­
eine Kostenreduktion und Kostenvermeidung von rd. 21 Mio. EUR 
erzielen. (TZ 9J 
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Mindeststandards rur Verkauf: aktivitäten 

Die HBlnt legte Mindeststandards rur den Verkauf von Beteiligungen 
und Immobilien erst im Jänner 2011 fest, wodurch vom Zeitpunkt 
der Anteilsübernahme an mehr als ein Jahr keine verbindlichen 
Regelungen bestanden. (TZ 12) 

Der Vorstand überließ es im Rahmen der Mindeststandards Mer­
gers EI Acquisitions Group Restructuring und PRO BUS GmbH, zu 
entscheiden, in wessen internen Verantwortungsbereich eine Trans­
aktionsabwicklung (lokal oder auf Ebene von Mergers EI Acquisi ­
tions Group Restructuring/PROBUS GmbH) angesiedelt war. (TZ 12) 

Die Berechnung der in den Mindeststandards vorgesehenen 
. Hurdle Rate" bzw. des Mindestverkaufsprei es wurde weder hin­
sichtlich Zeitpunkt (Anschaffungswert oder aktueller Buchwert) noch 
hinsichtlich Berechnungsformel präzisiert. Dadurch entstand ein 
großer Gesta.ltungsspielraum. Ebenso waren die Voraussetzungen 
rur das Einholen einer Fairness Opinion unzureichend defmiert, 
wie der Zeitpunkt rur die Durchruhrung und die Beschaffenheit der 
Fairness Opinion elbst. (TZ 12) 

Immobilienverkäufe 

Die unter Einbindung der PROBUS GmbH bis Mitte 2012 erzielten 
Verkaufserlöse lagen mit 64,85 Mio. EUR unter den Planwerten 
[bis Ende 2012: 683,14 Mio. EUR). Dies war insbesondere auf die 
bi dahin nicht zustande gekommenen Großverkäufe zurückzuruh­
ren. (TZ ll) 

Verkauf der Büroliegenschaft .Nomis Quartier, Hamburg" 

Die historischen Anschaffungskosten der Liegenschaft .Nomis Quar­
tier" betrugen rd. 12,16 Mio. EUR, der Buchwert zum 31. Dezem­
ber 2010 belief sich auf rd. 11,16 Mio. EUR. (TZ 14) 

Die Hypo Alpe-Adria-Leasing GmbH München hatte zweima.l 
denselben Gutachter herangezogen, obwohl schon bei der internen 
Plausibilisierung des Vorgutachtens Mängel hinsichtlich der Quali ­
tät des Gutachtens geäußert wurden. Somit gingen Werte eines Gut­
achtens, das im Rahmen der internen Plausibilisierung a.Is unzurei­
chend rur eine realisti ehe Verkaufspreisfmdung erachtet worden 
war, in das Verkaufsverfahren ein. (TZ 14) 
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Die PRO BUS GmbH fuhrte kein öffentliches Bietverfahren durch . 
Dadurch unterblieb im Vorfeld des Liegenschaftsverkaufs eine mög­
lichst breite Interessentensuche, obwohl diese geeignet wäre, die 
Liegenschaft allen potenziellen Käufern zur Kenntnis zu bringen. 
(TZ 15) 

Die PRO BUS GmbH wich von ihrem intern vordefInierten Verkaufs­
prozess ab, indem die Due Diligence erst nach der Angebotsabgabe 
mit einmaliger Verbes erungsmöglichkeit erfolgte. Der Verkaufserlös 
verringerte sich gegenüber dem im Verkaufsverfahren festgestellten 
Bestgebot um 172.500 EUR auf 11 ,78 Mio. EUR. lnfolge nachträg­
licher Preisreduktionen war die generelle Möglichkeit eines fIktiven 
Bietersturze gegeben. Nach Abgabe eines Angebots in einem Bie­
terwettbewerb sollten im Sinne einer Gleichbehandlung der Bieter 
Nachverhandlungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Ver­
kaufspreis au geschlossen sein . (TZ 16) 

Verkauf des Einkaufszentrums "Stadtpark Center Spittal" 

Zum J 1. Dezember 2011 belief sich der relevante Buchwert des 
Objekts aus Sicht der HBInt auf 26,07 Mio. EUR. (TZ 17) 

Die PROBUS GmbH fuhrte kein öffentliches Bietverfahren durch. 
Dadurch unterblieb im Vorfeld des Liegenschaftsverkaufs eine mög­
lichst breite Intere enten uche, obwohl diese geeignet wäre, die 
Liegenschaft allen potenl.iellen Käufern zur Kenntnis zu bringen. 
[TZ 17) 

Im Rahmen eines strukturierten Verkaufsverfahrens erzielte die PRO­
BUS GmbH einen Verkaufspreis in der Höhe von 27 , 10 Mio. EUR. 
Der Verkaufserlös kann sich bei Schlagend werden der fur Gewähr­
leistungszulagen eingegangenen und nach Vorlage eines Sachver­
ständigengutachtens auf 100.000 EUR reduzierten Haftung nach­
träglich noch verringern. Die PROBUS GmbH wich von ihrem intern 
definierten Verkaufsprozess ab. (TZ 18) 

Verkauf der Immobilie(n) "Herzog-Heinrich-Straße, München" 

Bei den Büroliegenschaften Herzog-Heinrich-Straße Nr. 20 
und Nr. 22 handelt es sich um zwei benachbarte Objekte in Mün­
chen, welche die Hypo Group Alpe Adria (HGAA) in den Jahren 2004 
und 2005 in renovierungsbedürftigem Zustand erworben und bis 
zum Jahr 2006 (Nr. 20) bzw. 2009 (Nr. 22) saniert und zu Gesamt-

19 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 23 von 100

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

20 

R -
H 

investitionskosten von rd. 12,50 Mio. EUR in BüroOächen umge­
baut hatte. (TZ 19) 

Die HBlnt überdachte trocz mehrerer Hinweise von Beratern bzw. 
Mak.lern auf Problem felder im Zusammenhang mit der geplanten 
Veräußerung der beiden Immobilien (nicht repräsentativer Eingangs­
bereich, ungenügende Parkplatzsituation) ihre Strategie nicht und 
seczte keine geeigneten Maßnahmen, um eine Verbesserung der Ver­
marktung herbeizuführen. (TZ 19) 

Im August 2010 lagen der HBlnt fünf über Maklerbüro vermittelte 
Angebote für den Verkauf der beiden Büroimmobilien vor. Diese 
bewegten sich zwischen 7,30 Mio. EUR und 10.20 Mio. EUR. Die 
HBlnt hatte bei der Beauftragung der Mak.ler keine klaren Vorga­
ben betreffend die Angebotserstellung erteilt (Mindestpreise, mög­
liche Varianten ete.). Dadurch waren die Angebote uneinheitlich und 
schwer vergleichbar. Die HBlnt wählte im Rahmen ihrer Bestbie­
terermitllung eine Variante, die einen Vermietungsgrad von 90 % 

innerhalb eines kurzen Zeitraums zum Ziel hatte, obwohl sie bereits 
seit längerem die betreffenden leerstehenden BüroOächen nicht ver­
mieten konnte. Dadurch konnte ein in der ersten Angebotsrunde 
angepeilter Verkaufspreis in der Höhe von 10,00 Mio. EUR nicht 
erreicht werden. (TZ 20) 

Der Kaufpreis für die Büroobjekte Herzog- Heinrich- Straße betrug 
8,90 Mio. EUR und lag somit um rd. 1,01 Mio. EUR über dem 
um die Rückstellung verminderten Wert per 3 I. Dezember 2010. 
Unter Einbeziehung der gebildeten Rückstellung in der Höhe von 
3,94 Mio. EUR entstand ein Buchwertverlust in der Höhe von 
2,93 Mio. EUR. (TZ 20) 

Messegelände Klagenfurt 

Am 22. Mai 2006 beschloss der Projektausschuss der HBlnt, ein 
multifunktionales Businesscenter in Klagenfurt am Wörthersee zu 
errichten. Mit Kaufvertrag vom 30. November 2006 kaufte die Hypo 
Cityimmobilien-Klagenfurt von der Stadt Klagenfurt am Wörther­
see einen 10.971 m2 großen innerstädtischen Baugrund (Messege­
lände) . Der Kaufpreis betrug 2,35 Mio. EUR (214,20 EUR/m 2), inkl . 
Anschaffungsnebenkosten 2,59 Mio. EUR. (TZ 21) 

Mit Schreiben vom 3. September 2009 teilte die Hypo Alpe-Adria­
Immobilien GmbH der Stadt Klagenfurt am Wönhersee mit, dass sie 
aufgrund der "wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten" vom geplanten 
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Bauprojekt Abstand nehmen möchte. Mit Schreiben vom 12. Jän­
ner 2010 gab die Stadt KJagenfurt am Wörthersee bekannt, vom im 
Kaufvertrag vom 30. November 2006 eingeräumten fünljährigen 
Wiederkaufsrecht Gebrauch machen zu wollen . (TZ 22) 

Zwischen dem Beschluss, das Projekt einzustellen (Juli 2009), und 
dem Kaufvertrag (Juni 2011) vergingen fast zwei Jahre. Der relativ 
simple Verzicht auf das Wiederkaufsrecht durch die Stadt Klagen­
furt am Wörthersee zugunsten eines Rückkaufs durch die KJagenfur­
ter Messe Betriebsgesellschaft dauerte auch unter Berücksichtigung 
der erforderlichen Einbindung der Stadt Klagen furt am Wörther­
see sehr lange. Der Wiederkaufspreis lag um 1,16 Mio. EUR unter 
dem von den Immobilienschätzem der HGAA im JuH 2010 ermit­
telten Verkehrswert. (TZ 22) 

Zum Zeitpunkt der Ausübungserklärung lag eine Indexänderung 
von über 5 "10 vor. Der Hypo Cityimmobilien- KJagenfurt entgingen 
durch den Verzicht auf die Ausübung der WertsicherungskJausel im 
Zuge des Rückkaufs 130.000 EUR. (TZ 23) 

Im Zusammenhang mit der Liegenschaftstransaktion schlo s die 
Hypo Cityimmobilien-KJagenfurt mit zwei KJagenfurter Sportver­
einen Sponsoringverträge über insgesamt rd. 64.000 EUR ab. Diese 
Sponsoringaktivitäten standen mit dem Erwerb von Grundstücken 
in keinem unmittelbaren Zusammenhang. (TZ 24) 

Für das letztlich nicht realisierte multifunktionale Businesscen­
ter (inkJ. Österreich-Zentrale der HGAA) fielen für den abgehal­
tenen Architekturwettbewerb, die Planung, die Projektsteuerung 
sowie die Finanzierung verlorene Kosten in Höhe VOn insgesamt 
3,50 Mio. EUR an. Dies entsprach rd. 149 % des ursprünglichen 
Kaufpreises. (TZ 24) 

Beratungsleistungen im Rahmen der Immobilienverkäufe 

Die Kosten der für die Abwicklung der Immobilienverkäufe heran­
gezogenen Rechtsanwälte, mit denen in der HBlnt zum Teil Rah ­
menvereinbarungen bestanden, beliefen sich auf rd. 203.000 EUR 
(exkJ. USt). Bei analoger Anwendung des Procurement Manual 2009 
wären für die Beauftragung der Rechtsberatungen jeweils mehrere 
Vergleichsangebote einzuholen gewesen. (TZ 25) 

Die im Rahmen der konzerninternen leistungsverrechnung zu ent­
richtende Verkaufsprovision an die PROBUS GmbH bewegte sich 
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- abhängig von Volumen und Komplexität der Verkaufstransak­
tion - in der Höhe von 0,75 % und 3 % des Kaufpreises und betrug 
insgesamt rd. 962.000 EUR. (TZ 25J 

Die Kosten für die Vermittlung der Liegenschaften Herzog- Hein­
rich-Straße verteilten sich zu 2,5 % auf einen externen Makler und 
zu 0,75 % intern auf die PRO BUS GmbH und betrugen insgesamt 
3,25 % vom Kaufpreis. Damit überstiegen sie die in der Verord­
nung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über 
Standes- und Ausübungsregeln rur Immobilienmakler mit 3 % des 
Verkaufspreises festgelegte Obergrenze der ProvIsion für die Ver­
mittlung von Liegenschaften. (TZ 25J 

Schlosshotel Velden und Schlos hotel Appartements 

Kurz nach ihrer Gründung im Juli 2004 kauften die Schlosshotel 
Velden GmbH (SV _HOTELJ und die Schloss Velden Appartementer­
richtungs GmbH (SV _APPARTEMEI'IT] das Schlosshotel Velden mit 
einer Grundstücksnäche VOn rd . 60.000 m2 um rd. 21 Mio. EUR. 
In den folgenden Jahren renovIerte und erweiterte die SV_HOTEL 
das Schlosshotel Velden um rd. 74 Mio. EUR. Die SV _APPARTE­
ME/IIT investierte in die Errichtung von sieben AppartemenLhäu­
sern rd . 45 Mio. EUR (TZ 27J 

Die HGAA sch rieb sämtliche an die SV_HOTEL und die SV_ 
APPARTEME/IIT zur Verfügung gestell ten Eigenmillel in Höhe von 
57,99 Mio. EHR ab. Darüber hinaus verlor die HGAA Forderungen 
gegenüber der SV_HOTEL und SV _APPARTEME/IIT in Höhe von 
35,73 Mio. EUR. Der Verkauf der Gesellschaf1santeile im Juli 2011 
führte zur Rückführung von Verbindlichkeiten gegenüber der HGAA 
in Höhe von 46,50 Mio. EUR. Insgesamt realisierte die HBlnr Verluste 
aus dem vor Ende 2009 stammenden Projekt von rd. 93,7 Mio. EUR. 
(TZ 29J 

Die HBlnt holte vor dem Verkauf des Schloss hotels Velden und 
der Appartementanlage lediglich konzerninterne Verkehrswerter­
mittIungen und keine externen Wertgutachten ein. Der im Dezem­
ber 2010 durch konzerninterne Berechnungen ermittelte Verkehrs­
wert (50,25 Mio. EUR) lag rd. 8 % über dem im Juli 2011 erzielten 
tatsächlichen Verkaufspreis (46,50 Mio. EUR). (TZ 30) 

Ein in den Verkauf prozess involvierter Berater, der für die Vermitl ­
lungstätigkeit in diesem Verkaufsprozess ein Erfolgshonorar erhielt, 
erstellte das Fairness Assessment. (TZ 31) 
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Der in den Prämissen zum Fairness Asse sment angegebene 
Preis pro m2 (rd. 8.790 EUR inkl. USt) entsprach nicht dem in 
der tatsächlichen Berechnung herangezogenen Quadratmeterpreis 
(rd. 9.700 EUR exkJ. USt), wodurch der Vorstand der HBlnt im Ent­
scheidungsprozes nicht korrekt informien war. Das Fairness Assess­
ment wies inhalUiche Fehler auF. Die HBlnt fiihne keine Plau ibi­
litätskontrolle nach Übermittlung des Fairness Assessment durch. 
(TZ 31) 

Die HBlnt fiihrte im Rahmen des ersten Verkaufsprozesses 2009 
kein öffentliches Bietverfahren durch. Für diesen Verkaufsprozess 
lag kein strukturierter Aktenstand vor, wodurch die HBlnt keine 
Kontrolle über den Verfahrensgang hane. (TZ 32) 

Im August 2010 stanete die HBlnt unter der Leitung der Abteilung 
Mergers EI Acquisitions Group Restructuring einen neuen Prozess 
fiir den Verkauf des Schlosshotels Velden und der Appanementan­
lage und inserierte den Verkauf der Beteiligungen in sechs Tages­
bzw. Wochenzeitungen. Eine internationale Interessentensuche sowie 
die Festlegung eines Mindestverkauf preises unterblieben. (TZ 33) 

Im April 2011 beschloss der Vor tand der HElnt unter Einholung der 
Zustimmung des Aufsichtsrats der HBlnt den Verkauf der Kärnt­
ner Holding Beteiligungs GmbH (KHBG) inkl. SV_HOTEL und SV_ 
APPARTEME/llf um 47,40 Mio. EUR. (TZ 33) 

Die HBlnt informierte den Aufsichtsrat bei Verkauf der KHBG nicht 
über die zu erwartende Realisierung eines Gesamtverlustes aus dem 
Projekt. Zum Zeitpunkt des Beschlusses lag entgegen den seit Jän­
ner 2011 geltenden Mindeststandards keine Fairness Opinion als 
Entscheidungsgrundlage fiir den Vorstand und Aufsichtsrat vor. 
(TZ 33) 

Mit Ausnahme der Angeld- Zahlungen kam der zum Zug kommende 
Bieter den weiteren Verpflichtungen aus dem Abtretungsvertrag 
nicht nach. Das geplante Closing fand bis 31. Mai 2011 nicht statt. 
Das bisher geleistete Angeld von 4 Mio. EUR verfIel zugunsten der 
HBlnt und der Abtretungsvertrag wurde aufgelöst. (TZ 33) 

Auf Basis eines am 22. Juli 2011 erneut von einem weiteren Bieter 
abgegebenen Angebots fiir das Schlosshotel Velden und die Appar­
tementanlage setzte die HBlnt die VerhandJung mit die em Bie­
ter fort. Im Zuge der Verhandlungen einigten sich die Parteien auf 
einen Verkaufspreis von rd. 48 Mio. EUR abzüglich 1,5 Mio. EUR 
fiir den Ausschlus der Haftung fiir Sachmängel hinsichtlich des 
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Liegenschartsvermögens und der darauf errichteten Gebäude. Die 
Vertragsunterzeichnung mit diesem Bieter erfolgte am 29. Juli 2011 
mit Wirksamkeit zum Stichtag 31. August 2011. (TZ 34) 

Für vier der sechs Aufsichtsratsmitglieder der HBlnt war der Infor­
mationsprozess im Zusammenhang mit der durch Umlaufbeschluss 
erlangten Zustimmung zum Verkauf der SV_HOTEL und der SV_ 
APPARTEMEJITf an diesen Bieter nicht ausreichend. Die Entschei­
dungsgrundlagen flir die Transaktion lagen erst auf Nachfrage vor. 
(TZ 34) 

Für die Abwicklung des Verkaufs der KI-lBAG (später KHBG) bzw. 
der SV_HOTEL zogen die KI-lBAG (später KHBG) bzw. die HBlnt flinf 
Unternehmen sowie einen freien Dienstnehmer zur Beratung heran. 
Die Beratungskosten beliefen sich inkl. Spesen auf rd. 960.000 EUR 
(exkl. USt). (TZ 35) 

Beratungsaufträge von knapp I Mio. EUR erfolgten ohne Einho­
lung von Vergleichsangeboten und damit ohne Nutzung von Wett­
bewerbsmechanismen. Bei analoger Anwendung des Procurement 
Manuals 2009 hätte die HBlnt flir die Beauftragung der Berater A 
und C mindestens sechs Angebote einholen müssen. Der Procure­
ment Prozess ab Juli 2011 sah flir die Beauftragung von Berater E 
im Oktober 2011 einen vollständigen Ausschreibungsprozess mit 
mindestens drei Anbietern vor. (TZ 35) 

Anfang Februar 2011 mandatierte der Vorstand der HBlnt Berater C 
zur Unterstützung des Verkau~ prozesses. Berater C war auch flir 
einen Interessenten - den späteren Käufer - tätig. Die Kosten aus 
dem Beratungsvertrag (35.641,55 EUR) waren in der gemäß den 
Mindeststandards flir den Verkauf von Beteiligungen und Immo­
bilien geflihrten Projektkostenaufstellung nicht enthalten. (TZ 36) 

Berater C erbrachte nach Ablauf des Vermittlungs- und des Bera­
tungsvertrags ab 11. Mai 2011 ohne schriftliche Vertragsgrundlage 
weitere Leistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf des Schloss­
hotel Velden Resorts. (TZ 37) 

Die HBlnt und Berater C schlos en erst flinf Monate nach Ablauf 
des Vermittlungsvertrags einen Annex zu diesem Vermittlungsver­
trag zur Pauschalabgeltung der ab 11 . Mai 2011 erbrachten Bera­
ter- und Vermittlungstätigkeiten ab. (TZ 31) 

Bund 2015/11 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)28 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 
Kurzfassung 

Bund 2015/11 

HYPO ALPE- AORIA- BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Oie HBln. mandatierte im Juli 2011 den ehemaligen Geschäfts­
führer von Tochterunternehmen der HBlnt u.a. zur Fortflihrung 
der Geschäflsführermandate auf Grundlage eines freien Dienstver­
trags (Berater 0). Es war keine Deckelung des Honorars vereinbart, 
wodurch das bisherige Leistungsentgelt um bis zu 68 % pro Monat 
überschritten werden konnte. (TZ 38) 

Mit Beratungsvertrag vom 1. Oktober 2011 beauftragte die HBlnt 
ein von ehemaligen Geschäftsführern und Prokuristen von Tochter­
unternehmen der HBlnt gegründetes Beratungsunternehmen (Bera ­
ter E). (TZ 39) 

Biogasanlagen 

Oie Hypo Alpe-Adria-Bank AG (HBA) war über Tochterunterneh­
men beginnend mit März 2003 in Österreich und mit März 2005 

in Deutschland an Biogasanlagen beteiligt. (TZ 40) 

Laut der HGAA führten die wirt chaftlichen Probleme der Biogasan­
lagen und die strategische Neuausrichtung der HGAA mit einer Kon­
zentration auf das Kerngeschäft zur grundsätzlichen Entscheidung, 
das deutsche und österreichische Biogasengagement der HGAA zu 
verkaufen. Oie HGAA konnte dem RH die entsprechenden Beschlüsse 
der Vorstände und Aufsichtsräte der HBlnt und der HBA nicht vor­
legen. (TZ 40) 

Verkaufsprozes Biogasanlagen Deutschland 

Bei der Durchführung des Verkaufsprozesses der BIOGAS Deutsch­
land und den dazugehörigen acht Biogasanlagen führte die HBlnt 
kein öffentliches Bietverfahren. (TZ 41) 

Im Juni 2009 halte der Vorstand der HBA einen Mindestverkaufs­
preis von 22 Mio. EUR für die BIOGAS Deutschland und die dazu­
gehörigen acht Biogasanlagen festgelegt. 1m Jahr 2011 erzielten 
die HGAA und die BIOGAS Österreich einen Verkaufserlös von 
rd. 13,54 Mio. EUR. Von den bis zum geplanten Verkauf aufgelau­
fenen Forderungen der HGAA gegenüber der BIOGAS Deutschland 
in Höhe von rd. 26 Mio. EUR konnten rd. 13,25 Mio. EUR nicht 
zurückgeführt werden. (TZ 42) 
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Die vOm Vorstand der HBlnt und HßA beim jeweiligen Aufsichtsrat 
in den Jahren 2010 und 2011 eingebrachten Anträge auf Zustim­
mung zum Verkauf des deut chen Biogasengagements beinhalteten 
eingeschränkte In formationen zu den mit dem Verkauf verbundenen 
fInanziellen Auswirkungen, v.a. zum hohen Forderungsverzicht der 
HGAA gegenüber der BIOGAS Deutschland (rd. 11,96 Mio. EUR). 
(TZ 43) 

Verkaufsprozes Biogasanlagen Österreich 

Im Jänner 2011 starteten die HGAA und die BIOGAS Österreich einen 
strukturierten Verkaufsprozess. Dem Verkaufsprozess ging keine 
öffentliche und transparente Interessentensuche voraus. (TZ 48) 

Im Juni 2011 stimmte der Vorstand der HBlnt der bilanziellen Sanie­
rung der BIOGAS Österreich sowie einem künftigen Verkauf von 
sechs Biogasanlagen um jeweils mindestens 1 EUR zu. Nach Schluss­
verhandlungen und Vertragsanpassungen unterzeichneten die BIO­
GAS Österreich und die einzelnen Käufer im Zeitraum August bis 
November 2011 die Kauf- und Abtretung verträge fUr die GeseU­
schaftsanteile. (TZ 48) 

Im September 2011 fUhrten die HGAA und die BIOGAS Österreich 
einen verkürzten Verkaufsprozess fUr die verbliebenen vier Bio­
gasanlagen durch. Nach Schlussverhandlungen und Vertragsanpas­
sungen unterzeichneten die BIOGAS Österreich und die Bieter im 
Zeitraum September bis Dezember 2011 die Kauf- und Abtretungs­
verträge fUr die Gesellschaftsanteile von den Biogas-Gesellschaf­
ten . (TZ 48, 49) 

Die HGAA erzielte beim Verkauf der zehn österreichischen Biogas­
anlagen einen Verkaufserlös von rd. 1,89 Mio. EUR, der sich v.a. aus 
den Erlösen fUr die Forderungen der HGAA gegenüber den Biogas­
Gesellschaften (rd . 44 oro), fUr die Rohstoffkostenzuschläge fUr das 
Jahr 20 I 0 (rd. 21 "10 ) und fUr die GrundslÜcke der Biogas-Gesell­
schaften (rd. 18 oro) zusammensetzte. (TZ 49) 

Von den bis Juli 2011 aufgelaufenen Forderungen der HGAA gegen­
über den österreichischen Biogas-Gesellschaften in Höhe von 
rd. 30,62 Mio. EUR konnten rd. 26,16 Mio. EUR (inkJ. Großmutter­
zuschuss in Höhe von rd. 3,20 Mio . EUR) nicht zuruckgefUhrt werden 
und belasteten das Ergebnis der HBlnt. Lediglich ein Teil der Forde­
rungen in Höhe von 822.000 EUR konnte verkauft werden. (TZ 49) 
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HYPO AlPE- AORIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Die Vorstände der HBlnt und der HBA holten keinen Beschluss 
des jeweiligen Aufsichtsrats zur bilanziellen Sanierung und zum 
Verkauf der österreich ischen Biogasanlagen ein. Angesichts des 
in Summe hohen negativen Ergebnisses des Biogasengagements 
(rd. 26,16 Mio. EUR) sah der RH die Transparenz des Verkaufspro­
zesses als beeinträchtigt an. (TZ 50) 

Der wirtschaftliche Berater M und Prokurist der BIOGAS Öster­
reich nahm bei den einzelnen Biogasanlagen eine Stärken-Schwä­
chen-Analyse vor und schätzte auch die Kosten für verschiedene 
Schließungs- und Insolvenzszenarien. Allerdings umfasste seine 
Analysetätigkeit keine Unternehmensbewertung der Biogas-Gesell­
schaften. (TZ 51) 

Die HElnt verkaufte neun der zehn österreichischen Biogasanlagen 
an natürliche undjuristische Personen, die in einem Naheverhältnis 
zu den verkauften Anlagen standen. Sie fungierten vor dem Ver­
kauf als Gesellschafter, Geschäftsführer, Prokuristen, Lieferanten, 
Abnehmer oder Dienstnehmer der Biogas-Gesellschaften. Die Käu­
fer- und Bieterschicht verfügte durch ihre geschäftliche Verbun­
denheit zu den verkauften Biogasanlagen über detaillierte Informa­
tionen über die wirtschaftliche Lage sowie hinsichtlich möglicher 
Erfolgs- und Ertragspotenziale. Der HBlnt lagen nur Analysen, aber 
keine Unternehmensbewertungen vor, die zukünftige Ertragserwar­
tungen eingepreist hätten. (TZ 52) 

Transaktionsberatung Biogasanlagen 

Beim Verkaufsprozess der BIOGAS Deutschland und der dazugehö­
rigen acht Biogasanlagen fielen Beraterkosten von rd. 546.000 EUR 
an. (TZ 45) 

Durch den Verzicht der HGAA und der BIOGAS Österreich auf eine 
Ausschreibung und die Beschränkung auf die Einholung von zwei 
Angeboten blieben andere geeignete und eventuell kostengünstigere 
Berater unberücksichtigt. (TZ 46) 

HBlnt, HBA und BIOGAS Österreich setzten im Laufe des Verkaufs­
prozesses BIOGAS Deutschland fünf Berater (rechtliche Berater I, J, 
Kund L sowie wirtschaftlicher Berater H) teilweise zeitgleich und 
zu ähnlichen, rechtlichen Beratungsthemen ein . (TZ 47) 
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Die beim Verkaufsprozess der österreichischen zehn Biogasanla ­
gen angefallenen Berate rkos ten betruge n rd. 53 6.000 EUR. Auch 
hierbei verzichteten die HGAA und die BIOGAS Öste rreich auf eine 
Ausschreibung der Beratungsleistungen und dami t auf eventuell 
kostengünstigere Angebote. (TZ 53, 54) 

Resümee der Verkaufsaktivitä ten 

Im Zusammenhang mit den durch den RH überprü fte n Verkaufstrans­
aktionen waren folgende wesentli che Feststellungen anzumerken: 

keine analoge Anwe ndung von Einkaufsregelungen auf die Beauf­
tragun g vo n Beratungsleistungen (TZ 6 ff) ; 

Beauftragung von Beratungsleistungen 
unzureichender Einholung vo n 
(TZ 25, 35 f, 46 f, 54 1) ; 

ohne oder unter 
Vergleichsangeboten 

keine Durchführung eines öffentl ichen Bietverfahrens 
(TZ 14 ff, 32 IT, 41, 48) ; 

Abweichen von in tern vordefmierten Verkaufsprozessen 
(TZ 14 ff) ; 

Abschluss von Konsulentenverträgen mit ehemali gen Geschäfts­
führern und Prokuristen von Tochtergesellscha ften (TZ 38, 39) ; 

mangelnde Dokumentation des Verkau fsprozesses 
(TZ 33, 34, 40,44) ; 

unzu reichende Informationen des Aufsichtsrats hinsicht­
lich der negativen fon anziellen Auswirkungen von Verkäufen 
(TZ 34, 43, 50). 

Gesamtbetrachtung 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die durch den 
RH überprüften Verkaufsaktivitäten bis Ende 201 2 und di e durch 
Verkäufe nicht rückgeführten bzw. abgeschriebenen Finanzierungen 
der HBln t. (TZ 57) 
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HYPO AlPE-AORIA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Abschreibungen/nicht zurückgezahlte Mittel 

TZ bis 2009 2010 bis 2012 Summe 

in Mio. EUR 

Herzog-Heinrich-Straße München 20 3,94 3,94 

Projekt Messegelände Klagenfurt1 22 3,50 3,50 

Schlosshotel Velden GmbH 29 34,94 58,78 93,72 

Biogasanlagen Deutschland 42 13,25 13,25 

Biogasanlagen Österreich 49 26,16 26,16 

SU .... 140,57 

Auflösung der bilanziell aktivierten Projektkosten aufgrund der Einstellung des Projekts 

Quelle: HBl nt 

Bund 2015/11 

Die Verkäufe von zwei Immobilien und drei Beteiligungen, die in 
der Phase vor der Anteilsübemahme durch den Bund seitens der 
HBlnt erworben wurden, führten zu einer Realisierung von Ver­
lusten durch die HBlnt aufgrund einer mangelnden Rückführbar­
keil der ausstehenden offenen Finanzierungen in einer Größenord­
nung von rd. 140 Mio. EUR. (TZ 57) 

Die Prüfung der einzelnen Verkaufsaktivitäten zeigte - tei lweise aus 
der Zeit vor der Anteilsübemahme durch den Bund stammende -
systematische Mängel , die das Bietverfahren, die Höhe des Ver­
kaufserlöses, die Beauftragung von Beratungsleistungen und die 
Dokumentation des Gesamtprozesses umfassten. (TZ 57) 

So kam beim Verkauf der Immobilie Nomis Quartier Hamburg und 
des Einkaufzentrums "Stadtpark Center Spitta.!" durch die PRO­
BUS GmbH, bei der(n) Immobilie(n) "Herzog-Heinrich-Straße" und 
beim Verkauf der Beteiligungen vom Schlosshotel Velden sowie beim 
Verkauf der Biogasanlagen Deutschland und Österreich durch die 
HBlnt kein öffentliches Bietverfahren (TZ 15, 17, 19 , 32 ff, 41, 48) 

zur Anwendung. Da damit keine möglichst breite Interessentensuche 
durchgeftihrt wurde, konnten die PRO BUS GmbH bzw. die HBlnt 
nicht sicherstellen , dass s ie den optimalen Verkaufspreis erzielten . 
Weiters hatte die HBlnt bei der Beauftragung der Mak.1er (Herzog­
Heinrich-Straße) keine klaren Vorgaben betreffend die Angebotser­
stellung erteil t, daher waren die Angebote uneinheitlich und schwer 
vergleichbar. (TZ 20) 

29 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 33 von 100

www.parlament.gv.at



Kurzfassung 

30 

R -
H 

Sowohl beim Verkauf der Immobilien als auch beim Verkauf der 
Beteiligungen wandte die HBlnt bei der Beauftragung von Bera­
tungsleistungen das Procurement Manual 2009 nicht analog an und 
nutzte Wettbewerbsmechanismen nur eingeschränkt (TZ 6, 25, 35 f, 
46 f, 54 tl Im Zusammenhang mit Beratungsleistungen stell te der 
RH fest, dass die HBlnt Beratungsaufträge an Unternehmen von 
ehemaligen Geschäftsführern und Prokuristen von TOchterunter­
nehmen vergab (TZ 36, 39). Weiters war der für den Verkauf des 
Schlosshotels Velden zuständige Berater C der HBlnt vor dem Ver­
kauf für den späteren Käufer tätig. (TZ 36) 

Die Informationen an die Aufsichtsräte und Dokumentation der 
Transaktionen war beim Verkauf der Beteiligungen Schlosshotel 
Velden sowie bei den deutschen und österreichischen Biogasen­
gagements teilweise mangelhaft. Den Aufsichtsratsmitgliedern war 
eine inhaltliche Bewertung des Verkaufs nur eingeschränkt mög­
lich, insbesondere hinsichtlich der mit dem Verkauf verbundenen 
Realisierung von Verlusten aus dem vom Bund im Dezember 2009 
übernommenen Portfolio. (TZ 33 , 34, 40, 43 , 44, 50) 
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HYPO AlPE-AORlA-BANK INTERNATIONAL AG -
Verlcaufsaktiviüiten in der Umstrukturierungsphase 

Kenndaten der HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG 

Gesetzliche Grundlagen 

Standort 

Gesamtergebnis 

Bilanzsumme 

FinanzmarktstabiliUtsgesetz (FinStaGl 
Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG 

Klagenfurt am Wörthersee 

2009 2010' 2011 

in Mio. EUR 

- 1.458,8 - 1.137,3 10,9 

41.078,7 38.746,1 35.132,5 

in % 

2012 2013 

61 ,8 - 1.837,8 

33.803,7 26.218,6 

Kernkapitalquote linkt. Markt- und 
operationelles RiS1ko)' 6,6 6,6 6,2 8,6 10,0 

[igenmittelquote (inkt. Markt- und 
operationelles Risiko)' 9,9 10,3 9,8 13,0 14,9 

Mitarbeiter} 

Abbauportfollo 

Immobilien 

Verkauf .. eife Beteiligungen 

Forderungen 

Rundungsdifferenzen möglich 

7.970 7.927 

Stand Verkaufs-
2010 erlöse bis 

April 2012 

in Mio. [UR 

1.664 62,47 

500 77,48 

5.142 

Anzahl 

7.774 7.371 6.574 

davon 
durch RH 
überprüft 

in% 

80 

80 

1 Werte nach rückwirkender Anpassung i m Jahr 2011 

2 j eweils zum 31. Dezember 
) im Jahresdurchschnitt; in VZÄ 

Quellen: HBlnt ; BMf 

Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Bund 2015/11 

1 (I) Der RH überprüfte von April bis Juli 20 12 die Gebarung der HYPO 
ALPE- ADRlA- BANK INTERNATIONAL AG (HBlnt) hinsichtlich der 
im Rahmen der Umstrukturierungsphase bis April 20 12 abgeschlos­
senen Verkaufsaktivitäten von Immobilien und Beteiligungen. Darü­
ber hinaus fanden Erhebungen beim BMF und der Oesterreichischen 
Nationalbank statt. 

Zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung sah die HBlnt hinsichtlich 
des nicht strategi ehen und nicht marktfahigen Teils der HBlnt, den 
sogenannten "Wind- Down", einen umfassenden und wenschonenden 
Abbau des existierenden, nicht zinstragenden Kreditponfolios (2010: 

rd. 5,142 Mrd. EUR) sowie die Vermarktung der nicht trategischen 
und nicht marktfähigen Vermögensgegenstände vor (2010: Immobilien 
rd. 1,664 Mrd. EUR; verk.aufsreife Beteiligungen rd. 500 Mio. EUR). 
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Ziel der Gebarungsüberprüfung war die Beurteilung des Verkaufspro­
zesses von nicht strategischen und nicht marktfahigen Teilen (Immo­
bilien und Beteiligungen) hinsichtlich Interessentensuche. Transpa­
renz und Nachvollziehbarkeit der Bewertungen. Auswahlkriterien und 
Zuschlagseneilung sowie der Vergabe von Beraterleistungen im Zusam­
menhang mit den Verkaufsaktivitäten. 

Zur Beurteilung des Verkaufsprozesses zog der RH bereits abgeschlos­
sene Transaktionen von Immobilien- und Beteiligungsverkäufen 
heran. Von den bis April 20 12 erzielten Verkaufserlösen (Immobilien 
rd. 62.47 Mio. EUR und Beteiligungen rd. 77.48 Mio. EUR) deckten die 
vom RH überprüften Transaktionen (vier Immobilien und 13 Beteili­
gungen) jeweils rd. 80 Gb ab. 

Nicht von der Gebarungsprüfung umfasst war die Beurteilung von 
Handlungen früherer Eigentümer. staatlicher Beihilfen sowie schwe­
bender Verkaufsprozesse (verkaufsfahiger bzw. marktfahiger Teil). Als 
verkaufsfähig (marktfahig) waren zum Zeitpunkt der Gebarungsüber­
prüfung der Kernteil des Österreich- Bankgeschäfts (HBA). das Seg­
ment Italien ink!. der Leasingeinheit und die von einer österreich ischen 
Holding (HBlnt) geführten Bank- und Leasingeinheiten in Slowenien, 
Bosnien und Herzegowina. Serbien sowie von Bankeinhcitcn in Mon­
tenegro und Kroatien (SEE- Netzwerk) klassifiziert. 

Der RH ging bei seiner Prüfung der bereits abgeschlossenen Verkäufe 
davon aus. dass diese Prüfung präventive Wirkung rür spätere Ver­
kaufsaktivitäten erzeugen kann. 

Der RH führte seit der Verstaatlichung der HYPO ALPE- AORlA-BANK 
INTERNATIONAL AG vier Gebarungsüberprüfungen durch. die den 
Themenkomplex HYPO ALPE- AORIA zum Inhalt hatten . 

Die Überprüfung der Umsetzung des Bankenpakets (Reihe 
Bund 2012/9) hatte die Einhaltung der Verträge zwischen Bund 
und Kreditinsrituten zum Inhalt. 

Zeitgleich mit der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung führte 
der RH eine Prüfung der Haftungen des Landes Kärnten für HYPO 
ALPE-AORIA-BANK INTERNATIONAL AG und Hypo Alpe-Adria­
Bank AG durch, über die er in Reihe Kärnten 2014/1 gesondert 
Bericht erstattete. 

- Im Juni 2013 erhielt der RH einen Prufungsauftrag gemäß § 99 Abs. 2 
des Bundesgesetzes über die Geschäftsordnung des Nationalrats zur 
Überprüfung der Verstaatlichung der HYPO ALPE- AORLA- BANK 

Bund 2015/11 
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Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Bund 2015/11 

INTERNATIONAL AG. Der Bericht des RH über das Ergebnis dieser 
Gebarungsüberprüfung wurde im März 2015 veröffentlicht (Reihe 

Bund 2015/5). 

Zu dem im April 2014 übermittelten Prüfungsergebnis über die Ver­
kaufsaktivitäten der HYPO ALPE- ADRIA- BANK AG in der Umstruk ­
turierungsphase nahmen die HBlnt (nunmehr HETA ASSET RESO­
LUTlON AG) ! im Juni 2014 und das BMF im Juli 2014 Stellung. Der 
RH erstattete seine Gegenäußerungen an die HBlnt und das BMF im 
Juli 2015. 

(2) Das BMF stellte seiner Stellungnahme grundSätzliche Bemerkungen 
voran: 

- Der mit April 2010 neu eingetretene Vorstand habe sich gravierenden 
Defiziten innerhalb der Bank gegenübergesehen, welche einerseits 
in der Vergangenheit mutmaßliche Malversationen hätten zulassen 
können und andererseits zu umfangreichen Wenberichtigungen in 
Bilanzen 2009 bis 201) geführt hätten. Diese Defizite seien letztend­
lich durch Rekapilalisierungszuschüsse durch den Allcineigentümer 
abzudecken gewesen . Zur Beschränkung des Zu chussbedarfs habe 
der Vorstand die bestmögliche Verwertung der Vermögenswerte der 
Bank. insbesondere den Verkauf an Dritte angestrebt, wofur jedoch 
die DefIZite der Vergangenheit zu bewältigen gewesen seien. Man­
che Mängel in den Verkaufsaktivitäten seit der Norverstaatlichung 
würden daher auch diesen Umständen geschuldet sein können. 

Zur Erreichung eines beihilferechtlichen Genehmigungsbeschlus­
es durch die Europäische Kommission bzw. zur Reduktion eines 

zukünftigen Zuschussbedarfs durch die Republik Österreich seien 
die Veräußerungen der HBlnt an der Hypo Alpe- Adria - Bank owic 
an den sogenannten .SEE- Banken" im besonderen Interesse des 
Alleineigentümers gestanden. Eine Prüfung des im Jahr 2013 abge­
schlossenen Verkaufs der Hypo Alpe- Adria - Bank Österreich habe 
der RH nicht vorgenommen. Auch habe der RH auf die Verkaufs­
vorgaben durch die Europäische Kommission und den bereits früh ­
zeitig eingeleiteten Verkaufsprozess fur SEE- Tochlerbanken nicht 
Bezug genommen. Gerade der letztgenannte Verkaufsprozess, der 
gemäß Beihilfenentscheidung der Europäischen Kommission bis 
Mille Juni 20t5 umzusetzen sei, stelle aus der Sicht des Alleinei ­
genrümers eine große Herausforderung dar. 

I Aus Grundto n der besseren l esbarkei l wird im Bend u dit" Bez.e-iC'h nung Hßlnl beibe­
halten. 
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Die H:Blnt stellte ihrer Stellungnahme grundsätzliche Bemerkungen 
voran: 

Die HBlnt nehme das vorgelegte Ptüfungsergebnis zur Kenntnis, 

g.leichzeitig stelle sie jedoch fest, dass sich wesentliche Teile der Kri­

tik - etwa in Bezug auf die Beauftragung von Beratern , die Dokumen­

tation der Prozesse, eingegangene Vereinbarungen usw. - auf Sach­

verhalte beziehen würden, die in der Zeit vor der Anteilsübernahme 

durch den Bund und damit gemäß eigener FestJegung des RH außer­

halb des Ptüfbereichs liegen würden oder von Maßnahmen in diesem 

Zeitraum teils irreversibel determiniert gewesen seien . Teile des Berichts 

würden damit Maßnahmen fruherer Eigentümer und die von diesen 

bestellten Organen betreffen. Das notverstaatlichte Institut und seine 

Organe würden hiefür keine Verantwortung übernehmen. 

Der RH habe aus Sicht der HBlnt die Erkenntnisse im Ptüfbericht lei ­

der lückenhaft, missverständlich respektive inkorrekt und oft ohne 

Einbeziehung der spezilischen Rahmenbedingungen bzw. branchen­

üblichen Best- Practice- Standards darge teilt und entsprechend unaus­

gewogen gewürdigt. 

Im Detail erhob die H:Blnt diese Vorwürfe in Bez ug auf die vom RH 

überptüfte organisatorische Struktur und die Entscheidungsprozesse 

der HBInt (siehe TZ 31. in Bezug auf die Kompetenzaufteilung und die 

SchninsteIlen im Verwertungsprozess (siehe TZ 4), in Bezug auf den 

Beurteilungsmaßslab der Verkaufsaktivitäten (siehe etwa TZ 11) sowie 

auf die Mindeststandards für die Verwertung von Vermägensgegen­

ständen der HBln! (siehe TZ 12). Ferner warf die HBlnt in ihrer Stel ­

lungnahme dem RH vor, durch von ihm dargelegte Sachverhalte im 

Zusammenhang mit den Verkäufen der Büroliegenschaft . Nomis Quar­

tier" (siehe TZ 15), des Einkaufszentrums . Stadtpark Center Spinal" 

(siehe TZ 17 und TZ 18) sowie der Immobilie(n) .Herzog- Heinrich­

Straße" (siehe TZ 19 und TZ 20) nur ein unvollständiges und mögli­

cherweise irreführendes Bild erweckt zu haben . 

(3) Der RH hielt gegenüber dem BMF fest, dass er die bis April 2012 

abgeschlossenen Verkaufsaktivitäten von Immobilien und Beteili­

gungen in seine Gebarungsüberptüfung einbezog, zumal - wie das 

BMF in seiner Stellungnahme zum Ausdruck bringt - die Veräuße­

rungen der HBlnI im besonderen Interesse des Alleineigentümers stand . 

Das BMF selbst bestätigte in seiner Stellungnahme gravierende DefIzite 

innerhalb der Bank, welchen das BMF Malversationspotenzial einer­

seits einräumte und welche andererseits zu umfangreichen Wertbe­

richtigungen in Bilanzen 2009 bis 2013 geführt hätten. 
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Bund 2015/11 

Der RH bemerkte gegenüber der HBlnt Folgendes: 

(a) Der RH stellte klar, dass er - wie vielfach in Gesprächen mit Organen 
der HBlnt erläutert - im Zuge der Gebarungsüberprüfung der Verkaufs­

aktivitäten der HBlnt in der Umslrukturierungsphase im Einklang mit 
seinen bundes(- verfassungs)gesetzlichen Kontrollkompetenzen gehan­

delt hat. Seiner Funktion und seinen Aufgaben als - von der Regie­
rung und Verwaltung - unabhängige Einrichtung der externen öffent­

lichen Finanzkontrolle entsprechend, hat der RH sowohl Sachverhalte 

aus vorangegangenen Vorstandsperioden als auch Sachverhalte ab dem 
Zeitpunkt der Anteilsübernahme durch den Bund (Dezember 2009) mit­
berücksichtigt; dies mit dem Ziel, eine objektive, transparente und aus­

gewogene Gesamtsicht der abgeschlossenen Verkaufsaktivitäten in der 
Umstrukturierungsphase der HBlnt darzustellen und daraus zukunfts­

gerichtete Empfehlungen abzuleiten. 

Die !-lBlnt verkannte die Funktion und die Aufgaben der externen 

öffentlichen Finanzkontrolle. Der RH hat nämlich - im Einklang mit 
seinen übrigen Gebarungsüberprüfungen - die ihm bundes(- verfas­

sungs)gesetzlich überbundenen Prüfungsmaßstäbe angewandt sowie 
die weltweiten Standards der INTOSAI (International Organization of 
Supreme Audit Institutions), etwa die Deklaration von Lima über die 

Leitlinien der öffentlichen Finanzkontrolle und die Deklaration von 
Mexico über die Unabhängigkeit der Obersten Rechnungskonlrollbe­

hörden, mitberücksichtigt. 

Auf der Grundlage dieser nationalen und internationalen Regelwerke 
legt der RH bei all seinen Gebarungsüberprüfungen in unabhängiger 

Weise und ohne Einflüsse von außen seinen Prüfungsansatz fest; er 
bestimmt selbst seine Prüfungsthemen im Einzelnen, seine Prüfungs­
handlungen an Ort und Stelle sowie seine Berichterstattung über die 

Ergebnisse seiner Gebarungsüberprüfungen. 

So ist es z.B. seine Aufgabe, festgestellte Spannungsfelder zwischen 
Recht- und Ordnungsmäßigkeit sowie Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit 

und Zweckmäßigkeit des Gebarungshandelns der überprüften Stellen 
aufzuzeigen und entsprechende Empfehlungen für verbessertes, künf­

tiges Gebarungshandeln an die überprüften Stellen und an die Allge­
meinen Vertretungskörper (z.B. Nationalrat) abzugeben . 

(b) Der RH hat weist die seitens der HBlnt in ihrer Stellungnahme 

erhobenen Vorwürfe, seine Erkenntnisse lückenhaft, missverständ ­
lich bzw. inkorrekt und spezifIsche Rahmenbedingungen bzw. bran­
chenübliche Best- Practice- Standards nicht einbeziehend dargestellt 
sowie entsprechend unausgewogen gewürdigt zu haben, nachdrück -
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lieh zurück. Diese gehen schon deswegen ins Leere, weil der RH - im 
Einkla ng mit seinen übrigen Gebarungsüberprüfungen - gemäß natio­
nalen (Bundes-VerFassungsgesetz, Rechnungshofgesetz) und internati­
onalen (lSSAI = International Sta nda rds of Supreme Audit Institutions) 
Regelwerken und Prüfungsstandards an Ort und Stelle di e Sachver­
halte erhoben, überprü ft sowie in Gesamtsicht der j eweils überprüf­
te n sachlichen Substrats einer kritischen Würdigung unterzogen hat. 

In Umsetzung dieser - nati ona l wie internatio nal - anerkannten pro­
fess ionellen Vorgangsweise der externen öffentl ichen Finanzkontrolle 
hat der RH keine lückenhaften, missverständl ichen bzw. inkorrekten 
sowie spezifische Rahmenbedingungen und branchenübliche Besi­
Practi ce-Standards nicht einbeziehenden Prüfungsaussagen bzw. keine 
unausgewogenen Schluss folgerunge n betreffend die in der Umstruk­
turierungsphase der HBlnt abgeschlossenen VerkauFsa kti vitäten getä­
tigt, sondern die Prüfungsinhalte an hand konkreter, überprü fte r und 
belegbarer Sachverhalte abgea rbeitet und j eweils unmittelbar daraus 
Prüfungsa ussagen erarbeitet. 

2 Die nachstehende Chronologie gibt einen Überblick über die wesen t­
lichen Entwicklungen des HYPO ALPE-ADRIA- Konzerns (H}'l)o Group 
Alpe Adria, HGAA). 

Tabelle 1: Chronologie HYPO ALPE-AORIA-Konzern 

Zeitpunkt 

1896 

1991 

1992 

1999 

2004 

2005 

2006 bis 2008 

Dezember 2009 

September 2013 

Quelle: HBlnt 
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Entwicklung des HYPO ALPE-ADIRA-Konzerns 

Gründung der Kärntner Landes-Hypothekenbank in Klagenfurt 

Einbringung der Kärntner Landes-Hypothekenbank in eine Aktiengesellschaft 

Anteilserwerb der Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft (G RAWE) 
neben dem Land Kärnten als zweiter Aktionär mit 48 % 

Firmierung als Hypo Alpe-Adria-Bank AG 

Schaffung der Konzernmutter HYPO ALPE-AORIA- BAN K INTERNATIONAL AG 

Anteilserwerb durch Mitarbeiter Privatstiftu ng und Absinken des Beteiligungs­
verhältnisses der Kärntner Landesholding unter 50 %; Wegfall der Prüfkompetenz 
des RH 

Anteilserwerb der Investorengruppe Berlin & Co Capital S .•. r.I. , sukzessiver 
Anteilserwerb der Bayerischen Landesbank (BayernLB) 

Übernahme von 100 % an der HYPO ALPE-AORIA-BANK INTERNATIONAL AG durch 
die Republik Österreich im Rahmen einer Notverstaatlichung 

Genehmigung des Umstrukturierungsplans durch die Europäische Kommission 
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Nachstehende Abbildung stellt die Anteilsverhältnisse zum ) I. Dezem­

ber des jeweil igen Jahres dar. 

Abbildung I: Anteilsverhältnisse an HBlntjeweiis zum 31. Dezember 

\00 ." 

90." 

80." 

70 ." 

60." 

50 ." 

40 ." 

30 ." 

20 ", 

10 ", 

0'" 
• Mitilrbeiter Privatstifturlg 

B@rlin & (0 (apital S.a.r.l. 

• Kärntner Landesholding 

• GR AWE- Gruppe 

• BayernUJ 

Republik Österreich (8und) 

Quelle: HBlnt 

Bund 2015/11 

Z003 Z004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

0 0 5 4,8 0,02 0,02 0 0 0 0 0 

0 0 0 4,8 0 0 0 0 0 0 0 

52 52 49.4 47,1 16,0 12.' 0 0 0 0 0 

. 8 . 8 45,6 43,4 26.5 20,S 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 57,5 67,1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

Im Jahr 2005 fiel die PrüfKompetenz des RH durch Absinken des Betei ­

ligungsverhältn isses der ö ffentlichen Hand auf unter 50 % weg. 

Im Dezember 2009 übernahm die Republik Österreich sämtliche Anteile 
der HBlnt im Rahmen einer Notverstaatlichung (§ I Finanzmarktstabi ­
Iitätsgesetz ; FinStaG), Die Europäische Kommission genehmigte vor­

läufig die (beihilfen rechtlichen) Hilfsmaßnahmen der Republik Öster­
reich am 23, Dezember 2009 für einen Zeitraum von sechs Monaten. 

Oie Europäische Kommission trug der Republik Österreich auf. einen 
Restrukturierungsplan vorzulegen. den die Europäische Kommission 
- nach mehreren Anpassungen - im September 20 I ) endgültig geneh­
migte, 

37 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 41 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Organisation des Verkaufsprozesses 

Organisatorische 
Struktur und Ent­
scheidungsprozesse 

38 

3.1 (I) Beginnend mit Frühjahr 2009 ändenen die Vorstände der HBlnt in 
einem Zeitraum von rd. 20 Monaten die ZU5tändigkeit rur die Verwer­
tung von Immobilien mehrmals. Zeitgleich ändenen die Vorstände der 
HBlnt die Zuständigkeiten rur die Konzemsteuerung rur Immobilien­
angelegenheiten von einer Tochterge eil chaft der HBlnt (Hypo Alpe­
Adria - Immobilien AG) in einen Bereich bzw. eine Abteilung der HBlnt 
und letztlich wieder in eine neu gegründete Tochtergesellschaft (PRO­
BUS GmbH). 

Mit Beschluss des Vorstands der HBlnt im Dezember 2010 wurde 
die PROBUS Real Estate GmbH (PROBUS GmbH) rur die Verwer­
tung des Immobilienponfolios der HBlnt als 100 'lb-Beteiligung der 
CEDRUS Handels- und Beteiligungs GmbH (CEDRUS GmbH) gegründet. 
Alleingesellschafterin der CEDRUS GmbH war die HBlnt. Die Firmen­
buchanmeldung der PROBUS GmbH erfolgte im Jänner 2011. Operativ 
tätig war die PROBUS GmbH ab Februar 2011. Die PROBUS GmbH über­
nahm die Veranlwonung rur die gruppenweite Verwaltung und Ver­
wenung von Immobilien. das Assetmanagement sowie die Koordina­
tion und Strukturierung von Verkauf proze sen im Immobilienbereich. 

(2) Der Vorstand der HBlnt richtete die Group Task Force Rehabilitation 
zur Betreuung des notleidenden Ponfolios mit Beschluss vom Juli 2010 

über die Reorganisation des operativen Kreditbereichs als temporäre 
Einheit auf drei Jahre ein. Die Hauptaufgabe war der wenschonende 
Abbau des sogenannten Konzentrationsponfolios (Wind- Down) der 
HGAA. welches sich aus Performing und Non- Performing Exposures 
(nicht bzw. notleidendes Kreditengagement) über 5 Mio. EUR in den 
Branchen gewerbliche Immobilien. Touri mus, Projektftnanzierung und 
Leasing- Mobilienflnanzierung zusammensetzte. 

(J) Für den Bereich der Beteiligungen beauftragte der Vorstand der 
HBlnt Ende November 2010 die Bereichsleitung Mergers EI Acquisi ­
tions Group Restructuring mit der Erarbeitung eines Konzepts zur Neu­
organisation der Nichtkernland- Steuerung durch Reaktivierung der 
Ilypo Leasing Holding GmbH. 

Dieses sah die operative Steuerung und laufende Kontrolle der Abbau­
ziele vor und war vom Vorstand der HBlnt im Dezember 20 10 beschlos­
sen worden. Die Hypo Leasing Holding GmbH hatte als 100 'lb-Toch­
tergesellschaft der HBlnt in der Vergangenheit (damals als AG) die 
gesamten Leasingaktivitäten gebündelt und hatte dabei neben der 
Wahrnehmung von Eigentümeraufgaben und der Steuerung der Lea­
singländergesellschaften auch die Expansion de Leasinggeschäfts in 
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weitere Länder zu beueuen. Im Rahmen der Überarbeitung des Steu­
erungskonzepts harte der Vorstand der HBlnt im Dezember 20tO die 
Hypo Leasing Holding GmbH mit der zentralen Steuerung des Wind­
Down-Bereichs betraut. Gesellschaftsrechtlich direkt unterstellt waren 
der Hypo Leasing Holding GmbH sowohl die Abbau-Lea ing-Gesell­
schaften als auch die aufl1ehmenden Ge ellschaften unter der Portfo­
liobereinigung gewesen. 

(4) Der Abbau und Verkauf VOn Beteiligungen sowie die Zusammen­
stellung von flir den Verkauf bestimmten Portfolien unterlag in der 
HBlnt den Gruppeneinheiten Mergers & Acquisirions Group Resrruc­
ruring und der Group Task Force Rehabilitation. Im Zuge des Aufbaus 
der Infrastruktur flir Veräußerungen priorisierte Mergers & Acquisi­
tions Group Restructuring im Verlauf einer Analyse des Beteiligungs­
porrfolios der HBIn( t08 Projekte [davon 28 typische M&A-Projekte) 
aus ursprünglich 204 Vermögensgegenständen. Der Fokus der Kern­
kompetenzen von Mergers & Acquisitions Group Restructuring basierte 
laut HBlnt auf der Kenntnis der lokalen Märkte auf dem Bank- und 
Leasinggeschäft, Tourismus und Immobilien, der Steuerung von Ver­
kaufsprozessen sowie dem Verkauf nicht strategi cher2 Beteiligungen. 
Laut Restrukturierungsplan (Stand März 2012) war Mergers & Acqui­
sitions Group Restructuring in erster Linie flir die Steuerung der Ver­
kaufsprozesse von Banken- und Leasingunternehmen der HBlnt sowie 
der nicht strategischen Beteiligungen zuständig. 

[5) Mit Stand vom Juli 2012 waren die nachstehend dargestellten Ein­

heiten der Organisationsslruktur der HBlnt zentraler Bestandteil der 
Wind- Down-Aktivitäten: 

2 Nicht sll7Ilegisc:he Beteiligung: trftllh keine rur das OPCf<llivl;' Bank.geschäft relt.'vanl\.' 
Kcmaurgabc. z.B.: Beteiligung ,In Tourismusbctricbcn. fmmobilicngcscllschaftcn oder 
Bauträgem. Beteiligungen an Entwicklungsgesellschanen für Gewerbeparks, Einkaufs­
zentren eie. Mi! der Fcstlcgung des Rückzugs au.s dem LC3singgcschäft aus den Nichl ­
kern- ländern des SEE- Raums auch f!'msprechendl,' lcasinggesdlschanen der HBln1. 
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Abbildung 2: Organisations truktur der HYPO ALPE- ADRlA-BANK INTERNATIONAL AG 
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Quelle: HBlnt; Darstellung: RH 
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Die organisatorische Infrastruktur fiir den Abbau des Wind- Down­
Ponfolios war auf vier Organisationseinheiten aufgeteilt, wodurch 
Schnittstellen innerhalb der HBlnt und zu den Tochterge ellschafien 
entstanden. Eine die Fachvorstände übergreifende organisatorische 
Stelle zur Koordinierung des Abbaus richtete die HBlnt nicht ein. 

3.2 (I) Mit Stand Juni 2012 war die operative Infrastruktur fiir den Ver­
kaufs - und Abbauprozess sowohl auf interne Einheiten der HBlnt als 
auch auf zwei Tochtergesellschaften (PROBUS GmbH und Hypo Lea­
sing Holding GmbH) der HBlnt aufgeteilt. 

Der RH hielt kritisch fest, dass zwei interne Einheiten und zwei Tochtcr­
ge eil chaften in die Verkaufsaktivitäten eingebunden waren, wodurch 
im Zuge der operativen Durchfiihrung der Privatisierung Schnittstel­
lenprobleme auftraten. 

Der RH bemängelte. dass auf der Ebene der Fachvorstände keine gebün­
delte Zuständigkeit rur die Abwicklung der Verkaufsaktivitäten gege­
ben war. 
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Der RH empfahl der HBlnt organisatorische Vorkehrungen zu treffen , 
die einen alle Vorstandsbereiche umfassenden Informations- und Kom­
munikationsnuss über die Verkaufsaktivitäten gewährleisten. 

(2) Der RH hielt kritisch fest, dass in einem Zeitraum von rd. 20 Mona­
ten die Zuständigkeit rur die Verwertung von Immobilien von einer 
Tochterge ellschaft der HBlm in einen Bereich bzw. eine Abteilung der 
HBlnt übenragen und letztlich wieder an eine neu gegründete Toch­

tergesellschaft ausgelagert wurde. 

Der RH kritisierte, dass durch die wiederholte kurzfristige Verände­
rung der Aufbau- und Ablaufstruktur rur einen Zeitraum von knapp 
zwei Jahren keine nachhaltige Verwertungsinfrastruktur flir Immobilien 
vorhanden war, und vermisste eine durchgängig dokumentierte Stra­
tegie hinter den jeweiligen Vorstands- und Aufsichtsratsbeschlüssen. 

Der RH empfahl der HBlnt, zukünftige Umstrukturierungen bzw. Ver­
änderungen der intemen Verantwortlichkeiten hinsichtlich ihrer ope­
rativen sowie nachhaltigen Relevanz im Vorfeld der Entscheidung 
umfassend zu analysieren, um Transaktionskosten und operative Effl ­
zienzverluste, die durch mehrmaliges Ändem strategischer Überle­
gungen entstehen, zu minimieren . 

(3) Der RH hielt fest, dass der Entnechtung von notleidenden und nicht 
notleidenden Krediten sowie strategisch notwendigen und nicht rele­
vanten Vermögensgegenständen bzw. Beteiligungen eine Zersplitte­
rung des Port folios und der Zuständigkeiten auf zwei HBlnt - inteme 
Einheiten auf der einen und auf zwei der HBlnt untergeordnete Toch­
tergesellschaften auf der anderen Seile entgegen tand. Er anerkannte 
die Reorganisation der historisch gewachsenen Portfoliozuständig­
keiten und der teilweisen Kompetenzüberschneidungen. 

3.3 (1) Laul Siellungnahme der HBlnl seien lrinsielliliell der slralegischm 
Ausrieillung der Unlenrehmensreorganisalion seil dem Zeilpunkl der 
NOlversraatlicllung cllril/weise geeignele lruklllren zur Bewälligung 
der immensen Aufgaben gerade im Zusammenhang mil dem Immobi ­
lien - und Beleiligungsporlfolio der Bank zu seIloffeIl gewe en. was mil 
Blick auf eine seilens des Mallagemellis millelfrislig sielS allgeslreble 
Trenllung der operaliven Bankeinhrilell Ilon deli abZllbauendrll TeileIl 
der HBIIII geschehen sei. 

Die aus zeillichell und illirailliellell Gründen IIöligell Zwischensclrril/e 
sowie hllerimslösullgell sei eil dabei IIichl der KOlllinuiläl oder Sirin ­
gellz des Gesamlprozesses enlgegengeslalldell. der eill die duale Siruk­
lur der HBIIII refleklierendes Ergebnis zum erklärten Ziel gehablhabe. 
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Diesesjinde sich in den beiden am Ende des Prozesses klar dejinierren 

Sphären von PROBUS GmbH und dem Bereich Mergers Ei Acquisitions 

Group Restructuring klar verankert. Eine gänzliche Konzentration der 

Aktivitäten sei demgegenüber nicht nur auf grund des Umfangs und der 

Komp[exität der Aufgaben nichl realistisch gewesen, sie hätte die fak­

tise/,en individuellen Ansprüche in den einzelnen Bereichen (differen­

zierte Märkte und Investoren , unterschiedliches internes und externes 

Know- how) auch nur ungenügend berücksichtigen können. 

Die Kritik des RH betreffend SChnittstellenprob[eme und Feh[en einer 

nachhaltigen Verwertungsi,rjraslruklur [ur Immobilien lasse sich abso­

[ut nicht nae/wollziehen; dies vor allem wegen der umfangreie/,en 

Alrjgabenpa[erte im Rahmen des Managements des Immobi[ien- und 

Beleiligungsportfo[ios sowie der leils vorge[agenen Rehabilitation VOn 

Kredit- und Leasingengagements. In diesem Zusammenhang venvies 

die HBlnt auf die entsprechenden Aufgaben der Mergers Ei Acquisi­

tions Group Restructuring (ab Ende 20 10), der PROBUS GmbH (mit 

Gründung Ende 2010), der Group Task Force Rehabilitation und auf 

die HOLDING- Funktion der Hypo Leasing Ho[ding (später Heta Asset 

Reso[ution). 

(2) Betreffend die .. Organisatorise/,e Stelle zur Koordinierung des 

Abbaus" stünden die mit den Verkaufsaktivitäten operativ betrauten 

Einheiten und Gesellschaften Mergers Ei Acquisitions Group Restruc­
turing und PROBUS GmbH in der Zuständigkeit des CEO, der ab Imp[e­

mentierung eines Aufsichtsrates auch als Aufsichtsratsvorsitzender 

(PROBUS GmbH) jungiert habe. Dies habe im Übrigen auch für die 

- nie/,t mit operativen Verkaufsaufgaben betraute - Hypo Leasing Ho[­

ding gegolten. Die Gesellschafterrechte bei der PROBUS GmbH habe in 

wesentlichen Be[angen der Gesamtvorstand walrrgenommen . 

Da der Abbau von 'IOn perJorming [oans in einer Bank eine speziali­

sierte Forn, der Kreditgestionierung und keine Verkaufsaktivität dar­

slelle, habe aus Sicht der HBlIlI das Verlangen nach Verlagerung auch 

dieses Bereichs in eine engere VerkaufsorganisatiOI' entkräftet. Überdies 
sei es unvertretbar, im Konzernvorstand die Zuständigkeit für not[ei­

dende und nicht nOlleidende Kredite zu differen zieren , weil die Kredit­

gestionierung sowoh[[ur performante als auch nicht- performante Kre­

dite besonderer fac/,licher Kreditkompeten z bedürfe und en/[ang einer 

einheitlich geregelten Pou voirordnung gestioniert werde. Jede andere 

Organisation sei nicht nur außerha[b der bei Banken anzutreffenden 

Praxis, sondern auch außerha[b der Vorgaben des Bankwesengesetzes. 
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Zur Absicllerung einer ausreichenden die Res ortzuständigkeiten über­
greifenden Kommunikation und Ab timmung habe der Konumvorstand 
in einem großen Umfang kollektiv in VorstandssitZllngen Bericllte ent­
gegengellommen und Entscheidungen getroffen , wodurch eitl alle Vor­
standsbereiche umfassender Kommunikalions- ulld Informatiollsjluss 
gewährleistet wordell sei. Die Berieillerstattung vOn Hypo Leasing Hol ­
ding, Mergers EI Acquisitians Group Restructuring, PROBUS GmbH und 
Group Task Force Relwbilitatioll sei - wie die im RahmeIl der RH­
Prt'j\lIlg ZIIr Verfügung gesteIlteIl Unterlagen belegen - ergänZElld zu 
deli Bericll/en an deli Aufsichtsrat der Hypo Leasing Ho/ding und der 
PROBUS GmbH auch im Gesamtvorstand der HBlllt erfolgl. Der dies ­
bezüglichen Kritik des RH liege daher weder eill Orgallisatiolls- noch 
ein fnformationsmal/gel zugrunde. 

Die HBlnt ver/vies auch auf die aktienreclitlich verbindliche Struktur 
des Vorstands als Kollegia/organ und die Aufgaben des Aufsichtsrats. 
Eille weitere .. die FacllVorställde übergreifende organisatorische Stelle" 
einzurichten, entspreche niellI den Prinzipien der Sparsamkeit. Wirt­
schaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Eine Bündelllng von Hypo Leasillg 
Holding, PROBUS GmbH. Group Ta k Force Relwbililation ulld Mer­
gers EI Acquisitiolls Group Restructurillg ill eiller einzigeIl Stelle stehe 
im Widerspruch zu der bei anderen Ballken anzutreffenden Organisati­
onspra..ris Imd sei mil deli Vorgaben des Bankwesengesetzes lIur schwer 
in Eil/k/ang ZU brt·lIgell. Die Eil/rielllU>lg einer soleI,eIl Stelle sei weder 
vam Eigentümer noch vom Aufsichlsrat bis heute angeregt worden. 

Der Empfehlullg des RH, auf Gruppellebene eine zusätzliche, deli 

Abbaueinlleitel! hierarchisch übergeordnete SI elle einzurichtell, müsse 
illsofem widersprochen werden, als eine derartige LenkungssIelfe VOn 
Beginn an im Organ des Vorslatlds bestandeIl habe. Dem zusätzlicheIl 
Aufwalld und drohendeIl Effiziellzverlust durch eine weitere hierar­
cllische Ebene slelle auch keill erkennbarer Mellrtvcrt gegenüber. zumal 
sicll aus den Ausfohrungen des RH keine Kompelellzkonjlikte oder 
andere kortkrete Gründe ergebell würdelI, die eine derartige Sleigerullg 
der Komple.ritäl des Organisation plausibel machten. 

3.4 (I) Der RH entgegnete der HBlnt. dass die seitens der HBlm im Zuge 

der Gebarungsüberprüfung zur Verfügung gestellten Unterlagen 
keine - von Beginn an verfolgte - klare strategische Ausrichtung der 

Unternehmensreorganisation erkennen ließen. sodass für den RH die 
behauptete Notwendigkeit von Zwischenschritten sowie Interimslö ­
sungen des Gesamtprozesses mit dem Ziel einer dualen Struktur der 

HBlnt - aufgrund der fehlenden durchgängig dokumentierten Strate­
gie - nicht nachvoIIziehbar war. 
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Zumal Transaktionskosten und operative ElTlzienzverluste sowie 
Schnittstellen probleme ohne einen im Vorfeld defmienen strategischen 

und organisatorischen Zielzustand rur den RH nicht auszuschließen 
waren, hielt er seine diesbezügliche Kritik und Empfehlung aufrecht. 

Der RH stellte klar, dass die kurzfristigen Veränderungen der Aufbau ­

und Ablaufstruktur sowie auftretende Schnittstellenprobleme im Fokus 
seiner Kritik standen, nicht jedoch die Konzentration von Abbaua­

ktivitäten; deshalb gehen die in der Stellungnahme der HBlnt rele­
vienen Nachteile einer .gänzliche(n) Konzentration der Aktivitäten· 
nach Ansicht des RH ins Leere, 

In diesem Zusammenhang erinneneder RH damn, dass die PRO BUS GmbH 

- trotz Vorliegens von Vorstandsbeschlüssen und eines Notariatsakts 
Ende 2010 - ihre opemtive Tätigkeit - wie auch die HBlnt in ihrer Stel­

lungnahme ausfuhn (siehe TZ 15) - erst mit Februar 2011 aufnahm, 

(2) Der RH entgegnete der HBlnt betretTend die .Organisatorische Stelle 

zur Koordinierung de Abbaus·, da s er keine bankwesenge etzwidrige 
Bündelung der Vorstandsaktivitäten empfohlen halle, sondern orga­
nisatorische Vorkehrungen rur einen alle Vorstandsbereiche umfas­
senden Informations- und Kommunikationsnuss. 

Der RH wies in diesem Zu ammenhang damuf hin, dass eine gesamt ­
hafte und strukturiene Aufbereitung der Verkaufsaktivitäten (Abbau] 

zur Dokumentation und Gewährleistung einer raschen Entscheidungs­

ftndung - unterhalb des Gremiums Gesamtvorstand - fehlte. Durch 
Einrichtung einer solchen Stelle könnten - zur Zeit der Gebarungs­

überprüfung auf Ebene des Vorstands - gebundene Ressourcen des 
Vorstands freigesetzt und anderwänig eingesetzt werden. Gerade aus 
Gründen der Sparsamkeit, Winschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit und 

insbesondere wegen der Entlastung des Vorstands bekräftigte der RH 
seine Empfehlung, organisatorische Vorkehrungen zu tretTen, die einen 
alle Vorstandsbereiche umfassenden Informations- und Kommunika­

tionsnuss über die Verkaufsaktivitäten gewährleisten. 

4.1 Im Jänner 2011 beschloss der Vorstand der HBlnt erstmals Mindeststan­
dards ( iche TZ 12), die im Rahmen der Verwenung des Wind-Down­

Ponfolios zu berücksichtigen waren. Die Mindeststandards fokussienen 
auf einzelne Prozessschritte im Verwenungsprozess, nahmen aber keine 

konkrete Abgrenzung der Zu tändigkeiten zwischen PROBUS GmbH 
und Mergers ft Acquisitions Group Restrucluring vor. 
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In einem Aktenvermerk dokumentienen Mergers a Acquisitions Group 

Restructuring und PROBUS GmbH im April 2011 die Abgrenzung der 
Zuständigkeiten. Mergers a Acquisilions Group Restructuring war flir 
alle Gesellschaften und Unternehmen verantwonlich, die nicht das 

Kerngeschäft der Gruppe ausübten. Darunter waren jene Beteiligungen 
an Immobiliengesellschaflen zu verstehen, die direkt oder indirekt im 

Eigentum der Hypo Alpe Adria Beteiligungen GmbH standen. 

Ein Vorstands- bzw. Aufsichtsra15be chluss über die Abgrenzung der 
Zuständigkeiten von Mergers Et Acquisitions Group Rcstructuring und 

PROBUS GmbH lag nicht vor. 

4.2 Der RH hielt kritisch fe t, da eine Abgrenzung der Zuständigkeiten 
zwischen PROBUS GmbH und Mergers a Acquisitions Group Restruc­

turing erst im Laufe der operativen Übergabe der Aufgaben erfolgte 
und nur durch einen Aktenvermerk auf Bereichsleiter bzw. Geschäfts­

ftihrerebene, nicht aber durch Vorstandsbeschluss erfolgte. 

Der RH erachtete es fUr zweckmäßig, dass Abgrenzungs- bzw. Schnill­
stellendeftnitioncn im Vorfeld einer Umstrukturierung von Ablauf­

und Aufbauorganisation geregelt werden. Der RH empfahl daher der 
HBlnt, Abgrenzungs- bzw. Schnillstellendcftnitionen im Vorfeld einer 
Umstrukturierung von Ablauf- und Aufbauorganisarion zu deftnieren 

und vom Vorstand verbindlich zu beschließen. 

4.3 (I) Laut Stellungnahme der HBlnt habe der Vorstand zur Abgrenzung 
der Zuständigkeiten von Merger a Acquisitions Group Restructu­
ring einerseits und PROBUS GmbH andererseits mehrere Beschlüsse 
gefasst] 

Aufbauend auf diese klare und umfassende Abgre'lzung der Bereiche 
Merger a AcquisitiOPls Group Restructuring und PROBUS GmbH seien 
weitere, für das operative Tagesgeschäft notwendige und sinnl'OlIe Rege­
lungell gescllaffell worden 4 

J 849. Vorstandssllzung (2. Novtmbt-r 2010) Vors13ndsbcschluss zur .Gtnrhmlgung drs 
Aufgab<"nspdtrums für M(rgt:'n ft Acquisitions Group RntNetunng- SOWIC' zur orga­
ni~tonKh(n Ausgrstaltung dl~ BC'rt'lchs In dl"C'l AbltilungC'n ; 
854. Vorslandssllzung (7. [Xzrmbtr 2010): Vorstandsbnchluss zur .Grundung und 

G=häfi",w«k drr G<><Usch.fl PRO BUS GmbW: 
859. VOr5landssllzung (25. JännC'r 2011) : Vorslands~hlU5S zu .Grschäftskonupl und 
EigC'nkapltalausstattung dC'r PROBUS GmbH-

4 860. VorstandSSlllung 11 . FC'bruar 2011) Vorstands~hluss: _Ftstl~ung von Mlndt'Sl ­
standards filr dC'n V('rk.auf von BtttiligungC'n und Immobili('n Im Eig('nlum d('S IIAA 
KonlC'ms· 
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Der RH habe offellsichtlich auch deli Willen des Vorstallds bei der 
gege"stölldlichell Beschlussfassullg ullzutreffelld illterpretiert. Es liege 
IIömlich keillesfalls im freieIl Ermessell von Mergers 8 Acquisitiolls 
Group Re tructurillg bzw. PROBUS GmbH, Zustölldigkeitellfir Tralls­
aktiollsabwicklullgell zu dejillierell. Der Be cMuss regle nicht direkt 
das hlllellverhölmis der beiden Eillheitell, vie/mehr wende sich diese 
Orgatlisatiollsallweisullg Oll alle Konzerngesellschajlell, die Immobi­
liell oder Beteiligullgell zu verkaufeIl hötten. 

Mergers 8 Acquisitiolls Group Restructuring respektive PROBUS GmbH 
seie Il ill dem jeweils illllell klar zugeordlletell Bereich berechtigt zu ent­
cheidell, ob die Verantwortullg fir die berichtete Immobilielltrallsak­

tioll bei der lokalen KOllzemgesellschajl oder i/lllell selbst im RahmeIl 
der Gruppellkompetenz liege. Keillesfalls berühre die Allweisung die 
klar /lo rdejillierte Aufgabellverteilullg zwischell Mergers 8 Acqui i­
tions Group Restructuring ulld PROBUS GmbH. 

Analog ge/te die auch fiir das letzte Glied der Regelung kerte, deli 
Aktenvermerk vom 5. April 2011 (_Abgrenzung Mergers 8 Acquisi­
tions Group RestruclUring und PROBUS GmbH-), der Auszüge eines 
A rbritsmeetings widerspiegle. Darill seien Festlegungen zu möglicheIl 
Grenzjiillell ellthaltell, welche .Case by Case· abhällgig VOll den wesellt­
lichen AufgabeIl und den Kemkompetellzen von PROBUS GmbH re pek­
tive Mergers 8 Acquisitions Group Restructurillg zu elItscheideIl seieIl. 
Dieser Aktenvermerk beziehe sich somit nicht - wie vom RH jiilsch­
licl.erwrise vemlUtet - auf die grundsätzlicl.e Zuständigkeitsrege/ung 
fir Ulllemehmells - bzw. Immobilienrransoktiollen, sondern stelle eine 
nur mehr auf Bereichslritullgsebene mögliche Abgrenzung fiir Grenz­
jiille dar, die e brijeder noch so klaren Zuständigkeitsrege/ung immer 
geben könne. 

4.4 Der RH erwidene. dass er in sämtliche in der Stellungnahme der HBlnt 
benannten Unterlagen im Zuge der Gebarungsüberprüfung Einsicht 
genommen und bei seiner Beuneilung mitberücksichtigt hat. 

Er stellte klar, dass er die grundSätzlichen Zuständigkeitsregelungen 
(Verwenung von Beteiligungen durch Mergers EI Acquisitions Group 

Rest ructuring und Verwenung von Immobilien durch PROBUS GmbH) 
nicht in Frage stellte. weswegen er den Willen des Vorstands nicht 

uminterpretiene. 

Der RH erachtete jedoch die Formulierung der MindeslStandards dahin ­
gehend für risikobehaftel. letztendlich die Ausgestaltung von Abgren ­
zungs- bzw. Schnittstellendef.nitionen im Einzelfall - wie übrigens 

in der Stellungnahme der HBlnt indizien - auf Bereichsleiter bzw. 

Bund 2015/11 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)50 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 
Organisation des Verkaufsprozesses HYPO ALPE-ADRlA-BANK INTERNATIONAL AG -

Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Berichts- und 
Beschlussebenen 
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GeschäftsfUhrerebene zu verlagern. Der RH sah darin und insbeson­

dere wegen der Au legungs- und Interpretationsnorwendigkeit der 
Mindeststandards einen Verbesserungsbedarf. Dies ließ nach Ansicht 

des RH - und ungeachtet der durch die Vorstandsbeschlüsse festge ­

legten und vom RH nicht in Abrede gestellten grundsätzlichen Zustän­
digkeit regelung - ein Erfordernis der nachträglichen Ergründung des 
Willens des Vorstands im operativen Einzelfall nicht au ge chlos en 

erscheinen. Der RH bekräftigte daher eine Empfehlung, Abgrenzungs­
bzw. Schnittstellendefmitionen im Vorfeld einer Umstrukturierung von 
Ablauf- und Aufbauorganisation zu defmieren und vom Vorstand ver­

bindlich zu beschließen. 

5.1 (I) Die Geschäftsordnung des Vorstand der HBlntS verpflichtete den 
Vorstand, dem Aufsicht rat regelmäßig, minde tens jedoch vienel ­
jährlich, schriftlich zu berichten (Quanalsbericht). Der Bericht halle 

zu enthalten: 

den Gang der Geschäfte, 

die Lage des Unternehmens im Vergleich zur Vorschaurechnung 
unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung, 

eine Aufstellung der BeralUngsmandatc, die von der HBlnt oder 
von Konzerngesellschaf1en, an denen die HBlnt direkt oder incli ­

rekt mehrheitlich beteiligt war, vergeben wurden und deren Hono­
rarvolumen 100.000 EUR überschritten. 

Die Geschäftsordnung hielt weiter fest. dass die Berichte auf Verlan­

gen des Aufsichtsrat mündlich zu erläutern waren und den Grund­
ätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu entspre­

chen hatten . Der Vorstand hatte dem Aufsichtsrat auf Verlangen über 

die Tochtergesell chaften zu berichten. 

(2) Die nachstehende Abbildung Leigt eine Übersicht über die auf­
sichtsratspflichtigen Aktivitäten im Privatisierungsprozess der HBlnt. 

~ gultig ab I. Oklo~r 2010 
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Abbildung 3: Aufsichtsratspnichtige Aktivitäten der HBlnt 

Alltlvltlt :==== 
> 50 Mio. fUR l 

VerI~1IIId ........ ~.n 

direkt oder indirekt zumindest 
5 't. beteiligt 

und/oder Wert der gegen­
ständlichen Maßnahme des 

betroffenen Teils der Beteiligung 
> 5 Mio. fURl 

AIIIcN_ ......... b ... 
(Rah~ ohne UIlIllItte1b1n 
leIstungserbrIl\9Ung ... .-IntI1) 

direkt oder indirekt mehrheitlich 
beteiligt 

Beratungshonorar im Einzelfall 
> 500.000 EUR 

Abrechnung nach Stundensätzen 
ab > 500.000 EUR 
zur Weiterführung 

&.rtt. VerIa ...... ... zum Zeitpunkt der 
........ _U ... n....,.... direkt oder indirekt zumindest 

mit 5 'I. beteiligt 

Beschlussfassung > 5 Mio. EUR 
(h1!chstt!1 Wl!rt dl!r P'araml!ll!r: 

AnschaHungsKCJtl!n, Buchwert. 
Vl!rluBI!Iungsprll!!is, VfllkrtmwertguuChltn) 

Die Wertbemessung orientierte sich an dem jeweils höchsten Betrag der rolgenden Parameter: An schaffungskosten. Buchwert 
auf Einzelebene, Buchwert aur Konzetnebene. Veräußerungspreis. Verkehrswert anhand eines (iutachtens (falls vorhanden). 
das nicht älter als 12 Monate ist. 

Quelle: Geschäftsordnung des HBlnt-Vorstand. (\ 6). Stand 12. i'larz 2012 
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5.2 Der RH hielt fest, das die Regelungen betreffend die Einbindung des 
Aufsichtsrats hin ichtlich des Fortschritts des Verwerrungsprozesses 
grundsätzlich geeignet waren, flirTransparenz gegenüber dem Eigen­
tümervertreter zu sorgen. 

Der R.H wies allerdings kritisch darauf hin, dass einerseits die Wert­
grenzen hoch waren und andererseits die Wahrnehmung der lnfor­
mationspnichten des Vorstands an den Aursichtsrat in den überprüf­
ten Fällen teilweise mangelhaft war. Insbesondere verwies der RH aur 
die unzureichende Information zu finanziellen Auswirkungen bei den 
Verkäuren der Beteiligungen des Schlossholeis Velden (siehe TZ 34) 
sowie zu den Biogasanlagen (siehe TZ 43, 50). 

5.3 Laut Stellullglw//me der HB/llt venve/rre sie sich gegen die Feststel­

lung, ihren Verpjlicl/tullgell zur "rJonl/ation des Aujsichtsrates - ill 

Verkaujs - oder auch sOlIstigen Beim/geil - IIur mangelhaft ill Hin ­
blick auj die finanziellen Gesamrau wirkungen eillulner Transakri­

onen nachgekommen zu seilI. Sojen! ZtI verkaujende Assets auch mit 
vorhergehenden bzw. aktuellen Kreditengagemellls verbullden gewesen 
seieIl, seien diese - soje,., vom Zuständigkei/sbereich erjassr - jeden­

jalls im Kreditau.sschuss der HB/nt erlöutert und so auch den Mitglie­

de", des Aujsichtsra/es u"rJassend zur Kenn/nis gebracht worden. Im 
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Übrigen verwies die HBlnr auf ilrre Srellungnalrme zum Sclrlosslrorei 
Veiden (TZ 34) und zu den Biogasanlagen (TZ 43, 50). 

5.4 Der RH entgegnete der IIBlnt, dass seine Feststellungen und Beunei­
lungen auf der im Rahmen der Gebarungsüberprüfung erhobenen Fak­

tenlage beruhten. Im Detail verwies der RH auf seine Feststellungen 
zum Schlosshotel Velden (TZ 34) und zu den Biogasanlagen (TZ 43, 50), 

die jeweils eine mangelhafte Information des Aufsichtsrats belegten. 

Einkauf und Beschaffung von Beratungsleistungen 

Ausgangslage vor 
Anteilsübernahme 

6.1 (I) In der Hypo Group Alpe Adria bestand vor der Anteilsübernahme 
durch den Bund im Dezember 2009 auf Konzernebene ein Procure­

ment Manual, da Regelungen für den Einkauf enthielt. Dieses war 
insbesondere auf die Bereiche Bank, Leasing, Hypo Alpe-Adria-Immo­
bilien AG, alle Hypo Facility Service Gesellschaften und die Kärntner 

Holding Beteiligungs-AG anzuwenden. 

Das Manual enthielt Regelungen rur den Abschluss von Einzelvenrä­
gen sowie lokalen und gruppen weiten Rahmenvenrägen bei Beschaf­
fung vorgängen. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über 

die Anen, Wengrenzen und die Anzahl einzuholender Angebote. 

Tabelle 2: Beschaffungsvorgänge Procurement 2009 

Prouss Subprozess Wertgrenze MindestilOuhl 

in EUR 
Angebote 

Einzelvertrag Klein < 500 2 

Mittel 500 - 10.000 3 

Groß 10.000 - 100.000 4 

Sehr groß > 100.000 6 

lokaler RahmenvertragI Mittel < 10.000 3 

Groß 10.000 - 100.000 4 

Sehr groß > 100.000 6 

Gruppenweiter RahmenvertragI Groß < 100.000 4 

Sehr groß > 100.000 6 

I Wertgrenzen kumuliert uber drei Jahre 

QueUe: HBlnt 
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Unter dem Punkt Ausschreibungen hielt da Manual explizit fest. dass 
nur durch einen entsprechenden Wettbewerb die besten Ergebnisse für 

den Einkauf erzielt werden konnten. Entsprechend waren auch anbie­
terneutrale Formulierungen sowie technologi che Flexibilität zur Ver­
meidung von Anbietcrmonopolen geforden. 

Das Manual enthielt explizite Verweise für den Einkauf von logistik, 
IT, Marketing und unbeweglichen Gütern auf lokaler und auf Gruppen­

ebcne. Der Zukauf von Beratungsleistungen war nicht explizit vom 

sachlichen Anwendungsbereich dcs Manuals umfasst. davon aber auch 
nicht explizit ausgenommen. 

(2) Auf Ebene der Konzernmuller HBlnt war eine Dienstanweisung 
betreffend den Abschluss und dic Abrechnung von Beratervenrägen 
von Februar 2009 bis Juli 201 I in Geltung (siche TZ 7). Zweck dcr 

Dienstanweisung war es, einen geregelten Ablauf von der Venragser­
stellung und - überprüfung bis zur Genehmigung des externen Bera­

tervcnrags zu etabliercn. Die Dienstanweisung richtete sich an alle 
Vorständc und Mitarbeiter der HBlnt. Venräge mit einem jährlichen 

Honorarvolumen über 10.000 EUR waren vom Vorstand zu genehmi­
gcn. 

(3) Im Juli 2009 erließ der Bereich Group legal Services eine Dienst­
anweisung, die einc zcntrale Beauftragung für österreich ische Anwälte 
zum Ziel halle. Damit sollte verhinden wcrden, dass doppelte Beauf­

tragungcn durch einzelne Einheiten/Abteilungen des Konzerns und 
Parallelitäten der Rechtsfalle unbemerkt blieben. 

Die übergeordnete Entscheidungsfunktion für die Beauftragung öster­

reichi cher Anwälte lag bei Group legal Services. Die Beauftragung 
von Rechtsanwälten war nur aus einer vom Group legal Services 
genehmigten Auswahlliste möglich . Markrwin chaftliche Auswahl­

kriterien bzw. Bcauftragung kriterien waren in der Dienstanweisung 

nicht enthalten. 

Group Legal Services musste grund ätzlich sämtliche Anwaltsbcauftra­
gungen durch die Gesellschaften vorab genehmigen. Zielgruppe die­
ser Dienstanweisung waren alle Vorstände/Geschäftsführer, Bereichs­

leiter sowie Mitarbeiter der HBlnt, Hypo Alpe- Adria -leasing GmbH, 
Hypo Alpe- Adria - Immobilien AG sowie der Hypo Alpe- Adria-Betei­
ligungen GmbH, nicht jedoch alle anderen Konzerngesellschaften. 

6.2 (I) Der RH hielt fest, dass vor der Anteilsübernahme durch den Bund 
Ende 2009 für den Einkaufsprozess auf Gruppenebene ein Manual 

existiene. das die Bereiche Logi tik, IT, Marketing und unbewegliche 
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Güter explizit umfasste. nicht jedoch den Einkauf von sonstigen exter­
nen Dienstleistungen (Beratern). 

Der RH hielt fesl. dass es naheliegend war. die Regelungen des Pro­
euremenl Manuals aus dem Jahr 2009 sinngemäß auf alle Beschaf­

fungsvorgänge anzuwenden. 

Er erachlete die Regelungen des Manuals, insbesondere die Nutzung 
von Wettbewerbskräften rur den Einkauf (z.B. Einholung mehrerer 

Angebote. Anbieterneutralitäl) auch rur den Bezug von Beralungsleis­
rungen als geeignet. Trolz des im Procurement Manual enthaltenen 

Wettbewerbsgedankens war der Zukauf von Beratungsleistungen nicht 
explizit vom sachlichen Anwendungsbereich des Manuals umfassl. aber 
auch nicht ausgenommen. Dennoch halle die HBlm bei der Beauftra­

gung von Beratungsleistungen keine Vergleichsangebole basierend auf 

dem Manual eingeholt. Der RH verwies unter TZ 26. 34 ff und 5 I ff 
auf die Folgen einer analogen Anwendung des Procurement Manuals 

im jeweiligen Einzelfall. 

(2) Der RH hielt kritisch fest. dass die bis Juli 2011 auf Ebene der HBlnl 

gültige Dien lanweisung betreffend den Abschluss und die Abrech­
nung von Beralerverträgen der HBlm keine Regelungen zur Auswahl 
von Beratern enthielt. 

(3) Der RH hielt fesl. dass die Dienstanweisung zur Anwaltsbeauftra­

gung in der damaligen Fassung nur rur die Auswahl österreichischer 
Anwälte galt und keine marktwinschartJichen Beauftragungs- und 

Auswahlkriterien enthielt. Darüber hinaus waren bis zur Genehmigung 
des Procurement Manuals im Jahr 2011 (siehe TZ 7) nichl alle Konzern­

gesellschaften vom Anwendungsbereich der Dienstanweisung umfasst. 

6.3 (I) Laur Stellungllahme der HB/llt sei die si,".gemäße Allluelldulig des 
ProeuremeIlt Manuals auf alle Beschaffuligsvorgänge weder sachge­
recht /loch zweckmäßig oder realistisch'" 

6 Die HBlnl begründete dies in ihrer Stellungnahme ll.3. damit, dass der Markt rur spC:Zi ­

flSf.:hl: 8croll.:rleistungen mit hoher Qu"IiHi15anforderung sehr klein sei und dC'Shalb das 
Einholen von bis zu sechs Anbolen für bestimmte Einzelfälle faktisch unmöglich sein 
könne. Vor allem renommienc internationale Anbieter würden bei Ausschreibungen, 
die an zu viele- Berater gerieht<:t werden. aufgrund des Angebolsaufwands nicht 1I::il ­
nehmen. Zudem sei ein angebolc:ner Preis nur bedingt aussagekräfiig. weil die Effizi ­
enz der leistungscrbringung und deren Qualität maßgeblich bcstimmen. ob das abgc­
Iierene Ergebnis preiswen sei. Die Oualität der Leistungen hinge nicht nur von der 
Effizienz und Expenise des Dienslleislers. sondern auch von seiner Persönlichkeit und 
den g,lnl persönlichen Erfahrungen (lb. 
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Das AuswahlverfahreIl für die Beauftragullg VOll Bermenz sei daher 
alldereIl Regelll zu ullrerwerfell als die Beschaffullg der vom Pracure­

mem Manual umfassrell Lieferullgell ulld Leisrullgell. Dem rrügell auch 
alle Vergabegeserze durch besolldere Besrimmullgell für die Beauftra­

gwtg von Berarenz Rechnullg. Die vom RH beallsrallderen Vergaben 
VOll Berarerleisrunge't - zumilldesr soweir es sidt um Beauftragungell 

Ilach der Norversraar/ichu,tg handle - würdell den srrenge't Anforde­
rullgell des Bu'tdesvergabegeserzes em prechell. 

Die Orgallisariollsallweisung .Allwalrsbeauftragung· habe jedellfalls 

eille sillngemäße Anwendung des Group Procuremem Manual auf diese 

An von Berarerleisru'tgen dezidien ausgeschlossen. Im Jahr 2010, also 
Ultminelbar nach Neubeserzung des Vorsrands, sek,t u,lIer Allwelldung 

VOll rransparenren Auswahlkrirerien und markrwinsdtaftlichen Auftra­
gungsbedingungen diese Ra/tmenvenräge für Rechrsberarungsleisrungen 
in Ösrerreich ausgeschrieben, ver/tandelr und abgeschlossen worden. 

Jede Beauftragung eines ösrerreichischen Rechrsberarer durch eine 
ösrerreichische Konzenzgesellschaft sei über ein ebenfalls 2010 einge­

richreres Sysrem (Work Flow) erfassr und - auf Basis von sadtlidten 
Begründungen der Auswahl - VOll der Fadtabreilung Group Legal 
geprüft und grundsärzlidt nur auf der Grundlage der Rahmenvenräge 

ge'tehmigr worde/!. 

Das den RahmenvereinbarungeIl vorangehende Auswahlverfahren sowie 
die damir verbundenen jährlichen (Nach-}Verhandlu,tgen bzw. lau ­
fenden KOllrrollell während und nach der Mandarsausübung seien dazu 

geeigller, die vom RH gefordene Ausnurzung von WeI1bewerbskräftell 
jedenfalls au reiche'td abzusichenz. Beispielsweise seien in Fonn der 
jährlich verhande/re't Rahmenverrräge für den zu vergebenden Einzel­
fall srers mehr als sechs Anbore vorgelegen. 

Die Anregung des RH, zusärzlich zu deli verhandeIren Ra/tmenvenrä­
ge,t bei jeder Allwairsbeauftragung bis zu sechs Allgebore einzu/lOlen 
erschiene daher inha/rlich überschießend und seifonnal aus den vorlie­

genden Regelwerken nichr abzuleiren - im Gegenrei/, sehe doch gerade 
das vom RH ins Treffen gefühne Procuremem Ma'lUal bei Auftragser­
reilungen auf Basis VO,t Ra/llnenverei'tbarungen erplizir keine Einho­

lung von weireren Anboren vor. 

Maßnahmen und Regeln von ausländischen Konzenzgesellschaften zur 

Absicherung einer rransparenren Auswahl VO ll Rechrsberarenz u,td von 
markrwinschaftlidten Auftragsbedingunge't eie't ,tidll Gegensrand 
einer Überprüfung des RH gewesen; eine diesbezügliche Beuneilung 

sei daher ebenso unzulässig wie die - logisch nichr schlüssige - Fesr-
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stcllung, dass cs mangels Regelung durch eine Group Policy (auch) bei 

ausländischen KOlllfnJgeseliscllGften keine Regelwlgen gegebell ltabe. 

(2) VOll viel wesentlicherer Bedeurung als die vom RH ills Treffen geführten 

- nach Ansicht der HBlnt "icht gegebene,! - Formalmällgel sei, da 5 i" 
keil1em eillzigen Fall Vergaben ohne We/lbewerb odcr zu nicht markt ­

üblicllell Ko"ditiollell erfolgt seien. 

6.4 (I) Der RH räumte gegenüber der HBlnt zwar cin, dass bei der Beauf­

tragung von Beratungsleistungen zusätzliche Kriterien - gegenüber der 
Beschaffung von beispielsweise Sachgütern - heranzuziehen waren, 

jedoch wäre ungeachtet dessen eine analoge Anwendung des Procurc­
ment Manuals 2009 insbesondere wegen der darin geregelten Grund­
züge der Nutzung von Wettbewerbskräften für den Einkauf gerecht­

fertigt gewesen. 

Der RH wies darauf hin, dass die auf Ebene der HBlnt gültige Dienstan­
weisung betreffend den Abschluss und die Abrechnung von Beraterver­

trägen der HBlnt keine Regelungen zur Auswahl von Beratern enthielt. 
Unabhängig von der tatsächlichen DurchfUhrung bestand somit - wie 
auch in der Stellungnahme der HBlnt zum Ausdruck kommt - keine 

transparente Regelung fUr den Abschluss von Rahmenvereinbarungen . 
Dies und damit das Fehlen schriftlich festgelegter marktwirtschaftlicher 

Beauftragungs- und Auswahlkriterien waren Gegenstand der Feststel ­
lungen des RH . Hingegen gab der RH keine Empfehlung zur analogen 
Anwendung des Procurement Manual 2009, zumal ein neuer Procure­

ment Prozess mit Ende Juli 2011 in der HBlnt implementiert wurde 
(siehe TZ 7). Er wies deshalb die Interpretation der HBlnt (zusätzlich 

nach Abschluss von Rahmenvereinbarungen, weitere sechs Angebote 
einzuholen) sei eine -inhaltlich überschießenden" Anregung entschie­

den zurück, weil der RH keine solche Anregung gab. 

Ferner harte der RH aufgezeigt, dass die Zielgruppe in der Dienst­

anweisung vom Juli 2009, die eine zentrale Beaufrragung flir öster­
reichische Anwälte zum Ziel hatte, nicht alle Konzerngesellschaften 
umfasste. Er trat deshalb der von der HBlnt in ihrer Stellungnahme 
vertretenen Ansicht, der RH habe damit eine unzulässige sowie logisch 

nicht schlüssige Feststellung in Bezug auf die Regelungen zur Auswahl 
von Rechtsberatern bei ausländischen Konzerngesellschaften getrof­
fen, entschieden entgegen. Es entsprach den vom RH festgestellten 
Tatsachen, dass bis zur Genehmigung des Procurement Manuals im 
Jahr 2011 nicht alle Konzerngesellschaften vom Anwendungsbereich 

der Dienstanweisung umfasst waren . Der RH traf jedoch keine Fest­
stellungen darüber, ob und welche Regelungen bei ausländischen Kon­

zemgesellschaften vorhanden und anzuwenden waren . 
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(2) Betreffend die tatsächlich erfolgten Vergaben wies der RH die HBlnt 

darauf hin. dass ihm die Beurteilung solcher - bis zur Ausrollung des 
neuen Procurement Prozesses (siehe TZ 7) - mangels eines einschlä­

gigen Vergleichsmaßstabs nicht möglich war. 

7.1 (1) Bis Oktober 2010 war die Procurement Funktion dem Bereich Cor­

porate Real Estate Management zugeordnet. Alle wesentlichen Beschaf­
fungen erfolgten jedoch durch die jeweiligen Fachabteilungen selbst. 
Der Vorstand der HBlnt beschloss am I. Oktober 2010 die Gründung 

des Bereichs Group Procurement. der dem Chief Operations and Mar­
ket Offlcer zugeordnet war ( iehe TZ 3). Unter Procurement wird die 

Versorgung der Organisationseinheiten mit Sach-. Werk- und Dienst­
leistungen verstanden. 

(2) Der Bereich Group Procurement entwickelte einen neuen Procure­

ment Prozess. den der Vorstand im Juli 2011 genehmigte und der mit 
Ende Juli 2011 in der HBlnt implementiert wurde. Der Prozess gliederte 
sich in acht Stufen. Die Stufen 1 bis 5 stellten den Sourcing- Abschnitt 

dar. die Stufen 6 bis 8 den Purchasing- Abschnitt. 

Der Procurement Prozess galt grundsätzlich flir jeden Beschaffungs­
vorgang. Die nachstehende Darstellung gibt einen Überblick über die 
Wertgrenzen owie die jeweiligen Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 
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Tabelle 3: Wertgrenzen-Übersicht Procurement Prozess 2011 

Bestelltyp Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

extra Small Order - Freigabe Bestellanforderung durch Kostenstellenverantwortlichen 
S 250 EUR 

Small Order - Freigabe Bestellanforderung durch Kostenstellen- und Kostenarten-
,. 250 und S 5.000 EUR verantwortlichen 

Medium Order 
,. 5.000 und S 30.000 EUR 

Large Order 
,. 30.000 EUR 

Abrufe aus Rahmenverträgen 
<: 5.000 EUR 

Abschluss Rahmenvertrag 

Sonderregelung für 
Anwaltsbeauftragung 

Quelle: HBlnt 

Bund 2015/11 

- drei Anbieter im einfachen Preisvergleich (vorvertraglich fixierter oder 
verfügbarer Preise) 

- Freigabe Bestellanforderung durch Kostenstellen- und Kostenarten-
verantwortlichen 

- Genehmigung des Bedarfs vor Bestellanforderung durch Fachvorstand 

- drei Anbieter im Preisvergleich nach Durchführung einer Preisanfrage 

- Dokumentation des finalen Preisgesprächs 

- Detaillierte Leistungsspezifikation 

- Freigabe Bestellanforderung durch Kostenstellen- und Kostenarten-
verantwortlichen 

- Genehmigung des Bedarfs vor Bestellanforderung durch Fachvorstand 
und Chief Operations and Market Officer 

- Ab 200.000 EUR Investitionssumme Gesamtvorstandsantrag notwendig 

- Vollständiger Ausschreibungsprozess mit mindestens drei Anbietern 

- Dokumentation der Bietergespräche 

- Rahmenvertrag muss im Wettbewerb erhoben werden 

- Gemeinsame Verantwortung Kostenstellen- und Kostenarten-
verantwortlicher für den Abruf 

- Formloser schriftlicher Abruf aus Rahmenvertrag durch Anforderer 

- Ausnahme: formelle Bestellung durch Procurement auf Anfrage 

- Ziel ist ein Rahmenvertrags-Abschluss unter Wettbewerbs bedingungen 
zur Sicherstellung von Marktpreisen 

- Procurement ist immer einzubinden und legt je nach Thema die 
anzuwendende Breite und Tiefe des Prozesses fest 

- Rahmenverträge sind durch den Kostenartenverantwortlichen und den 
verantwortlichen Fachvorstand zu unterzeichnen 

- Bis 70.000 EUR gilt in Verbindung mit Rahmenvertragskanzleien 
(Konditionen werden jährlich überprüft) der verkürzte Prozess mit 
einer einfachen Beauftragung; eine Begründung und der Preisvergleich 
sind zu dokumentieren 

- Ab 70.000 EUR erfolgt grundsätzlich eine Ausschreibung 

- Ab 5.000 EUR ist eine Bestellanforderung an Procurement zu schicken 

(J) Der Vorstand der HBlnt beschloss im August 2011 eine konzernwe­
ite Richtlinie zur Festlegung von Ablehnungsgründen (Interessenskon­
Oikt. nega tive Erfahrungen) und Ausschließungsgründen (Beschuldigte 
in Strafverfahren mit Schaden rur HGAA ; Unabhängigkeit und/oder 
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Loyalität nicht gewährleistet) bei der Beraterauswahl. Aktualisierungen 
der Listen erfolgten 14- tägig, Bereinigungen zuminde I halbjährlich. 

7.2 (I) Der RH kritisiene, dass von der Anteilsübernahme durch den Bund 

im Dezember 2009 bis Juli 2011 keine Transparenz hinsichtlich der 
Beauftragung von Beratungsleistungen bestand. Dies insbesondere des­
halb, weil keine explizite Regelung fUr den Einkaufvon externen Bera­

tungsleistungen existierte. die ein fUr Dritte nachvollziehbares Aus­
wahlverfahren fUr Anbieter festlegle. Ersl mit Ausrollung des neuen 

Procurement Prozesses war die Auswahl von Beratern explizit in der 

Sourcing- Phase geregelt. 

(2) Der RH anerkannte den neu eingerichteten Procuremenl Prozess 

und hielt diesen für grundsätzlich geeignet, den Einkauf wirtschaftlich. 
zweckmäßig und sparsam durchzufUhren. Der R.H wies jedoch darauf 
hin, dass der Prozess seine Eignung nur entfalten konnte, Wenn er 

gruppenweit auf einem hohen Qualitätsniveau eingehalten wird und 
die Einhaltung regelmäßig überprüft wird (zur Einhahung des Pro­

curement Prozesses siehe TZ 8). 

8.1 (I J Der Bereich Group Procurement war mit Ausrollung des neuen Pro­
curement Prozesses im Juli 2011 zentral fUr die Bestellung von Waren 
und Dienstleistungen im Konzern zuständig. BeSlellungen durch einen 

nicht autorisierten Fachbereich waren nicht zulässig. Bei mangelnder 
Einhaltung des Procurement Prozesses - außerhalb des Bereichs Group 
Procurement - konnte der Bereich Group Procurement dies nach eige­
nem Ermessen dem Vorstand melden (Eskalationsverfahren). Eine ent­

sprechende Meldung erging bi Mine 2012 nicht. Der Bereichsleiter 
Group Procurement suchte das direkte Gespräch mit den Verantwort­
lichen der Fachbereiche zur Steigerung der Compliancc. 

(2) Die länderspeziftsche Einkaufsorganisation war fUr alle Beschaf­
fungs - und Bestel1vorgänge in den jeweiligen Ländern verantwort­

lich. Die länderspezifl.5chen Einkaufsabteilungen waren verpnichtet. 
wöchentlich Informationen an Group Procurement über die anstehen­
den, laufenden und abgeschlossenen Einkaufsinitiativen zu übermit­

teln. Group Procurement konsolidierte die Informationen (sogenannte 
.action negotiarion list" siehe TZ 9) . Die Compliance mit dem 8- stu­

flgen Prozess sollte dadurch sichergestellt werden . 

(3) Der dem Chief Executive Offlcer zugeordnete Bereich Group Audit 
Division (Konzern revision) führte Ende 2011 eine Prüfung des neu 

eingerichteten Bereichs Group Procurement durch. Ein Prüfungsziel 
war die Beurteilung der Einhaltung des Procurement Prozesses in der 
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HBln!. Group Audit Division beuneilte die Einhaltung des Prozesses 

durch Bereiche und Abteilungen als nicht zufriedenstellend, weil u,a. 
das Bewusstsein für die Wichtigkeit des Procuremenl Prozesses fehlte. 

Im Jänner 2012, nach Behandlung des Prüfberichts von Group Audit 

Division, legte der Vorstand der HBlnt zur Steigerung der Compliance 
fest, dass der Procurement Prozess von allen Bereichen ausnahms­
los einzuhalten war. Eine entsprechende Mitteilung an die Mitarbei ­

ter nahm Group Procuremem im April 2012 vor. 

(4) Der Bereich Group Procurement plante zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung die Einführung von Key Performance Indikatoren (KPI) 

zur Messung der Performance und Compliance auf Länderebene. Für 
jede Stufe des Beschaffungsvorgangs war ein KPI geplant. Die Daten­

grundlage zur Messung sollte anhand von Stichproben der Beschaf­
fungsvorgänge erhoben werden. 

8,2 [I) Der RH hielt fest, dass die Prüfung der Konzernrevision Ende 2011 

die Einhaltung des neuen Procurement Prozesses als nicht zu frieden ­
stellend beuneilte. 

Der RH hielt weiters fest, dass zur Steigerung der Compliance bei einem 
neu eingefühnen Prozess keine Eskalation der Sa nklionierung [Vor­
standsmeldung) zur Anwendung kam, Ocr RH sah in bewusstseins­

bildenden Maßnahmen (Ge präche, Mitteilungen des Bereichs GrouI) 

Procurementl ein geeignetes Mittel, um die Einhaltung der Procure­
ment Richtlinien durch die Fachbereiche zu steigern , Der RH empfahl 

der HBlntjedoch, Fachbereiche, die - trotz bereits gesetzter Maßnah­
men - weiterhin den Procurement Prozess nicht einhielten, dem Vor­

stand zu melden. 

(2) Der RH hielt fest, dass die Einführung von KPI ein geeignetes Mit­

tel zum Monitoring des Prozesses darstellte, Er empfahl der HBlnt, bei 
der Ausgestaltung der KPI insbesondere auF deren Aussagekraft (z.B. 
zur Beuneilung der Prozesseinhaltung) Wert zu legen. Weiters emp­
fahl er der HEInt, die StichprobenerFassung der KPI deran auszuge­
stalten, dass ein repräsentativer Rückschluss auf die Grundgesamlheil 
der beobachteten Transaktionen gezogen werden kann. 

8,3 Die HBlnt teilte in ilrrer Stelllmgnallme mit, da s sie siclr durch das 

Prüfergeb'lis des RH in illren! Weg bei der Einriclrtung eines Bereiclrs 
Group Procureme.1I sowie der ImplementienJ/lg und Kontrolle der Ei/! ­

Iwllllllg der Vorgaben bestätigt selre, Die durclr Group Audit Ende 2011 

selbständig aufgedeckten Verbesserungs potenziale seien unabhängig 
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von und bereits während der gegenständlichen GebartwgspriiJung des 
RH gehoben wordel!. 

Die EmpJelrlllng des RH, abseits der positiv gewü rdigten Bewusstseins­
bildung auch EskalationsslelWrien bei Rege/abweichungen zu leben, ei 
dabei ebenso schon umgesetzt wordell wie die s/alldardmäßige, (zei t­
lich) unminelbare Einbilldung des Bereichs Group Procurement in die 
Ei ll ka uJs prolesse ulld die konsequente, repräsentarive KOII/rolle der­
selben du rch aussagek räftige KPI. Gemäß Procuremelll Ma nual HBlllt 
(Versioll 2.00/Sta lld: 15.1.201 J) sei der Bereich Group Procu rement 
elItsprechend dem Procu rement Prozess bueit im 1. Schrill "Bedarfs ­
planung" (Procurement Manual HBlnt Versioll I.O/S/alld 05.07.2011) 
unterstützelld einzubilIden. 

9.1 (I) Der mit Juli 201\ ausgerollte Procu rement Prozess verfolgte, neben 
dem Ziel, einen transparenten, nachvollziehbaren und praktikablen 
Bestellprozess einzurichten, auch jenes, Einsparungen bei den Be chaf­
fungen zu erreichen. Als Basis für die Berechnung der Einsparungen 
dienten die konsolidierten Informationen über die anstehenden, lau­
fenden und abgeschlossenen Einkaufsinitiativen der ogenannten 
_action negotiation list" (siehe TZ 8) . Nach Abschluss des Procure­
ment Prozesses wurden die Ein träge auf die sogena nnte" avings list" 
übertragen. Die von der HBl nt definierten Einsparungen setzten sich 
aus Kostenreduzierung und Kostenvermeidung zusammen. 

Tabelle 4: Definition der Einsparungen 

Einsparungsbeitrag 

Kostenreduzierung 

Kostenvermeidung 

Quelle: HBlnt 

58 

Berechnungsmodalität 

Durchschnittlicher neuer Angebotspreis abzüglich neuem Vertragspreis 

Alter Preis abzüglich neuer Preis desselben oder neuen Anbieters 

Alter Dienstleistungspreis abzüglich neuem Dienstleistungspreis 

Vom Anbieter geforderter neuer Preis abzüglich Vertragspreis 

Mehrwert bei gleichem Preis 

Zusätzliche kostenfreie Leistungen 

Die im Jah r 20 11 erzielten Einsparungen (rd. 12,6 Mio. EU R) verteilten 
sich im Verhältnis 50:50 auf Kostenreduktion und Kostcnvcrrneidung. 
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Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über da gesamte Ein­

kaufsvolumen. das durch den Procurement Prozess abgedeckte Volu ­
men sowie das gruppenweit erziehe Einsparungsergebnis des Procure­

mem Prozesses. 

Tabelle 5: Überblick Einsparungen Procurement Prozess 

2011 

20122 

I Controllingdaten 
1 Erstes Halbjahr 2012 

Quelle: HBlnt 

Geumteinkauf' Procurement 

in Mio. EUR 

278,98 

103,69 

62,50 

57,90 

Gesamt 

in '10 

22,4 

55,8 

Einsparungen 

in Mio. EUR 

12,61 

8,30 

20,111 

Seit Einfuhrung des neuen Procurement Prozesses erziehe die HBlnt 
- auf Grundlage ihrer DefInition (siehe Tabelle 4) - Einsparungen 
durch Kostenreduktion und Kostenvermeidung in der Höhe von 

rd. 21 Mio. EUR. 

9.2 Der RH hieh fest. dass die HBlnt durch die Nutzung von Wellbewerbs­
mechanismen im Einkauf und die Strukturierung des neuen Procure­
mem Prozesses im Zeitraum Juli 20 11 bis Juli 2012 - auf Grundlage 

ihrer DefInition - eine Kostenreduktion und Kostcnvermeidung von 

rd. 21 Mio. EUR erzielen konnte. Nach Ansicht des RH konnte die 
Expertise von Group Procurement nur durch eine frühzeitige Einbin­
dung in den Einkaufsprozess bestmögliche Wirkung entfalten. Der RH 

empfahl der HB lnt daher eine möglichst frühzeitige Einbindung des 
Bereichs Group Procurement in den Einkaufsprozess. um ein möglichst 

hohes Potenzial an Kostenreduktion und Kostenvermeidung zu reali ­
sieren. 

Verkäufe von Immobilien und Beteiligungen 

Beurteilungsmaßstab 
der Verkaufs­
aktivitäten 

Bund 2015/11 

Übersicht anwendbarer Regelungen 

10 (I) In den nachfolgenden TZ 11 bis 12 gibt der RH einen Überblick über 
den aus europarechtlichen sowie HBlnt-intemen Regelungen heran ­

zuziehenden Beurteilungsmaßstab von Immobilien- und Beteiligungs­
verkäufen. Der RH zeigte die fur ihn - aus den seitens der überprüften 
Stelle vorgelegten Unterlagen - ableitbaren Verletzungen des Beur­

teilungsmaßstabs im Rahmen der Darstellung der einzelnen Immobi ­
lien- und Beteiligungsverkäufe gesondert auf. 
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Die nachstehende Abbildung gibt einen Überblick über die im Trans­
aktionszeitraum anzuwendenden Regelungen. 

Abb ildung 4: Übersich t anwe ndbarer Regelu ngen und Verka u fs prozesse 
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2009 2010 

Procurement Manual 2009 
keine Berater umfnst 

2011 2012 

Procurement Manual 2011 

Interner Verkaufsprozess PROBUS GmbH 

EU-Regelungen zu Immobilienverkiiufen 

Mindeststandards ruf Verkaufsaktivitäten 
von Immobilien und Beteiligungen 

> Herzog-Heinrich-Straße TZ 19 f.> 

Projekt Messegeliinde TZ 21 ff. > 
Schloss hotel Velden TZ 27 ff. > 

Nomis 
Quartier 

TZ 14 ff . 

Stadtpark 
(enter Spittal 

TZ 17 f. 

Biogasanlagen Oeutschland und Östereich TZ 40 ff. 
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Europarechtliche Regelungen zu Immobilienverkäufen 

11.1 (I) Liegenschaftsveräußerungen unterlagen nicht dem Vergabege­

setz. Um nicht als mit dem Europäischen Binnenmarkt unvereinbare 

staatliche Beihilfe gemäß Art. 107 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäi ehen Union (AEUV] zu gelten. sollten Veräußerungen im 
Sinne der Mitteilung der Europäischen Kommission betreffend Ele­
mente staatlicher Beihilfe bei Verkäufen von Bauten oder Grundstü­

cken durch die öffentliche Hand (in der Folge Grundstücksmitteilung; 
Amtsblatt C 209/03 vom 10. Juli 1997) 

entweder aufgrund eines hinreichend publizierten. allgemeinen und 
bedingungsfreien Bietverfahrens an den meistbietenden oder den 

einzigen Bieter oder 

mindestens zu dem von (einem) unabhängigen Sachverständigen 
flir Wertermittlung festgelegten Marktwert 

erfolgen. 

(2) Ein hinreichend publiziertes. allgemeines und bedingungsfreies Biet­
verfahren lag vor. wenn es mindesten zwei Monate mehrfach in der 

nationalen Presse. in Immobilienanzeigern oder sonstigen geeigneten 
Veröffentlichungen und durch Makler bekannt gemacht wurde und so 

allen potenziellen Käufern zur Kenntnis gelangen konnte. 

11.2 Der RH verwies im Zusammenhang mit europarechtlichen Regelungen 

zu Immobilienverkäufen auf seine Feststellungen zu TZ 15. 17. 19.32. 
41 und 48. 

11.3 (I) LAut Stellungnahme der HBlm seile sie keine Verpfliel",mg der 

Konzerngesellselrajtell der HBlm sowie der HBlnI selbst, die Verkaufs ­
verfalrrell gemäß der sogenannten Grundstücksmilleilung der Euro­
päisellell Kommission zu strukturieren, um beihilfekonform zu sein. 
Zufolge der Rechtsansichr der HBlnr würden die VerkauJsverfalrrerr 

niel" ill deli Anwendungsbereich der Grundsrücksmilleilullg fallen. 

(2) In ihrer das Beihilfeverfahren der HBlm abschließenden Entschei­
dung vom J. September 201 J lrabe die Europäische Kommission die 
fur Verkäufe der HBlnI verbindlichen Auflagen formuliert, die ich 

eben gerade nicht all der vom RH bei seinen Beurteilungen herangezo­
genen Grundstück mitteilung oriemiert hällCn. 
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Die Verpjlich/U"g zur Durchführung eilles offene .. , IrallSparenien u"d 

diskrimillieru"gsjreien VerkauJsveifallrens werde lediglirlr für den Ver­
kauJ der Hypo Alpe- Adria- Bonk AG rmd des SEE- Ballken - Nellwerkes 

ausdrücklich vorgegeben . Für Verkäufe 50"5tiger Beteiligullgen oder 
Vemrögellswerte im Abbauteil gebe es keille emspreclrende ausdrück ­

liche Verpjliclll1l11g. 

Vielmehr gcltefür Assets im Abbauteil (l.B. Immobilien) die Verpjlie/r ­
/Ung, diese sclrnellslmögliclr zu verkaufen und ein Anbol zum Buclrwert 

eiller Immobilie allwnehmen, es sei de'lI!, der VerkauJsprei5 sei auf 
Basis eiller ullstreiligen, objektiven Bewertung als klar unangemessen 

anzusehen. Aus dieser Aujlage sei abzuleilen, dass die EmpJehlungen 
i" der zitierteIl MitteilungJiir die HBlm als norverstaatliclHe Bunken ­
gruppe lIicht verbindlicl, Allwendung zu filldell hobelI , weil 

die Verpjliclrtung eines scl,nellslmöglie/,en VerkauJs zum Buchwert 
amt der in der AujlageJormuliertell strengen Beweislast hinsicht­

lici, eines - gegeniiber dem Verkehrswerl - zu geringen Buchwerts 
eindeutig im Widerspn,ch stehe zu den Vorgaben der Gnmdstücks­
mitteilung eillschließlich ihrer europarechtlicl,en Auslegung fiir 

zulässige Verkäufe auf Gnmdlage VOll Wer/gutachten (die Beweis­
lage der verkauJendell Gesell chaft sei gerade gegenteilig); 

in der spezifischen Situation der HBlnt mit einem großeII, sehr dif­
Jerenzierten ImmobilienponJolio in Südosteuropa unter dem beste­
hendell Verkaufsdruck aucl, andere Maßstäbe anzulegen seien. So 

sei Zu berücksichtigen, dass das KäuJerverhalten in den Ländem 
Siidosteuropas - noch dazu, welln diese selbst gar nicht der Euro­
päischen Union (EU) angehören würden - gerade bezoge .. auJ deli 
nur regional zu verkaufenden Großteil der Immobilien nicht mil 

jenem proJessiorreller Immobi/icninvcstoren in der EU verglichen 
werden kä/!/,e .• Europäische" Regeill.fur strukturierte Verkaufsver­

Jalrrcn würden dabei nie/'t /lur IIicht eillge/,allen, SOlidem fülrrterr 
nielli selIeI' zu eiller kompleIteIl Venveigerung der lokalen Imeres ­
senten, was wiederum nid,t im Sinne eines rasclten VerkauJs - u .. d 

AbbaupJades - wie von der Europäiscllell Kommissio .. vorgesd,rie­
bell - sein kÖlu,e. 

(3) Unabhängig VOll der A "welldbarkeit der beihilfered,tlichen Vorga ­
ben für de" Verkauf von Vermögenswerten sei das Ziel des Vorsta"ds 
der HBiI,t in jedem Fall die Erzielung eines für die HBlnt beslmög­

lichell VerkauJsergebllisses im Wege eines transparemerr und diskrimi ­
nierungsjreien VerkaufsverfalrrellS gewesen. Um diesen AnforderungeIl 
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naellzukommen, habe der Vorsfand im Jän/ler 20// .Mi/ldeslslandards 
für den Verkauf von Beteiligungen und Immobilien· beschlossen.' 

Im A ,'Jtrag des VorSlands IlUhe Group Legal weitere i"lenie Vorga­
ben und Richtlinien for die A usgesloltung von Verkaufsveifallren aus 

EU-beillilferechtlicher Sich I erslel/t. Mil dieser Policy habe der Vor­
sland das Risiko ei 11 es Verstoßes gegell Beihilferechr ausseilließell wol­

le" ulld i/ltem Vorgaben implemenlierl, die ,iber die EU-beihilferecl'l­
liel,en A ,rjorderungen sogar noch hinausgegangen seieIl. 

(4) Laul siellullgllal"ne der HB"lt gehe die Europäische Kommission 
betreffelld .Art der Veröffentlichung" davon aus, dass ein Beihilfene/e­
ment ausgeschlossen sei, wenn die Transaktion nach einem hillreichelld 
publizierten, allgemeinen und bedingullgsjreien Bietveifahren sowie die 
darauffolgende Veräußerung Oll deli meistbietellden oder deli einzigen 

Bieter erfolge. Hillreichelld publiziert sei eh, Allgebot, welln es .über 
einen/ängerell Zeilraum von zumindeslzwei MOllaten mehifacl, in der 

lIaliollalen respektive intemotionalen Presse und sonstigen geeigneten 
Veröffentlichungen bekannl gemachi lIJurde." Nach der Entscheidung­

spraxis der Europäischen Kommission sei eine Schaltung in intema­

lionalen Medien lIur bei einem .. vorauszusehenden gemeinschaftswei­
len Interesse " erforderliCh. 

Der HBlnl sei jedenfalls von mehreren erlernen Rechtsberatenl unab­

I,ängig /laI/einander bestätigt worden, dass die einmalige Schaltung 
eines Inserates im Pri,lImedium und eine korrespondierende Dnline­

selwltung des Inserats über eineIl lällgeren Zeilraum im 1,lIemei (z.B. 
30 Tage) for die Erfollullg dieser Kriterien ebenso ausreichend seien 
wie Glldere morktübliche Vermarkrungsmaß,wl,men. 

(5) Der RH bemängelle zu Ullreelll, dass die HBlnl ill Anzeigen keinen 
MindesllJerkaufspreis bekan/ll gegebe" habe. Ein solcher Mindeslver­
kaufspreis (Hurdfe Rate) sei ehr lIJohlzll inlemen Zwecken bestimml 

worde.1. Es gebe jedoch krille EU- beil,ilfellrechtliche Vorgabe, einen 
solel,en Milldeslverkaufspreis zu ve röffellllich eil. 

7 Beteiligungen : Transparentes Verfahren mit bn."ilcm Angebot durch öffentliche Aus­

sthn:ibung bzw. (ontrolled au('tion. Abweichen davon nur in begründeten Einzelfal ­
len zulässig: in diesem FiillI exU::me fairness Opinion verpOichlend : Immobilien : Trans­
partntes Verfahren mil breitem Angebot durch Verkauf über Mak.ler bzw. öffentliche 
Ausschreibung. Abweichen davon nur in begri..indtH:n Einzelfällen zu.lässig: in diesem 
Fall ext~rnc Fairness Opinioll verpOichtend. 
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(6) Die HBIIlI bzw. die PROBUS GmbH härren in einige.t der gege.t ­
s/ändliellelt Verkaufsverfahrelt ans/elle der - meist jedoch zusä/z­
lieh zu den - Zei/ungs - und Onlille- Inseraren mögliche Käufer im 
Wege umfassender Mark/srudien und einer rruk/urierren Bie/eran­
sprache erhoben und konrak/ierr. Dabei seien bei den Immobilienpro­
jeklrPt Nomis Quartier, Stad/park (elller Spirral sowie Herzog- Hein ­
rich -Srraße als Multiplikaroren auch e.rrerne Makler beauftragr worden. 
So habe jeweils eine den reievalllen Käufermark/ reprä enrierende, mög­
Iichsr hO/le Anzahl an po/enziellen IllIeresselllen durch in/eme und 
erreme Branchenkenner angesprochen werden können. Die Brei/e die­
ses Ansarze ei unzweifelhaft geeigner erschienen , den Ansprüchen 
an die EU- Ko.Jjormi/är der Verkaufsverfahren und an einen öffen/li­
ellen. /ransparelllen Prozess zu genügen. 

In keinem der Fälle seien Indizien vorliegend, wonach durch die (wei­
rere) Selwlrung lIon Zeirungsinsera/en - wie dies vom RH empfoh­
len wird - zusä/zliche Bierer oder ein für die Bank vorreilllajleres 
Ergebnis härre erreichr werdelt kÖlHlen. Die HBllu ei demgegenüber 
der Ansich/, dass durch die in allen Fällen erfolgre akrive und breire 
Ansprache von reievalllen lIueressenren ein höchs/möglicher Werrbe­
werb und ein .fur die verkaufende Gesellschajl bes/mögliches Ergebnis 
erreichr worden sei. 

11.4 (I) Der RH verwies auf die ambivalente Argumentation in der Stel ­

lungnahme der HBlnt, die einerseits keine Anwendbarkeit der Grund­
stücksmitteilung der Europäischen Kommission erblickte, andererseits 
im Einzelfall (Nomis Quartier. Stadtpark Center Spittal, Herzog- Hein­
rich- Slraßeljeweils auf die EU- Konformität der Durchführung des Ver­

kaufsverfahrens abstellte. Er bekräftigte seine Ansicht. dass die Anwen­
dun g der GrundslÜcksmitteilung die beihilfen konforme Abwicklung 
der Verkaufsverfahren unterstützte. indem insbesondere kein Risiko 

einer beihilfenrechtswidrigen Transaktion bestand. 

Der RH erachtete deshalb das öffentliche Bietverfahren als transpa­
rente und geeignete Form, um einen möglichst breiten Adressatenkreis 

anzusprechen. Nach seiner Ansicht sollte bei Liegenschaftsverkäufen 
im Vorfeld eine möglichst breite Interessentensuche durchgeführt wer­
den. um so die Liegenschaft allen potenziellen Käufern zur Kenntni 
zu bringen. Damit waren aus der Sicht des RH die Vorteile eines trans­

parenten Verkaufsverfahrens und der Ausschluss von beihilfenrechts­

widrigen Tran aktionen evident. 

(2) Betreffend die BeihilfenenlScheidung vom J . September 20lJ stellte 
der RH klar. dass diese nach dem überprüften Zeitraum (Ende 2009 

bis April 2012) erfolgte. Der RH wies jedoch auf die aufgrund der Bei -
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hilfenentscheidung bestehende Verpnichtung zur Durchführung eines 

offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Verkaufsverfahrens 
für den Verkauf der Hypo Alpe-Adria- Bank AG und des SEE-Banken­
Netzwerkes hin. Auch wenn es für Verkäufe sonstiger Beteiligungen 

oder Vermögenswerte im Abbauteil keine entsprechende ausdrück­

liche Verpnichtung gab, war aus der Sicht des RH die Norwendigkcit 
eines sorgsamen und veranrwonungsvollen Umgangs mit öffentlichem 
Eigentum gegeben. Im Interesse eines bestmöglichen Verwertungser­

folgs hätte ein solcher - entgegen der in der Stellungnahme der HBlnt 
zum Ausdruck gebrachten Auffassung - ebenso transparent, offen und 

diskriminierungsfrei zu sein. 

(3) Im Übrigen sah der RH im Ziel des Vorstands der HBlnt, einen Ver­

stoß gegen Beihilfenrecht auszuschließen, seine Intention - jeglichen 
Zweifel an einer staatlichen Beihilfe mittels Durchführung der Ver­
kaufsprozesse in Form öffentlicher Bietverfahren auszuschließen -
bestätigt. In diesem Zusammenhang verwies der RH auf seine kri ­

tischen Feststellungen zur Durchführung der einzelnen Verkäufe und 
darauf, dass bestmögliche Verkaufsergebnisse Transparenz voraus­
setzten (siehe TZ 15, 17, 19,32,41 und 48). 

(4) Im Zusammenhang mit der Art der Veröffentlichung ortete der RH 
ein Spannungsverhältnis zwischen der Erzielung des beslmöglichen 

Verkaufspreises und der Erfüllung der Kriterien der Europäischen Kom ­
mission durch Inserate in (bloß) nationalen Medien hin. Selbst wenn 

bei isolierter Betrachtung - unter Vernachlässigung wirtschaftlicher 
Vorteile - die Publizitätserfordernisse der Europäischen Kommission 
durch nationale Bekanntmachung erflillt wären, war für den RH nicht 

au chließbar, dass ein internationaler Interessentenk.reis für die Ver­
mögensgegenstände der HBlnt bestand und minels internationaler 

Bekanntmachung ein günstigerer Preiswettbewerb auszunutzen und 
damit ein höherer Verk.aufspreis erzielbar gewesen wäre. 

(5) HinSichtlich der Bekanntgabe eines Mindestverkaufspreises in 
Anzeigen der HBlnt verwies der RH aufscine Kritik in TZ 33, wonach 
die HBlm vor dem Verkauf der SV_HOTEL und der SV_APPARTEMENT 
keinen Mindestverkaufspreis festgelegt hatte. Der RH stellte klar, dass 
er das Fehlen der Bekanntgabe des Mindestverkaufspreises in Anzei­

gen - entgegen den Ausführungen in der Stellungnahme der HBlnt -
nicht bemängelte. Er wies deshalb den Vorwurf der HB lnt, zu Unrecht 
bemängelt zu haben, dass die HBl nt in Anzeigen keinen Mindestvcr­
kaufspreis bekannt gegeben habe, mit Nachdruck zurück. 
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(6) Der RH erwiderte im Zusammenhang mit der strukturierten Bie­
teran prache durch die HBlnt, dass rur ihn - durch die seitens der 
HBlnt und PROBUS GmbH gewählte Vorgehensweise - (aufgrund der 
fehlenden Durchflihrung eines öffentlichen Bietverfahrens) nicht zwei­
fel frei davon auszugehen war. dass sämtliche potenziellen und inter­
nationalen Intere senten angesprochen wurden und damit das volle 
Erlöspotenzial einer Transaktion ausgeschöpft wurde. 

Minde tstandard rur die Verwertung von Vermögensgegenständen 
der HBlnt 

12.1 (I) Im Jänner 2011 beschloss der Vorstand der HBlnt erstmals Min­
deststandards, die im Rahmen der Verwertung von Beteiligungen und 
Immobilien zu berücksichtigen waren. 

Die Mindeststandards umfassten u.a. nachstehende Regelungen : 

Bei Verkauf von Beteiligungen war Mergers EI Acquisitions Group 
Restructuring, bei Verkauf von Immobilien die PROBUS GmbH lau­
fend und zeitnah zu informieren. Mergers EI Acquisitions Group 
Re tructuring und PROBUS GmbH entschieden, ob die interne Ver­
antwortung rur die TransaktionsabwickJung auf lokaler Ebene (im 
jeweiligen Land) oder bei Mergers EI Acquisitions Group Restruclur­
ing bzw. PROBUS GmbH lag. Ab einem zu erwartenden Transakti­
onswert von 100 Mio. EUR war ein externer Berater zu mandatie­
ren: in diesem Fall sollte die Projektkoordination durch Mergers EI 

Acquisitions Group Restrucluring und PRO BUS GmbH erfolgen. 

Group Accounting{Tax und Legal sowie Mergers EI Acquisitions 
Group Restructuring oder PROBUS GmbH sollten gemeinsam über 
die Beauftragung externer Rechts- und steuerberaler entscheiden. 

Festlegung der lokalen und Konzernbuchwerte und der sogenann­
len _Hurdle Rate- (Mindestverkaufspreis rur eine verlust freie Ver­
äußerung. wobei der Zeitpunkt rur die Berechnung und die Berech­
nungsformel nicht geregelt waren). 

Ab einem Buchwert (Equily und Debt) von mehr als 5 Mio. EUR 
war verpnichlend eine externe Bewertung durchzuruhren oder eine 
Fairness OpinionB einzuholen. 

• Sltllungnahmt" tmrs unabhangigt"n Gutachtc'ß zur BcunC'llung ('lOrs gt"planten Unttr· 
nt"hmC'nsvtrkaufs. 

Bund 2015/11 

III-191 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)70 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H 
Verkaufe von Immobilien und Beteiligungen HYPO AlPE-ADRIA-BANK INTERNATIONAL AG -

Bund 2015/11 

Verkaufsaktivitäten in der Umstrukturierungsphase 

Weiters enthiellen die Minde t tandards Regelungen hinsichtlich der 

Einbindung von Group Accountingrrax und Legal in die Beauftragung 
externer Rechts- und Steuerberater. der Transparenz des Verkaufspro­
zesses von Immobilien und Beteiligungen sowie zu Projektkostencon­

trolling und Dokumentation der Verkaufsprozesse. 

(2) Die in den Mindeststandards vorgesehene . Hurdle Rate· (Mindest­

verkaufspreis für eine verlustfreie Veräußerung) war auf Basis des Kon­
zerns laut International Financial Reponing Standards (IFRS) festzu­

stellen. Im November 2011 defmiene der Vorstand der IIBlnt im Zuge 

eines Beschlusses die . Hurdle Rate· wie folgt: Die .Hurdle Rate· ist 
jener Betrag. der dem Konzern zurückgefühn werden muss. um die 

Buchwene des Eigenkapital und des vom Konzern zur Verfügung 
gesteillen Fremdkapitals zu decken . 

(3) Die in den Mindeststandards vorgesehene Einholung einer ver­
pOichtenden externen Fairness Opinion war nicht näher speziftzien. 

12.2 (I) Der RH hielt kritisch fest. dass die HBlnt Mindeststandards für den 

Verkauf von Beteiligungen und Immobilien erst im Jänner 2011 fest ­
legte und damit vom Zeitpunkt der Anteilsübernahme an mehr als ein 

Jahr keine verbindlichen Regelungen bestanden. 

(2J Der RH kritisiene. dass der Vorstand eS im Rahmen der Mindeststan­
dard Mergers Et Acquisitions Group Restructuring und PROBUS GmbH 
überließ. zu entscheiden. in wessen internen Verantwonungsbereich 

eine TransaktionsabwickJung (lokal oder auf Ebene von Mergers Et 
Acqui itions Group Restructuring/PROBUS GmbH) angesiedell war. 

Der RH empfahl der HBlnt. die Entscheidung über die interne Ver­

antwonung für die Abwicklung eines Transaktionsprozesses an einen 
konkreten Kriterienkatalog zu knüpfen sowie an eine Mergers Et 
Acquisitions Group Restructuring und PROBUS GmbH hierarchi ch 
übergeordnete Stelle zu übenragen. 

Weiters bemängelte er. dass die Berechnung der . Hurdle Rate· bzw. 
des Mindestverkaufspreises weder hinsichtlich Zeitpunkt IAnschaf­
fungswen oder aktueller BuchwenJ noch hinsichtlich Berechnungs­
formel präzisien wurde. und wies darauf hin. dass dadurch ein großer 

Gestaltungsspielraum entstand. der die Aussagekraft der .Hurdle Rate· 
in Frage stellte. 
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Zudem hielt der RH kritisch fest. dass die Voraussetzungen für das Ein­

holen einer Fairness Opinion ebenso unzureichend defmiert waren wie 

der Zeitpunkt für die Durchführung und die Beschaffenheit der Fair­

ness Opinion selbst. 

Der RH empfahl der HBlnt, die Präzisierung der _Hurdle Rate- sowie 

der Voraussetzungen und der Beschaffenheit der Fairness Opinion in 

den Mindeststandards vorzunehmen. 

Weiters empfahl er der IIBlnt, bei der Festlegung von Mindeststan ­

dards keine Gestaltungsspielräume zu eröffnen, die zu einem Unter­

laufen bzw. einer Verhinderung der ZweckerfUllung der Regelungen 

fUhren können. 

12 .3 (I) Lau/ S/ellullgllahme der HBhll sei eir,e drillgelld gebo/elle Priorisie­
rullg der AufgabeIl ulld des Ressourcelleill a/zesfes/ges/e/I/ wordell, so 
dass auch keill vorrangig drillglicher HalldlullgsbedarJbelreffend de/ail­
lier/e Regelullgell zu VerkaufsprozesseIl bes/andell lrabe. Auch seieIl 
lIach den ge/lenden Ge chäjtsordnungell aller Konzerngesellsdrajtell 
Verkäufe VOll Immobilien und Be/eiligullgen - wertabhängig - einer 
gerege//ell gremialell Kon/rolle ulllerworJen gewesell. 

(2) EII/gegell der Ansieh/ des RH sei die anzuwendende Defmitioll der 
Hurdle Rate durch Vors/andsbeschluss ei/ldeutig gerege/t. /Irr sei eine 

klare Aussagekrajt zur Orientierung während des Verkaufsprozesses 
zugekommeIl und sie ließe - eIlIgegeIl der AnmerkungeIl des RH -
somit auch keinerlei ungebührlich großen Ges/altungsspie/raum. 

(3) Die Bezeid,nung -Fairness Opinion" im M8A-Bereid, ein üblicher 
/edlllisd,er Begriff für eine unabhängige Beurteilung ulld Einschä/­
zullg von Verkaufsge/egelll,ei/en unter Berücksichtigullg der Mark/ge­
gebellheiten ei. Die Au gestal/ullg von Fairness Opillions sei weitge­
hend standardisiert ulld i/l der Fachliteratur besd,rieben. 

12.4 (I) Der RII entgegnete. dass geänderte Eigentümerverhältni e und 

beihilfenrechtliche Fragestellungen klare Regelungen zur DurchfUh­

rung von Verkaufsaktivitäten besonders dringlich gemacht hauen. Er 

bekräftigte seine Kritik. dass vom Zeitpunkt der Anteilsübernahme an 

länger als ein Jahr keine verbindlichen Regelungen bestanden hauen. 

(2) Bedingt durch mangelnde Präzisierung des Bewertungszeitpunktes 

und der Berechnungsformel bestand - entgegen der in der Stellung­

nahme der HBlnt ins Treffen gefUhrten "klaren Aussagekraft zur Orien­

tierung während des Verkaufsprozesses" - nach Ansucht des RH ehr 

wohl ein großer Gestaltungsspielraum, der die Aussagekraft der Hurdle 
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Rate in Frage stellte. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Not­
wendigkeit einer Präzisierung durch den Vorstand im November 2011 . 

(3) Der RH entgegnete. da s die HBlnt eine _Fairne Opinion- von 
einem in den Verkaufsprozess involvienen und somit nicht zweifels­
frei unabhängigen Berater erstellen ließ. In diesem Zusammenhang 
verwies der RH aufseine kritischen Feststellungen unter TZ 31 und 33. 

13.1 (I) Mit der Gründung der PROBUS GmbH sollten die über I Mrd. EUR 
umfas enden Immobilienaktivitäten der HGAA gebündelt und gemeinsam 
verwaltet sowie die Verwenungsbemühungen hinsichtlich des Immobili­
enponfolios vorangetrieben werden. Über einen Eigenbestand an Immobi­
lien verfugte die PROBUS GmbH nicht. Die Aufgaben der PROBUS Gmbll 
umfassten den Aufbau einer Liegenschaftsdatenbank, die Lösung immo­
bilienbezogener Problemstellungen. das professionelle Assetmanagement 
und in besondere die Koordinierung und Strukturierung von transpa­
renten Verkaufsverfahren. Zu diesem Zweck schloss die PRO BUS GmbH 
innerhalb des Konzerns Service Level Agreements ab. 

Um ihre Aufwendungen abdecken zu können. verrechnete die PRO­
BUS GmbH den HGAA- Konzerngesellschaften Management Fees. 
Dienstleistungs- Fee und Success Fees. Im Jahresschnitt 2011 beschäf­
tigte die PRO BUS GmbH IB.41 VZÄ. 

(2) Die von der PROBUS GmbH im Februar 2011 erstellte Grobpla­
nung beinhaltete für die Jahre 2011 bis 2013 Verkaufserlöse in Höhe 
von etwa 150 Mio. EUR jährlich. Dabei strebte die PROBUS GmbH 
über den Buchwenen liegende Verwenungserlöse an . Die von der 
PROBUS GmbH dem Auf ichtsrat der HBlnt im September 2011 vor­
gelegte Dctailplanung ah für das 3. und 4. Quanal 2011 ein mit 
konkret bezeichneten Objekten unterlegtes Verkaufsvolumen von ins­
gesamt 73.07 Mio. EUR (17 Objekte; Bewenung zu Buchwenenl. für 
da Jahr 2012 von 6\0.07 Mio. EUR vor (16 Objekte; davon hätten im 
I. Quanal 2012 zwei Großverkäufe mit einem Buchwen von insge­
amt 549.04 Mio. EUR stattftnden sollen) . Tatsächlich wirkte die PRO­

BUS GmbH im ersten Halbjahr 2012. wie in der nachstehenden Tabelle 
dargestellt. an Veräußerungen im Umfang von 64.85 Mio. EUR mit. 
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Tabelle 6: Verkaufsziele und Erlöse von Immobilientransaktionen 

2010 2011 2012 Summe 

in Mio. EUR 

Verkaufsz;ele Probus GmbH! (zu Buchwerten) 

Verkaufserlöse (Stand 1. Halbjahr 2012) 8,08 

73,07 

58,49 

610,07 683,14 

8,04 74,61 

davon 

HBInt insgesamt 

PROBUS GmbH 

Planungssland September 2011 

Quellen: PRO BUS GmbH; HBInt 

8,08 1,68 9,16 

56,81 8.04 64,85 

(J) Der RH bezog in seine Gebarungsüberprüfung eine Auswahl von 
bereit im April 2012 abgeschlossenen Immobilienverkäufen cin. Als 
weiteres Kriterium zog der RH die Einbeziehung von Beratern in die 
Transaktionen heran. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überb lick 
über die relevanten Größen der durch den RH im Einzelfall überprüf­
ten und zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung bereits abgeschlos­
senen Immobilienverkäufe. 

Tabelle 7: Abgeschlossene Immobilienverkäufe 

Buchwert vor Verkauf 

Verkehrswertschätzung vor 
Verkauf 

Verkaufserlös 

Beraterkosten 

davon 

extern 

intern 

Quellen: PR08US GmbH; H81nt 

70 

Meue- Homl. Stadtpark Herzog- Heinrich- Summ! 
gelände, Quartier, eenter, Strilße, Munthen 

Klagenfurt H.mburg SpUtaI 

TZ 21 ff TZ 14 ff TZ 17 ff TZ 19 ff 

in loIio. EUR 

2,35 11,16 26,07 7,83 47,41 

3,51 11,53 27,50 9,74 

2,35 11,78 27,10 8,90 50.13 

0,01 0,43 0,65 0,31 

0,01 0,08 0.11 0,24 

0,35 0,54 0,07 

Der RH überprüfte mit insgesamt 50,1 J Mio. EUR rd. 80 <\\> der bis 
Ende April 2012 abges hlossenen Immobilienverkäufe im Umfang von 
62,47 Mio. EUR. 
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13.2 Der RH wies daraurhin, dass die unler Einbindung der PROBUS GmbH 

bis Mitte 2012 erzielten Verkauf erlöse mit 64.85 Mio. EUR deutlich 
unler den Planwenen (bis Ende 20 12: 683,14 Mio. EUR) lagen . Dies 

war insbesondere aur die bis dahin nicht zustande gekommenen Groß­

verkäufe zurückzuftihren. 

13.3 Laut Stellungnahme der HBIIII habe die PROBUS GmbH unmittelbar 

nach Implementierung bereits 2011 planmäßig und auJGrundlage der 
erforderlichen Gremialelllscheidungen trukturierte und öffellllich au -
ge chriebene bzw. auszuschreibende GroßverkäuJe aktiv /lorangetrie­

ben. Hierbei sei unter anderem ein Paket mit slowenischen HandrI ­
simmobilien (Buchwertvolumen von rd. 350 Mio. EUR besrehelld aus 

20 Objekten mit rd. 420 Mietvcrträgen) im RahmcI! eines trukturiertcn 
und transpareIlIen öffelltliel,en Bietverfahrens bis zum VerkauJssta ­
dium (Erhalt belastbarer indikativer Anbote von seriösen Immobili ­

ellinvestoren) vorallgetriebell wordCII. 

AuJgrund der seit 2011 verschärften Finanzkrise und nachteiligen Lage 
(vor allem im Kenmrarkt SlowenielI) habe der Vorstand der HBlnt in 

Abstimmung mit dem Auf ichtsrat jedoch dic unterneJ,merisel,e Ent­
scheidung getroffen, die Renditeobjekte und - portJolien nielli unter 
Druck zu einem damals ungünstigen leitpunkt ,/lid somit III einem 

geringen Kaufpreis zu veräußem, olldem ullrer Obhut der PRO­
BUS GmbH zu belasscn. 

Die lokal von KOllzemgesellselrajlen - jedoch unter Nutzung lJer Res­

sourcell und des Know- how der PROBUS GmbH - abgewickelteIl Ver­
käufe seien ill der tabellarischen Darstellullg des RH lIielll eillbezogen. 

Illsgesamt sei eil im betrachteteIl leitraum VOll der Allteilsübemahmc 
bis zum Ellde de erstell Halbjahres 2012 konzemweit Immobiliell um 

136 Mio. EUR verkauft wordclI. 

13.4 Der RH verwies aur den Gegenstand der Gebarungsüberprürung, der 

sich aur bereits abge chlossene Transaktionen von Immobilien- und 
Beteiligungsverkäuren beschränkte (siehe TZ I). Das konzemweite 

TransakLionsvolumen von 136 Mio. EUR konnte der RH aus den ihm 
von der HBlnt im Rahmen der Gebarungsüberprüfung zur Verfugung 
gestellten Unterlagen nicht nachvollziehen. 

Im Übrigen nahm er von den weiteren Ausftihrungen der 1'!Blnt zu Vor­
bereitungen und zum rückge teilten Verkaur von slowenischen Han­
delsimmobilien Kenntnis. 
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Verkauf der 
Büroliegenschaft 

"Nomis Quartier" 

Ausgangssituation 

14.1 Folgende relevanten Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 

Tabelle 8: Büroliegenschaft "Nomis Quartier" 

Historische Anschaffungskosten 

Buchwert vor Verkauf 

Verkehrswertschätzung vor Verkauf 

Verkaufs erlös 

in Mio. EUR 

12,16 

11,16 

11,53 

11,78 

R -
H 

Quellen: PROBUS GmbH; HBlnt 

72 

Die historischen AnschafTungskosten der Liegenschaft .Nomis Quar· 
tier· betrugen rd. 12,16 Mio. EUR, der Buchwen zum 31. Dezem­

ber 2010 belief sich auf rd. 11,16 Mio. EUR. 

Die .Mindeststandards für den Verkauf von Beteiligungen und Immo­
bilien im Eigentum des HAA Konzerns· sahen ab einem Buchwen von 
5 Mio. EUR verpnichtend die Einholung eines externen Gutachtens 
vor. Dieses war laut einem intern erstellten Liegenschaftsbewenungs­
Standard einer internen Plausibilisierung zu unterziehen . 

Für da Büroobjekt _Nomis Quanier· lagen zwei externe Gutachten 

vor, die im Auftrag der Hypo Alpe- Adria -Leasing GmbH München 
jeweils vom sei ben Sachverständigen zum 31. Dezember der Jahre 2008 
und 2010 erstellt wurden . Diese externen Gutachten waren von der 
zuständigen Abteilung in der Folge jeweils einer internen Plausibili ­

sierung unterzogen worden. 

In der internen Stellungnahme zur Plausibilisierung de externen Gut­

achtens per Ende 2008 äußene sich die zuständige Abteilung kritisch 
zur Qualität des Gutachtens und zur Richtigkeit des ermittelten Markt­
wens, ebenso zu jenem des Jahres 2010. Die zuständige Abteilung kam 

abschließend zu dem Schluss. dass das vorliegende Gutachten nicht den 
Ansprüchen an eine Marktwenermittlung entspreche und für eine rea ­
listische Verkaufspreisfmdung unzureichend sei. und empfahl der PRO­

BUS GmbH, ein fundiene Marktwengutachten in Auftrag zu geben. 
Den im Gutachten ermittelten Marktwen von 11 .53 Mio. EUR sah die 
zuständige Abteilung als überhöht an und errechnete eine grobe Band­

breite zwischen 9,90 Mio. EUR und 11,00 Mio. EUR. Es erfolgte keine 
Beauftragung eines weiteren Gutachtens. sondern es gingen die Wene 
des bestehenden Gutachtens per Ende 2010 in den Antrag an den Vor­

stand bzw. Aufsichtsrat der HBlnt ein. 
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14.2 Der RH bemängelte, dass die Hypo Alpe-Adria-Leasing GmbH Mün­

chen zweimal denselben Gutachter herangezogen hatte, obwohl schon 
bei der internen Plausibilisierung des Vorgutachtens Mängel hinsicht­
lich der Qualität des Gutachtens geäußert wurden . Somit gingen Werte 

eines Gutachtens, das im Rahmen der internen Plausibilisierung als 
unzureichend für eine realistische Verkaufspreisftndung erachtet wor­

den war, in das Verkaufsverfahren ein. 

Der RH empfahl der HBlnt, im Rahmen ihres Risikomanagements eine 

konzemwcite Vorgangsweise für den Fall festzulegen, dass die Qualität 
eines extern beauftragten Gutachtens im Rahmen der internen Plausi ­
bilisierung in Frage gestellt wird (z.B. Sperre des Gutachters, verpflich­

tende Beauftragung eines Vergleichsgutachtens etc.). 

14.3 (J) Laut Stellungnahme der HBlnt sei als wesentlicher Umstand zu 

beachten, dass der VerkauJsprozess vor dem Februar 201 I und damit 

vor Gründung der PROBUS GmbH gestartet worden sei. Die PRO­
BUS GmbH hätte sich durch Eill/lOlullg eilles neue" Gutachtens unter 

Umständen sogar dem (berechtigteIl) Vorwurf ausgesetzt, eine Argu­

mentation für einen niedrigeren als den angestrebten und tatsächlich 

erzielteIl Kaufpreis geschaffen zu haben. 

Die EmpJelJlullg des RH, das ill Frage zu stellellde Gutachten dem Ver­

kauJsprozess nicllt zu Gnlllde zu legen , könne grulldsätzlich berech ­

tigt sein, wenll zu befürchten gewesen wäre, dass ein VerkauJ all dem 

überhöhten Gutachtenswert scheitere. Die PROBUS GmbH habe jedoch 

201 J weder diese Befürchtullg hegen müssell , noch habe sich ein sol­

ches Szenario schlussendlich bnvahrheitet. Im Gegenteil : Das Objekt 

sei sogar zu einem noch besseren (höheren) Preis verkauft worden, als 
vom beanstalldelen Gutachten ausgewiesen. 

Weiters wies die HBlnt die Aussage des RH, das überhöhte Gutachren 

sei in das ,. VerkauJsverfahren eingeflossen", zurück. Die VerkaufsCllt ­

scheidung sei nämlich nicht auf Grulldlage des Gutachtens, sondern 

vielmehr ulld einzig auJgrund eines BiewerJahrens nach transparenter 

und breiter In vestorensuche - mit eillem VerkauJsergebnis sogar noch 

über dem vom RH beanstandeten Gutachtenswert - erfolgt. 

14.4 Der RH wies die Argumentation der HBlnt zurück. sie hätte s ich durch 
die Einholung eines neuen Gutachtens dem Vorwurf ausgesetzt, eine 
Argumentation für einen niedrigeren als den angestrebten und tat­

sächlich erzielten Kaufpreis zu schaffen. Dies deshalb. weil die zustän­
dige Abteilung der HBlnt - wie der RH festgestellt hatte - sowohl im 
Jahr 2008 als auch im Jahr 20 10 bei der Plausibilisierung des Gut-
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achtens krit isch zur Qualität des Gutachtens und zur Richtigkeit des 

ermittelten Marktwerts äußerte. 

Entgegen der in der Stellungnahme der HBlnt zum Ausdruck gebrach­

ten Ansicht hatte der RH die Höhe des Gutachtenswertes nicht in 
Zusammenhang mit dem zu erziele nden oder erzielten Kaufpreis 

gebracht. Er bemängelte jedoch in diesem Zusammenhang, dass die 
Hypo Alpe-Adria-Leasing GmbH München zweimal denselben Gut­
achter herangezogen hatte, obwohl schon bei der internen Plausibili­

sierung des Vorgutachtens Mängel hinsichtlich der Qualität des Gut­

achtens geäußert wurden. 

Der RH verblieb bei seiner Ansicht, dass der Wert des Gutachtens, das 
im Rahmen der internen Plausibilisierung von der HBlnt als unzurei­

chend für eine realist ische Verkaufspreisfmdung erachtet worden war, 
sehr wohl in das Verkaufsverfahren einging; denn sowohl im Antrag 
an den Vorstand als auch an den Aufsichtsrat der HBlnt zur Beschluss­

fassung des Verkaufs wurde auf dieses Verkehrswertgutachten und den 
darin ermittelten Verkehrswert Bezug genom men bzw. dieser zum Ver­

gleich mit dem Verkaufspreis herangezogen. 

Der RH bekräftigte daher seine Empfehlung, dass die HBlnt im Rah­
men ihres Risikomanagements eine konzernweite Vorgangsweise für 
den Fall festlegen sollte, dass die Qualität eines extern beauftragten 
Gutachtens im Rahmen der internen Plausibilisierung in Frage gestellt 
wird (z.B. Sperre des Gutachters, verpOichtende Beauftragung eines 

Vergleichsgutachtens etc.). 

Verkau fsvorberei tu ng 

15.1 Im Februar 2011 leitete die PROBUS GmbH ein strukturiertes Verkaufs­

verfahren ein. Sie kontaktierte 238 Investoren einer intern geführten 
Long List und legte als Endternlin für die Abgabe der indikativen Ange­
bote den 13. Mai 201 1 fest. Dabei führte sie keine umfassende öffent­
liche Interessentensuche durch, sondern sprach potenzielle Investoren 

überwiegend direkt an. 

15.2 Der RH bemängelte, dass die PROBUS GmbH kein öffentliches Bietver­

fahren durchführte. Nach sei ner Ansicht sollte bei Liegenschaftsver­
käufen im Vorfeld eine möglichst breite Interessentensuche durchge­
führt werden, um so die Liegenschaft allen potenziellen Käufern zur 

Kenntnis zu bringen. Er empfahl daher der PRO BUS Gmb H, die hiefür 
in den Mindeststandards (siehe TZ 12) sowie im Leitfaden der Europä­
ischen Kommission dargelegte Vorgangsweise (siehe TZ 11) einzu hal-
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ten und angebo ene Bauten und Grundstücke hinreichend zu publi­
zieren (mehrfach in der nationalen Presse, in Immobilienanzeigern 
und durch Makler, die für eine große Anzahl potenzieller Käufer tätig 
waren9). 

15.3 (J) Die HBlnt teilte in ihrer Stelhmgnahme zlIsätzliche Sachverhalte 

zur Historie der Immobilie und deli bis 2011 gesetzten Vcrkaufsbcmü -

11lIIIgen mit. Mit Begilln der operativen Tätigkeit im Februar 201 I habe 

es in Folge die PROBUS GmbH übernommen, die bereits laufenden Ver­

kauJsbemühungen zu strukturieren, zu intellsivierell ulld auJ geeignete 

Illvestoren Zu fokussierell. Dariiber hillau habe die PROBUS GmbH 

die Umerlagell proJessiollell aufbereitet, in Ver/,alldlullgell vorhalldelle 

unklare oder ungünstige Venragsbeziehungen mit Mietem und anderell 

Vertragspartnem bereinigt, sowie eine Verkaufsstrategie entwickelt. 

(2) Die HB/nt teilte in ihrer Stellungnahme zur Long List mit, dass sie 

im Sinne einer professionellen und auJ Erlösoptimienmg ausgerid, ­

teten Vermarkungsstrategie zusätzlicl, ZU den bis dahin begonnenen 

Vennarkrungsaktivitätell - insbesondere zur noch lauJendelI Verö!­

Jentliel,u'lg auJ eiller ImmobiliellplatlJoml im Internet - weitere Ver­

wertungsaktivitäten, wie zum Beispiel Ansprache aller erJassten potell ­

ziellen Illvestoren, Marktanalysen, KontaktauJnahme mit JO Maklem 

und HalIdei häusern ulld Messeauftrirte, gesetzt habe. 

Des Weiteren habe die PROBUS GmbH im Ra/,men eines zweiseitigen 

Beric/,ts im Frat,jalrr 2011 i" dem im deutscl,spracl,igell Raum bei 

instirutiDtlellen Im mobilielli nvestoren bekalllllen "immobiliellltlagazill" 

die Immobilie platzier/. Letzt/ich habe eS über Prilllmediell zahlreicl,e 

Beka,mtmaclwngen der Venllertu"gsaktivitäten der PROBUS GmbH 

zusammen mir dem Hillweis auJ die Homepage und die dort kUlldge­

mael,te'l VerkauJsobjekte gegeben. 

Sämtliche cnJsthafte IllIere e"teI" die sich auJgru"d der Marketillg ­

akli"itäten gemeldet hal1ell oder allgesprocl,e" wurde", trabe die PRO­
BUS GmbH ill einer Lo"g List erJas I. Diese habe der lauJenden ErJas­

SUtlg aller aktiven lind auch passive'l Kontakle amt der jeweilige" 
Akliviläten und Illteresse,lfenreaktioneu gedient. 

15.4 (I) Der RH nahm von den ergänzenden AusfUhrungen der lißInt bezüg­
lieh der konkreten Umstände des Verkaurs des Objekts _Nomis Quar­
tier" Kenntnis, wies jedoch darauf hin, dass die eitens der HBInt in 
ihrer Stellungnahme skizzierten Maßnahmen der DurchfUhrung eines 

'} Amtsblan drr Europäischen Gemc:insc:-hafl Nr. C 209/3: MiuC'ilung dC'r Kommission 
b\"lrdTend Elc-ml:nlC' st;;;latlichC'r Beihilre bei Vcrkäurcn von Bauten oder GrundslOck.en 
durch die öffentliche Hand 
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öffentlichen Bietverfahrens zur möglichst breiten Interessentensuche 
nicht gleichzuha lten waren. Der RH verblieb deshalb bei seiner Emp­

fehlung. 

(2) Betreffend die Long List erwidene der RH. dass selbst eine regelmä­

ßige Wartung der Kontaktdaten im Einzelfall der Vermarktung eines 
(weiteren) Objekts nicht gewährleisten konnte. dass ämlliche - eben 

auch jene nicht in der Long List erfassten potenziellen Investoren -
damit erreicht werden konnten. Die seitens der HBlnt in der Stellung­

nahme dargestellten Vermarkrungs- bzw. Marketingaktivitäten fühnen 
zwar zur Erstellung einer Long List und. wie bereits vom RH im Prü­
fung ergebnis festgestellt, zur Auswahl der 238 kontaktienen Inves­

toren; dennoch erachtete der RH zur InveslOrenansprache ein öffent­
liches Bietverfahren für bestmöglich geeignet. 

Weiters entgegnete der RH der HBlnt. dass Bekanntmachungen der Ver­
wertungsakLivitäten der PROBUS GmbH über Printmedien zusammen 

mit dem Hinweis auf die eigene Homepage und die don kundgemach­
ten Verkaufsobjekte keine eigenständige und ge ondene Vermarktung 

im Sinne eines transparenten Verkaufsverfahrens ersetzen konnten. 

Ermittlung des Bestbieters 

16.1 Bis 13. Mai 2011 langten fünf indikative Angebote bei der PRO­
BUS GmbH ein. deren Höhe sich zwischen 8.00 Mio. EUR und 

11 .50 Mio. EUR bewegte. 

Aufgrund der fehlenden Bereitschaft von zwei Bietern. ihr Angebot 
zu verbessern, eneilte die PROBUS GmbH den beiden Bietern mit den 

niedrigsten Angeboten eine Absage für die nächste Phase des Verkaufs­
prozesses. Den drei Bietern mit den höchsten Geboten gab die PRO­
BUS GmbH in einer zweiten AngebolSrunde Gelegenheit, ihre bestehen­

den Angebote zu verbessern. Aus dieser Runde ging mit 11.95 Mio. EUR 
jener Bieter (Bieter 2) als Bestbieter hervor. dessen erstes indikalives 

Angebot 11.35 Mio. EUR betragen hatte. 
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Tabelle 9: Bestbieterermittlung Nomis Quartier 

Bieter 

Bieter 1 

Bieter 2 

Bieter 3 

Bieter 4 

Bieter 5 

QueU.: HBlnt 

Bund 2015/11 

Indlk~tlves Angebot 2. Angebotsrunde/ Bestbieter 
Nachbesserun9 

in Mio. EUR 

11,50 keine Erhöhung 

11,35 11,95 X 

9,60 keine Erhöhung 

8,40 nicht weiter einbezogen 

8,00 nicht weiter einbezogen 

Das verbesserte Angebot des Bieters 2 erfolgte am 16. Juni 2011 unter 
dem Vorbehalt des po itiven Ab chlusses einer rechtlichen, wirtschaft­

lichen und technischen Due Diligence der Liegenschaft. Im Gegenzug 
verpnichtete sich die PRO BUS GmbH im Rahmen einer Exldusivitäts­

vereinbarung. in diesem Zeitraum (bis 15. September 2011) mit kei­
nem Dritten einen Kaufvertrag über da Kaufobjekt abzuschließen. Die 
Exklusivitätsvereinbarung enthielt den Kaufpreis (11,95 Mio. EUR) und 

Parameter ftir allenfalls erforderliche Anpassungen die es Kaufpreises 
nach Vornahme einer Duc Diligence. Darunter fiel auch die Festlegung 

einer Mindestrendite auf Basis eines defmierten jährlichen Mindester­
Iöses und die Vereinbarung. den Kaufpreis bei Unterschreiten dieses 

Mindesterlö es anteilig zu verringern. um die Erreichung der Mindest­
rendite zu garantieren. 

Der von der PROBUS GmbH intern vordefmierte Verkaufsprozess sah 
die Abgabe von verbindlichen Angeboten grundSätzlich erst nach der 

Durchftihrung der Due Diligence vor. 

Als Ergebnis der Duc Diligence zeigte der Bestbieter (Bieter 2) Mängel 
auf, die zu Nachverhandlungen und in weilerer Folge zu einer Reduk­

tion des Kaufpreises führten : Das Ablaufen einer bestehenden Mir­
lauffüllungsgarantie für die Gastronomiefläche im Jahr 2014 ftihrte 

zu einer Neuberechnung der Miete zum Marktniveau . Daraus ergab 
sich eine Abschlagzahlung und somit eine Reduktion des Kaufpreises 

um 172.500 EUR. 

Am 16. August 20 11 erfolgte die Zustimmung des Vorstands der 
HBlnt zu m Verkauf des Bürohauses _Nomis Quartier-. lo Der Kaufver­

trag wurde am 19. Augu t 2011 ge chlossen, der Verkaufserlös belrug 
1I.7B Mio. EUR. 

10 lXr AufslchlSrat drr H81nt gC'nc:hmlgtt dC'n VC'rkaur~r Umlaufbtschluss Im August 1011 . 
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16.2 Der RH hielt fest, dass die PRO BUS GmbH von ihrem intern vordefl­
nienen Verkaufsprozess abwich, indem die Due Diligence erst nach 

der Angebotsabgabe mit einmaliger Verbesserungsmöglichkeit erfolgte. 
Der Verkaufserlös verringene sich gegenüber dem im Verkaufsverfah­
ren festgestellten Bestgebot um 172.500 EUR auf 11,78 Mio. EUR. Der 

RH wies generell bei nachträglich möglichen Preisreduktionen auf die 
Möglichkeit eines fIktiven Bietersturzes hin. Nach Abgabe eines Ange­

bots in einem Bieterwettbewerb sollten im Sinne einer Gleichbehand­
lung der Bieter Nachverhandlungen mit fInanziellen Auswirkungen 

auf den Verkaufsprcis ausgeschlossen sein. 

Der RH empfahl der PROBUS GmbH, den internen vordeflnienen Ver­

kaufsprozess bzw. die defInienen Abläufe dahingehend zu erweitern, 
dass der Spielraum bei exklusiven Verhandlungen mit nur einem Bieter 

klar defInien wird. Dabei wäre z.B. festzulegen, unter welchen Umstän­
den Exklusivität vereinban werden kann, bzw. wären enge Grenzen 
zu defInieren, innerhalb derer im Verhandlung wege Kaufpreisverän­

derungen zulässig sind. 

16.3 Laut Stdlullgllahme der HBlllt habe die PROBUS GmbH lIicht im 

Gegellzug zur Legullg des Allgebots de Bieters 2 diesem - ohlle Not­
welldigkeit - Erklusivität zugesagt. Vidmehr habe dieser Bestbieter 
- wie im ÜbrigeIl auch die Bieter J und 4 - Erklusillität als Bedin­
gUllg eillgeforderl, um mit der Due Diligellce iiberlraupt fOrlzufaltrell. 

Unerwähm lasse der RH ill der Darstellullg der Option der verkau­
feliden Eillheit, dass der Bieter 1 als zweitbester Bieter lediglich eine 
lIiellt belastbare AbsielIlserklärung abgegeben habe. Nach Eillforderung 
der lIaellgebesserlell Angebote habe es lediglich noch belastbare und 
(allenfalls) akzeptable Angebote des späteren Käufers (Bieter 2) ill Höhe 
VOll 11,95 Mio. EUR sowie VOll Bieter J ill Höhe VOll 9,60 Mio. EUR 
gegeben. Es habe daller größte Notwendigkeit bestanden, Bieter 2 zu 
bindeIl ulld rasch zu eillem Verlragsabschlus mit illm zu kommell. 

Da Bieter 1 ebellso wie alle anderell Bieter weitgellelld Illformationen 
zu deli kaufpreisrelevO/I1ell Faktoren als Basis für die Kalkulatioll des 
Allgebots erhalteIl höllell ulld alle alIdereIl Bieter ebellfalls auf Basis der 
Erkenlllllisse aus einer Due Diligence die Kaufpreiskalkulalioll lIach ­
gezogen hällell , habe die PROBUS GmbH gerade durch Abselrlu s die­
ser - vom RH kritisierlen - Vereinbarung mit Bietcr 2 sielrerge teilt, 
dass ein Verkauf zu einem aus Sicht der HBlm optimalen Kaufpreis 
mit icherheit zustallde gekommen sei; ein nachträglicher Bietersturz 
sei ausgeschlossen worden. Der PROBU GmbH sei es durch konse­
quente und harre Verhandlung gelullgen , Bieter 2 zum Abschluss die-
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ser Vereinbarung zu bringen ulld damit letztlicll aucll das auBerge­

wöJllllicil gute Verkoufsergebnis lIerbeilUfoilren. 

Der spätere Käufer habe IIämlich rloch der Due Diligence ver ucllt, deli 

Mlgebotenen Kaufpreis nocll zu reduzieren. Er habe daher auf grund 

der Vereinbarung Jlierfiir nur mehr seh wenig Spielraum gehabt . Die 

letzIlich nach langen Verhanillungen erfolgte Reduktion des vorbehalt­

lich der Due Diligence vereinbarten Kaufpreises sei angemessen und 

exakt kalkuliert gewese,l. Jeder andere Bieter hälle aufgrund der in 

der Due Diligence heroorgekommellell Umstände ebenfalls sein Anbot 

in zumindest gleicll.r Weise reduziert. 

16.4 Der RH stelhe klar, dass er - anders als in der Stellungnahme ausge­
führt - keine Aussage getroffen hatte. derzufolge die PROBUS GmbH 
im Gegenzug zur Legung des Angebots des Bieters 2 Exklusivität ohne 
Notwendigkeit zusagte bzw. dass - auf den überprüften Verkaufsfall 
bezogen - die Gefahr eines Bietersturzes bestand. 

Im Übrigen enthielt - wie der RH in seinem Bericht ehr wohl dar­
stellte - die Exklusivitätsvereinbarung den Kaufpreis und Parameter 
für allenfalls erforderliche Anpassungen dieses Kaufpreises nach Vor­
nahme einer Due Diligence. Deswegen war für den RH die seitens der 
HBIn! in ihrer Stellungnahme relevierte _nicht belastbare Absichtser­
klärung- des Bieters I im Rahmen der kritischen Würdigung des von 
ihm überprüften Sachverhalts nicht von Belang. 

Der RH hatte jedoch festgestellt. dass die PROBUS GmbH von ihrem 
intern vordefInierten Verkaufsprozess abwich. indem diese Vorgangs­
weise auch nach Abgabe eines Angebots die Möglichkeit von Nach­
verhandlungen mit finanziellen Auswirkungen auf den Verkaufspreis 
nicht ausge chlo sen hatte und damit das Gebot der Gleichbehand­
lung der Bieter konterkarierte. Er verblieb daher - unter dem Gesichts­
punkt eines lransparenten Verkaufsverfahrens - bei seiner EmpFehlung, 
den intern vordcfmicrten Verkaufsprozess dahingehend zu erweitern. 
dass die Rahmenbedingungen bei Verhandlungen mit nur einem Bie­
ler klar definiert werden. Dabei wäre auch die prozessuale Erfassung 
eines möglichen fiktiven Bietersturzes zu berücksichtigen. 

A usga n gssi tu a t io n /Verk a u fsvo rb erei tu ng 

17.1 Folgende relevante Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 
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Tabelle 10: Einkaufszentrum "Stadtpark Center Spittal" 

Historische Anschaffungskosten 

Buchwert vor Verkauf 

Verkehrswertschätzung vor Verkauf 

Verkaufserlös 

QueUen: PROBUS GmbH; HBlnt 

in Mio. EUR 

28,90 

26.07 

27,50 

27,10 

(I) Das Einkaufszentrum _Stadtpark Cenler Spiltal- wurde in den 
Jahren 2005 bis 2006 auf Basis einer Leasingfmanzierung von einer 
Tochtergesellschaft der Hypo Alpe Adria Leasing GmbH 11 in der Stadt 
Spittal an der Drau erbaut und Ende 2006 von der HYPO IMMO­
BILIEN erworben. Dem Antcilserwerb durch die HYPO IMMOBILIEN 
wurden als Wert des Objekts 28,90 Mio. EUR zugrunde gelegt, zum 
3 J. Dezember 2011 belief sich der Buchwert auf 26,07 Mio. EUR. Ein 
zum 31. Dezember 2010 erstelltes Gutachten legte einen Verkehrswert 
von rd. 27,50 Mio. EUR fest. 

Im Februar 2011 leitete die PROBUS GmbH ein strukturiertes Verkaufs­
verfahren ein. Dabei führte sie - analog dem Verkauf der Büroliegen­
schaft _Nomis Quartier- (siehe TZ 15) - keine umfassende öffentliche 
Interessentensuche du rch, sondern sprach potenzielle Investoren über­
wiegend direkt an. Mil der Organisation und der Durchführung des 
slrukturierten Verkaufsverfahrens beauftragte die PROBUS GmbH eine 
im Bereich Immobilientransaktionen tätige Anwaltskanzlei. mit der 
im Hypo ALPE- ADRIA- Konzern eine Rahmenvereinbarung bestand. 

Insgesamt kontaktierte die PROBUS GmbH 124 Investoren einer intern 
von der PROBUS GmbH geführten Long List und legte als Endtermin 
für die Abgabe der indikativen Angebote den 22. April 2011 fest. 

17.2 Der RH bemängelte, dass die PROBUS GmbH ke in öffentliches Bietver­
fahren durchfUhrte. Nach seiner Ansicht sollte bei liegenschaftsver­
käufen im Vorfeld eine möglichst breite Interessentensuche du rchge­
fUhrt werden. um so die Liegenschaft allen potenziellen Käufern zur 
Kenntnis zu bringen. Er wiederholte seine Empfehlung (siehe Tl 15), 

die hieflir in den Mindeststandards (siehe TZ 12) sowie im Leitfaden 
der Europäischen Kommission (siehe TZ 11) dargelegte Vorgangsweise 
einzuhalten und angebotene Bauten und Grundstücke hinreichend zu 

publizieren (mehrfach in der nationalen Presse, in Immobilienanzei-

11 Hypo Wohnbau GmbH 
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gern und durch Makler, die für eine große Anzahl potenzieller Käufer 
tätig waren' 2). 

17.3 (I) Die HBlnr reilre in ihrer Srellungnahme zusörzlichc Sachverhalre zur 
Hisrorie der Immobilie (u.a. VerkaufsJlöel,e, Baureel,rsvertrag, Umbau­
kosten , Leasingverrrag) und zu den bis 2011 gesetzten Verkaufsbemü­
hungen (u.a. In erare, Makler, Markering) mir. 

(2) Die HBlnr teilte in ihrer Srellungnahme bezüglich Long Lisr mir, 
dass die PROBUS GmbH mir Fcbruar 2011 bego'lII en lrabc, die bercits 
laufenden Verkaufsaktivitöten zu strukturieren, zu inrensivieren und 
auf geeignere In vestoren zu fokussieren (siehe auch TZ 15). /J 

Sömtliel,e ernsthafte Inrcressenren , die sich aufgrund dcr Marketing­
akrivirörell gemeldet harreIl oder allgesprochen wurden, habe die PRO­
BU GmbH in der Long Lisr erfassr. Diese stelle also ,licht - wie vom 
RH offellbar angcllommell - lIur eille zu Beginn des Verkaufsprozesscs 
crsrcllrc Usre vo n möglichcn IlI vcsrorell dar, SOlidem diene der lal/­
fenden Erfa sung aller aktiven und auch passiven Koruakte amt der 
jcweiligcn Akrivirären und Inreressente,rreaktiollen. Demnach seicn an 
127 potenzielle Invesroren und 2 1 Makler sowohl über akrivc als auel, 
passive Koruaktaufllahme Informationen zu dem Verkaufsobjekt über­
mittelt wordcn. 20 Intercssenrell hällen nach Untcrfertigung eincr Vcr­
t ra ulid, keirserklä ru IIg weirergehende Irrjornratiollen erl,alren. 

17.4 (1) Der RH nahm von den ergänzenden Ausführungen der HBlnt bezüg­

lich der konkreten Umstände des Verkaufs des Objekts _Stadtpark Cen­
ter Spitlal" Kenntnis, wies jedoch daraufhin, dass die seitens der HBlnt 

in ihrer Stellungnahme skizzienen Maßnahmen der Durchführung eines 
öffentlichen Bietverfahrens zur möglichst breiten Interessentensuche 
nicht gleichzuhalten waren (siehe auch TZ 15). 

(2) Der RH stellte klar, dass er keineswegs die Funktion der Long List 
als _nur eine zu Beginn des Verkaufsprozesses erstellte Liste" verkannte, 
so ndern vielmehr hervorhob, das selbst eine regelmäßige Wanung 
der vorhandenen Kontaktdaten im Einzelfall der Vermarktung eines 

12 Aml5blatt dt'T Europ!hscht'n G('mt'inschaft NT. C 209/3: MIt1tilung der KommiSSIOn 

bt'lrt(ftnd Eltmt'ntt Slaatlicht'T B('ihilft bc-i Vtrk..lIufrn von Bault'n odt'r GrundstückC'ß 
durrh dit öfT('ntlichr Hand 

I J 1..8. Anspracht alltr (rfassttn pottnzldl('n Invt'Sto~n. Marktanal~n. Kontaktaufnahmt 

mit 21 Makkm und Ilandtlshäustm und Mtsstauftnltt; Pla12itrung dtT Immoblllt' Im 
Rahmt>n rinn zwrlS('itigrn Ikrichts im Fruhjahr 2011 in dem Im dnllschsprachigC'n 

Raum IxllßstituüonC'lIC'n ImmobiliC'ninv(Stort'n bd.annlen .lmmobihenmagazinM

; zahl­
rt'lchC' Brkanntmachungrn dt'rsrittM dtr PROBUS GmbH g~tztrn Vrrwtnungsakllvl­
taten ubc:-r PrintmC'du:n zusammen mit Hinwtls auf die Itomepage und dir don kund 

gemachten VerkaufsohJrkte 
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(weiteren) Objekts nicht gewährleisten konnte. da sämtliche - eben 

auch jene nicht in der Long List erfassten potenziellen Investoren -
damit erreicht werden konnten. Die seitens der HBlnt in der Stellung­
nahme dargestellten Vermarktungs- bzw. Marketingaktivitäten flihnen 

zwar zur Erstellung einer Long List und. wie bereits vom RH im Prü­
fungsergebnis festgestellt. zur Auswahl der - in der Beilage zum Vor­
standsantrag vom 7. September 2011 dargestellten - 124 kontaktienen 
Investoren ; dennoch erachtete der RH zur Investorenansprache ein 

öffentliche Bierverfahren flir bestmöglich geeignet. 

Weiters entgegnete der RH der HBlnt. dass Bekanntmachungen der 

Verwenungsaktivitäten der PROBUS GmbH über Printmedien zusam­
men mit dem Hinweis auf die eigene Homepage und die don kundge­

machten Verkaufsobjekte keine eigenständige und gesondene Vermark­
tung im Sinne eines transparenten Verkaufsverfahrens ersetzen konnte. 

Ermittlung des Bestbieters 

18.1 (I) Innerhalb der festgelegten Frist langten flinf indikative Angebote 

bei der beauftragten Anwaltskanzlei ein. deren Höhe ich zwischen 
t 5.00 Mio. EUR und 29.00 Mio. EUR bewegte. 

Tabelle 11: Bestbieterermittlung Stadtpark Center Spittal 

Bieter 

Bieter 1 

Bieter 2 

Bieter 3 

Bieter 4 

Bieter 5 

Qu.lIe: H8lnt 

82 

Indikatives Angebot 2. Angebotsrunde/ Nachbesserung ermittelter 

in Mio. EUR 
Bestbieter 

29,00 keine weitere Teilnahme 

26,50 27,10 X 

25,00 keine Erhöhung, Reduktion auf 20,00 

23,00 28,50 
(Angebot inkludiert jedoch 

umfassende Mietgarantien mit 
Barwert von rd. 7,60 Mio. EUR) 

15,00 nicht weiter einbezogen 

Aufgrund der geringen Angebotshöhe bezog die PROBUS GmbH den 
Bieter mit dem niedrigsten Gebot (Bieter 5) nicht mehr in die näch­
ste Phase des Verkaufsprozesses ein. Die verbliebenen Bieter fanden 
Aufnahme in die interne Shonlist. der Bieter mit dem höchsten indi­

kativen Gebot (Bieter I) zog sich nach Bekanntgabe der Aufnahme in 

die Shortlist aus dem Verkaufsverfahren zurück. 
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Den verbleibenden drei Bietern gab die PROBU GmbH in einer zweiten 
AngebolSrunde Gelegenheit. ihre be tehenden Angebote zu verbe ern. 

(2) In dieser zweiten Angebotsrunde erhöhte ein Bieter sein Angebot 
von 23.00 Mio. EUR auf 28,50 Mio. EUR (Bieter 4), forderte jedoch 
zusätzlich eine Mietgarantie ein 14. Die PROBUS GmbH errechnete den 

Barwert dieser Mietgarantie mit rd. 7,60 Mio. EUR. Bei einer Eintrills­
wahrscheinlichkeit der ZahlungsverpOichtungen von rd . 19 <\b konnte 

dieser Bieter omit nicht mehr als Be tbieter beurteilt werden . Da die 

PROBUS GmbH die EintritlSwahrscheinlichkeit mit über 50 <\b ansetzte 
und der Bieter 4 trotz weiterer Aufforderung kein verbessertes Ange­
bot legte. wurde als Bestbieter mit 27,10 Mio. EUR Bieter 2 festgestellt. 

des en erstes indikatives Angebot 26.50 Mio. EUR betragen halle. 

Das verbesserte Angebot des Bieters 2 erfolgte am 26. Mai 2011 unter 

dem Vorbehalt des positiven Abschlusse einer rechtlichen, wirtschaft­
lichen und technischen Due Diligence des Objekts. Weiters verpflich­

tete sich die PROBUS GmbH auf Ansuchen des Bieters im Rahmen 
einer Exklusivitätsvereinbarung, in diesem Zeitraum mit keinem Drit­

ten einen Kaufvertrag über das Kaufobjekt abzuschließen. Die Exklusi­
vität vereinbarung enthielt den Kaufpreis (27,tO Mio. EUR) und einen 

bereilS ausverhandelten Entwurf des Kaufvertrags mit Vereinbarungen 
für allenfall erforderliche Anpassungen dieses Kaufpreises aufgrund 
von Ergebnissen der Due Diligence. Den Abschlus der Exklusivi­
tätsvereinbarung genehmigte der Vorstand der HBlnt am 13. Septem­

ber 2011. 

Der von der PROBUS GmbH intern vordeflOierte Verkaufsprozes sah 

die Abgabe von verbindlichen Angeboten grundsätzlich erst nach der 
Durchführung der Due Diligence vor. 

(3) Als Ergebnis der Due Diligence wurden vorn Bieter Mängel auf­

gezeigt. die bei Vertragsabschlu s zu Haftungsübernahmen durch die 
HBlnt geftihrt hallen. Insbesondere entsprach der Boden der Tiefga­
rage des Einkaufszentrum nicht den vorgeschriebenen Dichtheitsan­

forderungen . Der Bieter schätzte die Kosten ftir den Fall einer notwen ­
digen Totalsanierung auf 1,30 Mio. EUR bzw. einer Teilsanierung auf 
100.000 EUR. Am 6. Dezember 2011 beschloss der Vorstand der HBlnt 

die Übernahme einer Haftung ftir die Behebung des Mangels mit einer 
Haftungsgrenze in der Höhe von 1.30 Mio. EUR. Die 1'l8lnt schätzte 
bei Abgabe der Haftung das Eintrittsrisiko jedoch als gering ein, weil 

14 Di~ sah sowohl dn~ Garantir der Ertragt aus drn bt"Stthenden MI('lvt'rt'inbarungt'n 
biS Ende 2020 vor, als auch nachträgliche Abschlagszahlungtn rur den raH. dass in 
dlöt'm lt'ltraum wichtige Mltter ihr Mitlverh Itnis auflaindlgtn und nacht adäquat 
trsetzt Wtrd('n. 
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sie den Mangel als Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Gene­

ralunternehmer geltend machen wollte. 

(4) Der Aufsichtsrat der HBlnt genehmigte den Verkauf des Einkaufs­

zentrums ,Stadtpark Center Spittal' einschließlich der Haftungsklau­

sel zum Verkaufspreis von 27,10 Mio. EUR am 12. Dezember 2011. 
Die Unterzeichnung des Kaufvenrags erfolgte am 15. Dezember 2011. 

(5) Ende Dezember 2011 stellte ein Ziviltechniker im Zuge einer Ana­

lyse der Bodenproben fest, dass statt einer Totalsanierung lediglich eine 

Teilsanierung notwendig war; damit reduzierte sich die von der HBlnt 

übernommene Haftung - wie im Kaufvertrag fUr diesen Fall verein­

bart - auf 100.000 EUR. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch 

den RH im Juli 2012 war über die Sanierung und deren Kosten zwi­

schen der PROBUS GmbH und dem Generalunternehmer noch keine 

Einigung erzielt worden. 

18.2 Der RH hielt fest, dass die HBlm beim Abschluss des Kaufvertrags 

aufgrund von in der Due Diligence aufgedeckten Mängel eine Haf­

tung rur Gewährleistungszahlungen mil einer Haflungsgrenze von 

I ,JO Mio. EUR eingegangen war, die sich nach Vorlage eines Sachver­
ständigengutachtens auf 100.000 EUR reduzierte. Um diesen Betrag 

kann sich der Verkaufserlös bei Schlagendwerden der verbleibenden 

Haftung nachträglich noch reduzieren. 

Der RH stellte weiters fest, dass die PROBUS GmbH - wie auch schon 

beim Verkauf der Büroliegenschafl ,Nomis Quartier' (zur Ermittlung 

des Bestbieters Nomis Quartier siehe TZ 16) - von ihrem intern vor­

defmierten Verkaufsprozess abwich. Er wiederholte seine Empfehlung, 

die internen Richtlinien bzw. definierten Abläufe der PROBUS GmbH 

dahingehend zu erweitern. dass der Spielraum bei exklusiven Ver­

handlungen mit nur einem Bieter klar defmiert wird . Dabei wäre z.B. 

festzulegen. unter welchen Umständen Exklusivität vereinbart werden 

kann. bzw. wären enge Grenzen zu defonieren, innerhalb derer im Ver­

handlungswege Kaufpreisveränderungen zulä sig sind. 

18.3 (J) Die HBlnr rei/re in ihrer Srellungnahme Sachverhalrse/emenre zum 
Ver/ra/ren der Bierer J und 4 (u.a. In/lalr der A.rbore, Terminabsagen, 
relefonische Urgenze" , KaujvertragsenrllJürje) mir. 

(2) Laur Srellungnahme der HBlnt zeigte der Ums/atrd, dass zum leit ­
punkr des Absclllusses der Exklusivitärsvereillbarullg mit Bieter 2 keill 

weiteres akzeptables ulld/oder belastbares Allbot vorgelegen sei, ulld 
dass sich alle Bierer (ausgellommell Bierer 2) IHlr spekularill mit der 
Hoffnung auf eineIl besonders niedrigeIl Preis Oll dem Verkaujsllerjah -
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ren beteiligt zu lJaben sclJienen, die SchwierigkeiteIl bei der VenIJenulIg 
des Einkauf zell/rums .stadtpark Center Spillal" ulld - gerade mit 
Blick auf den großen Abstand der auclJ qualitativ tark ulI/ersclJicd­
lichell Gebote - das Erforderllis, deli einzigen seriöseIl Bieter 2 mög­
lichst rasclJ zu binden. 

Da Bieter 2 weitgelJende Infonlratiollcn zu deli kaufpreisrclcvall/cn 
Faktoren al Basis der Kalkulation des Angebots erhalten habc Ulld 
diese Faktoren auch im Detail verlJalldelt ulld geregelt wordell seien, 
lJabe PROBUS GmbH durch Absclr/uss dieser Vereinbarullg mit Bie­
tcr 2 siclrergestellt, dass ein Verkauf zu einem optimaleIl Kaufpreis mit 

iclrer/reit zustande komme und eirre Kaufpreisanpassung auf Grulld­
lagc von ErgebnisseIl der Duc Diligencc nur ill klar deJillienell, ellgell 

Grcllzcn mögliclJ gewesell sei. DurclJ kOllsequC/lte und lJarte VcrlJand­
IUlIg sci ein außcrgewölJllliclJ gute Vcrkaufscrgcbnis IJcrbeigejiillrt 
wordell. 

Der spätere Käufer /rabe nämliclJ lIaclJ der Due Diligellce massiv vcr­
sl/clu, den angeboteneIl Kaufpreis 1I0CIJ zu rcduziercn, aufgrulld der 
Vcreillbarullg hierfür aber - abgcselJell VOll dcm lJervorgekollllllcllell 

Risiko einer KOII/amination der Liegellschajt infolge UndiclrtlJcit des 
Garagenbodens - lIur mehr selJr wenig pielraum gclJabt. 

(3) Die überllommene GewälJrleistulIg jiir die Beseitigung der Ulldic/u­
lJeit des Garagenbodens sei exakt geregelt worden. Die Oberlla/rme 

der GewälJr/eistung sei Hand in Hand mit der Geltendmachuolg von 
Ansprüchell gegclI dCII seillcncitigen Gelleralunterllehmer gegangen, 
die letztlich - im Ra/rmen einer vergleiclrsweisen Rege/ullg - mit eiller 

Kostenbeteiligung von nur 26.960 EUR seitcns der HBIII/ - auch erfolg­
reich lJabe durchgesetzt werden können. 

18.4 (I) Der RH wies daraufhin, dass die Stellungnahme der HBlnt dem RH 

bekannte Sachverhalte - etwa das mitgeteilte Verhalten der Bieter -

enthielt, diesejedoch aufseine kritische Würdigung - Abweichen der 

HBlnt vom intern vordefrnienen Verkaur prozess. indem die Due Dili­

gence erst nach der AngebolSabgabe mit einmaliger Verbesserung -

möglichkeit erfolgte - nicht berühncn. Wiewohl der RH erzielte Vor­

teile im Einzelfall nicht in Abrede stellte, erachtete er die Transparenz 

des Verkaufsverfahrens rur beeinträchtigt. 

Er betonte deshalb seine Empfehlung, den intern vordeftnienen Ver­

kaufsprozess dahingehend zu erweitern, dass der Spielraum bei Ver­

handlungen mit nur einem Bieter klar defrnien wird . 
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(2) Der RH entgegnete zu den ergänzenden AusHlhrungen der HBlnt 

betreffend Schwierigkeiten bei der Verwenung des Objekts "Stadtpark 
Center Spillal", dass sich seine Feststellungen und Beuneilungen aus­
schließlich auf das Verkaufsverfahren und die Gewährleistung bezo­

gen, Verwenungsschwierigkeiten demgegenüber jedoch nicht im Fokus 

seiner Prüfung handlungen standen. 

(J) Im Übrigen wies der RH darauf hin, dass - ungeachtet der Nicht­

ausschöpfung des Haftungsrahmens für Gewährleistungszahlungen 
(100.000 EUR) - die schließlich im Vergleichsweg geregelte Kosten­
beteiligung von 26.960 EUR für die HBlnt eine Minderung de verein­

banen Verkaufspreise bedeutete. 

Verkauf der AusgangssituationlVerkaufsvorbereirungen 

Immobilie(n) "Her-
zog-Heinrich-Straße" 19.1 Folgende relevante Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 

86 

Tabelle 12: Immobilie "Herzog-Heinrich-Straße" 

Historische Anschaffungskosten 

Gesamtinvestitionskosten 

Buchwert vor Verkauf 

Verkehrswertschätzung vor Verkauf 

Verkaufserlös 

Quetten: PRO BUS GmbH; HBlnt 

in Mio. EUR 

7,72 

12,50 

7,83 

9,74 

8,90 

(I) Bei den Büroliegenschaften Herzog- Heinrich-Straße Nr. 20 

und Nr. 22 handelt es sich um zwei benachbane Objekte in Mün­
chen, welche die HGAA in den Jahren 2004 und 2005 in renovie­

rungsbedürftigem Zustand erworben und bis zum Jahr 2006 (Nr. 20) 
bzw. 2009 (Nr. 22) sanien und zu Büroflächen umgebaut hatte (Gesamt­

investitionskosten von rd. 12,50 Mio. EUR). 

Ab dem Jahr 20 10 beauftragte die damals rur die Immobilienverwer­
tung zuständige Abteilung der HBlnt mehrere Makler auf Erfolg ba­
sis mit der Suche nach einem Käufer rur die beiden Liegenschaften. 

Zu dieser Zeit betrug der Leerstand im Haus Nr. 20 rd. 79 'Ib und im 
Haus Nr. 22 rd. 7 'Ib. Die Restlauf2eiten der bestehenden Mietvenräge 

beliefen sich auf bis zu vier Jahre. 
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Drei der herangezogenen Makler zeigten konkrete Probleme auf, die 
einer optimalen Verwertung der Liegenschaften entgegenstünden: Die 

Bemühungen einer zwischenzeitlichen Vermietung würden einerseits 
an der gegebenen schwachen Marktsituation, andererseits aber auch 

an das Objekt betreffenden Problemen, wie z.B. dem nicht repräsen­
tativen Eingangsbereich oder der ungenügenden Parkplatzsituation, 

scheitern. Weiters würden Interessenten mit wirtschaftlichen Interes­
sen eher ein Objekt mit einem geringen Leerstand in Verbindung mit 

langfristigen Mietvenrägen bevorzugen, wogegen rur Intcres enten mit 
dem Ziel der Eigennutzung die Restlaufzeiten der bestehenden Miet ­
verträge ein Problem darstellen könnten. 

Die HB lnt änderte in den darauffolgenden Monaten bis zum Antrag 
über den konkreten Beginn der Verkaufsverhandlungen an den Vor­
stand ihre bisherige Verwertungsstrategie nicht wesentlich. 

19.2 Der RH bemängelte, dass die HBlnttrotz mangelnder Erfolgsaussichten 

an ihrem Verkaufsverfahren über Makler festhielt und empfahl der 
HBln\. au Gründen der Transparenz und der Optimierung der Ertrags­

chancen ein öffentliches Bietverfahren einem Verkauf durch Makler 
vorzuziehen. 

Der RH bemängelte weiters. dass die HBlnt trotz mehrerer Hinweise 
von Beratern bzw. Maklern auf Problem felder im Zusammenhang mit 

der geplanten Veräußerung der beiden Immobilien ihre Strategie nicht 
überdachte und keine geeigneten Maßnahmen setzte, um eine Verbes­

serung der Vermarktung herbeizuführen . 

19.3 (J) Laut Stellungnahme der HBlnt sei die Beauflragung von am Markt 
gut "emetzten Maklern sowie der Immobiliendien tleistungsgesellsdlOfi 
der Mehrheitsgesellsd,afterin der HBlnt (Bayeri ehe Lande bank) mit 
der Verwertung der gegenständlichen Liegen chafl bereit vor der im 
Dezember 2009 durchgefiilrrten Notverstaatlichung erfolgt. 

Lange Zeit seien Vennietungsbemül,ungell durch öjJellllid,e Anzei­
gen sowie Vennietungsschilder gesetzt worden, um bei einem nach­
folgenden Verkauf aufgrund eines verbesserten Vem,ietungsgrades ein 
gutes Verkaufsergebnis ZU erzielen. Die e Bemühungen seien aufgrund 
der ungünstigen Ko,rJigurarion der freien Mietflächen jedoch erfolg­
los geblieben. 

Nach der Verstaatlichung - aber vor Neubesetzung des Vor rands -
sei im ersten Quartal 2010 zusätzlich auch eil, in Müncl,ell ansässiger 
MlIkler hillzugezogell worden, um die schon fortgeschrillene Käufer­
suche zu intensivieren ulld rasch zu jinolisierell. Ein Stopp des lau -
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Jenden VerkauJsverfahrens zum Start eines anderell BielVerfahrens 
hölle die ernsthaft illleressiertell Bieter zu eillem Rückzug veranlllSst 
owie überdies eille Verzögerung des Ver*auJs und damit eille IÖllger 

andauerllde BelllStung mit Leer tands- ulld Kapitalkostrn mit sich 
gebracllt. was einen Schaden jiir die HBlnt verur acht hölle. 

Weiters seien von Jmlllobiliellupertenjiir Objekte wie die Herzog- Hein ­
rich -Straße VerkauJsaktivitäten durch gut vrrnrtzte Makler als we elll­
lieh erJolgversprechellder eillgeschätll worden. als ein breit allgelegtes 
Bietverfahrell. Schließlich sei das Objekt auJgrulld der ScllOlI 2009 
gesetzten ulld 2010 illtellsivirrtell Verwertullgsaktivitätell alll rele­
valltell Markt bestells bekanllt ulld somit dem Si'lIl lIach auch breit 
U IId öffellllich alIgeboteIl gewesell. 

(2) Jllvestitiollell zur Verbesserung der Vermietullgssituatioll eiell 
- entgegen der Feststellullgell de RH - sowoll/ in 2009 als ill Folge 
auch ill 2010 überlegt und geprüft wordell. doch habe sich alIhalId vo n 
Planrecllllungell und Kalkulatiollell gezeigt. da s erstells die Rentabi­
lität derartiger Investitionen - nicht zuletzt allgesichts der zeitnahen 
VerkauJspläne - lIicht dar teilbar geweseJI sei ulld zweiteIlS die GefallT 
vo n Feil/investition bestalldell habe. wei/lllieterspeziJische Anforderun­
gCII ohnc kOllkretell Mieter nicht deJilliert werdelI kOllntclI. 

Die 1'0 111 RH zitierteIl Elllpfehlungenjiir Jll vestitiollell ill der Hoffnung 
auJ eille leicIllere Vennietbarkeit würden vOn jenem Makler stallllnen. 
der mit der Mietersuche betraut gewesen sei und daller schon aus Eigen­
nutz - nicht jedoch primär lIIit Blick auf die Kalkulation des Vennie­
ters - Investitiollen verlangt lrabe. 

19.4 (I) Der RH erwidene. dass schon im September 2009 die damals exkJu­
siv mit der Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit der 

geplanten Veräußerung der beiden Liegenschaften beauftragte Baye­
rischc Landesbank (Geschäftsfeld Immobilien) in eincm Projcktbericht 
empfohlen haue. zusätzliche Parkplätze zu schaffen und den Eingangs­

bereich umzubauen. um die Attraktivität des Objekts zu steigern. Auch 
drei weitcrc von der HBlnt herangezogene Makler zeigtcn unabhän­
gig von einander der Verwertung der Liegen chaften entgegen ste­

hende Probleme auf. Dabei wiesen zwei der drei Makler u.a. auf die 
nicht zufriedenstellende Situation im Eingang bereich und auf feh­

lende Parkplätze hin. 

Ocr RH bezweifelte daher die Darstellung der HBlnt. wonach ein ein­
zelner Makler aus Eigennutz die Vornahme von Investitionen verlangt 
hätte. Der RH stellte in diesem Zusammenhang jedoch nachdrücklich 

klar. dass er keine .zitienen Empfehlungen für Investitionen- abgege-
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ben hat. Sehr wohl verblieb der RH hingegen bei seiner Kritik. dass die 
HBlnt - trotz mehrerer Hinweise aufProblemfelder im Zusammenhang 

mit der geplanten Veräußerung der beiden Immobilien - keine geeig­
neten Maßnahmen flir eine bessere Vermarktung setzte und bekräf­

tigte seine Empfehlung. künftig ein öffentliches Bietverfahren einem 
Verkauf durch Makler vorzuziehen. 

(2) Im Übrigen weist der RH darauf hin, dass der bereit abge chlos­
sene Verkauf der Immobilie .Herzog- Heinrich- Straße· seiner Beur­

teilung unterlag, weswegen seine Empfehlung auf zukünftige Trans­
aktionen gerichtet ist. Er stellte klar, dass er einen Stopp des (bereits 

abgeschlossenen) Verkaufsverfahrens der Immobilie .Herzog- Heinrich­
Straße· nicht empfohlen halle; ein aus einem solchen Stopp resultie­

render Schaden flir die HBlnt war daher nicht möglich. 

Ermilllung des Bestbieters(Venragsabschluss 

20.1 (I) Im August 2010 lagen der HBlnt l 5 fünf über Maklcrbüros vermit­
telte Angebote flir den Verkauf der beiden Büroimmobilien vor. die 

jedoch aufgrund von fehlenden Vorgaben der HBlnt keine vergleich ­
bare Struktur aufwie en . Diese bewegten sich zwischen 7.30 Mio. EUR 
und 10.20 Mio. EUR, wobei die Struktur der Angebote uneinheitlich 
war: 

Drei Bieter legten pauschale Angebote (.wie es steht und liegt"). 

Ein Bieter verlangte umfangreiche Mietgarantien flir die leer ste­

henden bzw. möglicherwei e leer werdenden Flächen. 

Ein weiterer Bieter staffelte sein Angebot, ausgehend von einem 
Angebot .wie es steht und liegt· (8,00 Mio. EUR) bis zu vier weite­
ren möglichen Varianten, die eine Übergabe der Objekte bei 90 <\b 

Vollvermietung zu einem (ansteigend) vorgegebenen Mietpreis und 
einer vorgegebenen Miervenrags-Mindcstlaufzeit beinhalteten. Eine 
Variante dieses Angebots (Variante 4) sah u.a. eine Vermietung der 
Leerstandsnächen durch den Verkäufer bis spätestens 31. Dezem­
ber 2010 zu einem vorgegebenen Mietpreis pro m2 bei einem Ange­
botspreis von 10,00 Mio. EUR vor. 

(2) Am 17. August 2010 genehmigte der Vorstand der HBlnt den Antrag 

des für die Verkaufsaktivitäten zuständigen Bereichs l 6 und somit den 

15 Das V~rka u fsv~rfa hrtn wurde: von dC:f IIBA ~onn('n. 

16 MEtA Ro-l ructunng CVorgängc:r von Mc:rgtf'S ft Acquisillons Group RrstNC1unng) 
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Beginn der Verkaufsverhandlungen rur die beiden Objekte. Als Bestbie­
ter wurde jener Bieter festgelegt, der mit der Variante 4 seines Ange­
bOLS in der Höhe von 10,00 Mio. EUR auch zugleich da höchste Gebot 
gelegt hatte. Gleichzeitig wurde diesem Bieter auf sein Ersuchen hin 
Exklusivität im weiteren Verkaufsprozess zugesiehen. 

(3) Ab September 2010 zeigte sich. dass in der Vermietung der Leer­
stände wenig Fonschritte erzielt wurden und sich der vom Bestbie­
ter vorgegebene Vermietungsgrad rur die Kaufabwicklung per Jah­
resende schwer erreichen ließ. Aus die em Grund fordene der rur die 
Verkaufsaktivitäten zuständigen Bereich den bisherigen Bieterkreis zu 
einer Nachbe serung seiner Angebote rur das Objekt "wie es steht und 
liegt" bis spätestens zum I. Oktober 2010 auf. 

Dies bedeutete auch. dass der bisherige Bestbieter auf sein damaliges 
Angebot von 8,00 Mio. EUR rur "wie es steht und liegt" zurückfiel und 
erneut an dem Bieterprozess (Nachbesserung) teilnehmen mu te. von 
dem er bereits - auch per Vorstandsgenehmigung der HB lnt bestä­
tigt - al Be tbieter hervorgegangen war. Diese Vorgangsweise war 
nicht nachvollziehbar. 

Per I. Oktober 20 10 lagen rur diese zweite OlTenaulTorderung "wie es 
steht und liegt" folgende Kaufangebote vor: 

Tabelle 13: Bestbieterermittlung Herzog-Heinrich-Straße 

Bieter Nachbesserung per ermittelter 
1, Oktober 2010 Bestbieter 

in Mio. EUR 

Bieter 1 8,230 

Bieter 2 8,250 

Bieter 3 8,400 

Bieter 4 8,625 

Bieter 5 8,900 X 

QueUe: HBlnt 
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Als Bestbieter ging jener Bieter hervor. der auch im August 2010 
(damals mit seinem Angebot Variante 4) als Bestbieter ermittelt wor­

den war. Dieser (Bieter 5) erhöhte sein damaliges Angebot der Vari­

ante I von 8.1 Mio. EUR auf 8.9 Mio. EUR. 

(4) Zwischen 22. und 26. November 20 10 fUhrte der Bestbieter (Bie­
ter Nr. 5) im von der HBlnt zur VerfUgung gestellten Datenraum eine 

Duc Diligence durch. Die Vertragsverhandlungen erfolgten unter Bei­

ziehung einer lokal ansässigen Anwaltskanzlei. Die Unterzeichnung 
des Kaufvertrags zwischen der HBlnt und dem Bieter Nr. 5 erfolgte 

am 28. März 2011. der Kaufpreis belief sich auf 8.900.001 EUR. 

(5) Zum 31. Dezember 2010 betrugen die gebuchten Anschaffungskos­
ten fUr die beiden Liegenschaften 12.50 Mio. EUR. Die korrespondie­

renden Buchwene beliefen sich auf 11.83 Mio. EUR. Aufgrund eines 
Gutachten vom Mai 2009. das unter Einbeziehung von Marktprei ­
sen fUr die Objekte einen Verkehrswert von 9,74 Mio. EUR ermittelte, 

erhöhte die HBlnt im Winschaftsjahr 2009 eine diesbezügliche Rück­
stellung auf in ge amt 3.94 Mio. EUR. Dies verminderte den rechne­

rischen Wert zum 31. Dezember 20 10 von 11,83 auf7.89 Mio. EUR. 

20.2 Der RH hielt fest, dass der Kaufpreis fUr die Büroobjekte Herzog- Hein­
rich-Straße 8.90 Mio. EUR betrug und somit um rd. 1,01 Mio. EUR über 

dem um die Rückstellung verminderten Wert per 31. Dezember 2010 
lag. Somit konnte zwar ein Buchgewinn erzielt werden, der aber berei­
nigt um die Rückstellung in der Höhe von 3.94 Mio. EUR insgesamt 
zu einem Verlust in der Höhe von 2,93 Mio. EUR fUhrte. 11 

Der RH kritisierte, dass die HBlnt bei der Beauftragung der Makler 
keine klaren Vorgaben betreffend die Angebotserstellung erteilt hatte 

(Mindestpreise, mögliche Varianten etc.). Dadurch waren die Angebote 
uneinheitlich und schwer vergleichbar. 

Der RH bemängelte auch, dass die HBlnt im Rahmen ihrer Bestbieter­
ermittlung eine Variante wäh lte. die einen Vermietungsgrad von 90 % 

innerhalb eines kurzen Zeitraums zum Ziel hatte. obwohl sie bereits 
seit Längerem die betreffenden leer stehenden BüroOächen nicht ver­
mieten konnte. Die Aufforderung zur Nachbesserung brachte zwar 
eine ErhÖhung der ursprünglichen Gebote fUr . wie e steht und liegt" 

mit sich. der in der ersten Angebotsrunde angepeilte Verkaufspreis in 
der Höhe von 10,00 Mio. EUR konnte jedoch nicht mehr erreicht wer­
den, weil der Vermietungsgrad unter 90 % lag. Der RH hielt kritisch 
fest, dass die Aufforderung zur Nachbesserung nach erfolgtem Best-

11 Dir Kost('n der Verkaufstransalmon (Maldrrgebilhren, Anwaltskosu:n) sind nicht ein­
g('ft'('hn('l. 
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bieterzuschlag (ink\. vereinbaner Exklusivität fUr den damaligen Best­
bieter) keine geeignete Maßnahme war, zur Transparenz des Verfah­

rens beizutragen. 

Der RH empfahl daher der HBlnt. künftig nur strukturiene Bietverfah­
ren mit klaren, fUr alle Teilnehmer transparenten und im Vorhinein 

bekannten Bedingungen durchzufUhren . 

20.3 (I) Laut Stellungnahme der HB"II sei das gegenständliche Verkaufs­
objekt ursprünglich als Headquarter der HBA .rur Deutschland konzi ­
piert und dementsprechend kostenintellSiv umgebaut worden. Nach der 

Entscheidung, das Ballkge chäft ill Deutse/rland zu schließen, sei kor­
rekterweise schOll im Jahresabschluss 2009 eine Restrukturierungs­

Rückstellung von 3 ,94 Mio. EUR gebildet worden. 

Eine Vermengung vo" "lIIestitionen in ein kÜ'if/ige Headquarter in der 
Zeit vor der AllIeilsübe",ahme mit der Bewertung 1I0n Verkaufserfol ­
gen im Jahr 20/0 sei nicht sachlich gerecht und daher auch zurück­

zuweisen . Die für die baulichen Maßnahmen zur Ausgestaltung eines 
Bank- Headquaners in Deutsellland vor der Notverstaatlichung getä­

tigten "westitionen hälten im Verkehrswen der Immobilie - wie bei 
individuellen, nutzerbezogenen Investi,ionen die Regel - klarerweise 

keine Deckung gefunden. 

Der I'om RH errechnete Verlust (durch den Verkaufserlös nielli gedeckter 
Teil des Buchwertes vor Rückstellung 2009) ei daller konsequenter­
weise dem Bankgeschäft in Deutsellland vor 2009 zuzurechnen . Eine 
Zurechnung in die Bewenung der Verkaufsaktivitäten zu einem weit 

späteren Zeitpunkt sei aus Sielll der HBlnt inhaltliell nieht argumen ­
tierbar. Dies gelte umso mehr, alsfürdas Konze",ergebnis 2010 durch 
den erfolgreichen Verkauf ein Teil der 2009 gebildeten Rückstellung 
aufgelöst und ein außerordellIlieller Enrag von /,01 Mio. EUR erzielt 

werden komlle. Der vom RH geäußenen Kritik an der Bestbieterennilt­

lung sei somit zu widersprechen . 

(2) Klares Ziel und Vorgabe der Maklerbeauftragung sei ein Verkauf der 
Immobilie ol",e Gewährleistungszusagen seitens des Verkäufers gewe­

sen. Dem Vorstandsantrag all die HBA vom /2. August 20/0 sei zu 
entnehmen, dass Bieter 4 sein Anbot nur IlIIter Bedingungen abgege­
ben Ilabe, die den Vorgaben nie/li entspraellen und Bieter 5 nielli nur 
ein Anbot entsprechend der Vorgabe _wie es liegt und steht", sonde", 

auch noch weitere Angebote mit erheblie/len Naellbesserungen unter 
bestimmten Bedingungen der Vennietung de Objekts unteroreitet hafte. 
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Im Fall der Erfüllbarkeit VO ll Bedingungen der Vermietung sei Bie­
ter 5 eindeutig Be tbieter gewesen. Im - in der Folge eingetretenen -
Fall der Unerfüllbarkeit der BedingungeIl sei jedoell IIur eill Verkauf 
.wie es liegt und steht' möglich und damit eille IIeuerliche Allgebots­
rullde ullumgänglich gewesen. Der cMuss des RH, die Vorgaben für 
die Angebote seien IIicht klar gewesell, sei damit schon aus der Ange­
botssituation IIicht ableitbar. Hillzu komme, dass Vorgaben, die eille 
indivitluelle Allgcbotslegung schon vor dem Last ft Final OjJcr aus­
schließen, ill der Pra.ris kontraproduktiv für eine/! wettbewerb oriell­
tierten Verkaufsprozess seieIl. 

Besonders wichtig sei aber, dass nach Klärung der Nielll - Erfullbar­
keit der auf Vennietung ausgerichteten Bedingunge/! einzelner Ange­
bote, alle Bieter zu einer Nachbesserung ihrer Angebote unter glei­
chen Bedillgungen eilIgeladen worden seien. Resultat dieser Runde 
seien jedenfalls miteinander vergleichbare Angebote unter Zugrunde­
legullg identer Annahmen gewesell . Da dabei IIoehmals eine deutliche 
Verbesserung erzielt worden sei, gehe die Kritik der RH an der zwei­
ten OjJertrunde ins Leere. 

Dies gelte auch für die Kritik des RH, die AujJorderung zur Nachbes­
serung habe zwar eine Erhöhung der ursprünglichen Gebote .wie es 
liegt und steht" mit sich gebracht, jedoch sei der in der ersten Allge­
botsnlllde angepeilte Kaufpreis /Ion JO Mio. EUR nielli mehr erreicht 
worden. Dieser Kaufpreis sei in der ersten Angebotsrunde nur unter 
Bedingungen gebote/! worden, die nicht oder - wenn überhaupt - nur 
mit hohell Zusatzaufwendungen für die HBlnt hätten erreicht werden 
können. Diese Zusatzaufwendungen seien aber wirt chajlliell nicht 
rechtferrigbar gewesen. 

20.4 (1) Der RH erwiderte, dass er in seine gesamthafte und abschließende 
Darstellung des Verkaursprozesses alle Finanzströme - unabhängig 
vom Zeitpunkt der Entstehung - einbezog, weswegen er keine Ver­

mengung von Investitionen in der Zeit vor Anteilsübernahme mit der 
Bewertung von Verkaurserfolgen im Jahr 2010 vornahm, sondern viel­
mehr eine Gesamtbeurteilung trar. 

Demgegenüber war rur ihn die Stellungnahme der HBlnt nicht nach ­
vollziehbar, derzurolge sie einerseits eine nicht sachgerechte Vermen­

gung von Investitionen in der Zeit vor Anteilsübernahme mit der 
Bewertung von Verkaurserrolgen in 2010 monierte, aber gleichzeitig 
selbst in ihrer Stellungnahme den außerordentlichen Ertrag aus der 

Auflösung der 2009 gebildeten Rückstellung dem erfolgreichen Ver­
kaur im Jahr 2010 gegenrechnetc. 
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Der RH wies darauf hin, dass in einer ihm vorliegenden Information 

an den damaligen Vorstand am 13. August 2010 festgehalten war, dass 
der Verkaufspreis des Bestbieters im günstigsten Fall weit unter dem 

aktuellen Buchwert liege. In der Jahresbilanz 2009 sei bereits eine 
Restrukturierungsrückstellung in der Höhe von 4 Mio. EUR gebildet 
worden und somit kein weiterer Abschreibung bedarf mehr gegeben. 

(2) Der RII teilte im Zusammenhang mit der _Maklerbeauftragung­

klar, dass der Bereich MEtA-Restructuring am 12. August 2010 dcm 
Vorstand der HBA einen Antrag auf Beginn der Verkaufsverhand­

lungen vorlegte (genehmigt in der Vorstandssilzung der HBA vom 
18. August 2010). In diesem Antrag waren die bis dahin eingelangten 

Kaufangebote ftir die Immobilien Herzog- Heinrich - Straße aufgelistet. 

Die Aufstellung enthielt Angebote von drei Bietern ftir _wie es steht 

und liegt-, ein Angebot eines Bieters, verbunden mit diversen Mietga­
rantien und ein Angebot eines Bieters in vier Varianten (darunter auch 

ein Angebot ftir _wie es steht und liegt-). Die vierte Variante dieses Bie­
ters enthielt unter der Bedingung eines Vermierungsrads von minde -

tens 90 'lb (Nachvermietung durch den Eigentümer HBlnt) bei einem 
durchschniulichen Mietniveau von 14,50 EUR pro m2 einen Kaufpreis 
in der Höhe von 10 Mio. EUR. In seinem Kaufangebot legte der Bieter 
ftir diese Variante ein Erreichen die er Bedingungen bis Ende Novem­
ber 2010, spätestens jedoch bis 31. Dezember 2010 fest. 

Der Bereich MftA- Restructuring fuhrt dazu im Vorstandsantrag Fol­
gendes aus: _Die Wahrscheinlichkeit. ein durchschninliches Mietni­

veau gemäß der Variante 4 des KaufInteres enten erreichen zu können, 
ist aufgrund der derzeitigen Marktsituation in München am höch ten 
und daher dieser KaufInteressent derzeit als Bestbieter zu bewerten.- Es 

sei weiters beabsichtigt, ofort mit dem Verwertungsprozess zu begin­
nen und mit dem Be tbieter in Verkaufsverhandlungen ZU treten sowie 
eine schriftliche Exklusivität, wie vom KaufInteressenten gewünscht, 

erteilen zu könncn. 

Der RH erblickte in der Vorgabc dcr HBlnt. die Immobilic ohne Gewähr­
leistungszusagen scitens der HBlnt zu verkaufen, keine klare Vorgabe 

betreffend die Angebotserstellung im Sinnc seiner Empfehlung. Zudem 
enthielten die Maklervenräge, welche die HBlnt mit den verschiedenen 
Maklern ab chloss, keine Hinweise auf ein von der HBlnt vorgege­
benes Prozedere bei der Angebolsabgabe, das eine Vergleichbarkeit 

der Angebotc sichergestellt häne. Auch der geplante Ablauf des Vcr­
kaufsprozesses war nicht klar dargelegt. Der RH wie omit die Aus­
sage der HBlnt, wonach die Darstellung des RH bezüglich klarer Vor-
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gaben für die Angebotslegung durch Makler nicht zutreffend gewesen 
sei, entschieden zurück. 

Nach Ansicht des RH hätten k.lare Vorgaben der HBlnt betreffend die 
Angebotserstellung die Abgabe uneinheitlicher bzw. schwer vergleich­
bare Angebote vermindert. Damit wäre der Antrag an den Vorstand, 
Verhandlungen mit dem Bestbieter aufgrund einer Variante zu begin­
nen, die sich später als unerfüllbar für die HElnt erwies und die Not­
wendigkeit einer zweiten Bieterrunde nach sich zog, obsolet gewesen. 
Nach Ansicht des RH war die zweite Bieterrunde nur deshalb not ­
wendig geworden, weil die HBlnt keine klaren Vorgaben zum Ablauf 
des Verkaufsverfahrens und betreffend die Angebotserstellung erteilt 
hatte (z.B. zeitlicher Ablauf des Verfahrens, Verfahren der Bestbieter­
ermilliung, Zeitpunkt der Bestbieterermittlung, mögliche Varianten , 
Bewertung dieser Varianten, Einfließen der Varianten in die Bestbie­
terermittlung). In diese Richtung deutet nach Auffassung des RH die 
Stellungnahme der I-IBlnt selbst, die als .... Resultat dieser (zweiten) 
Runde ... jedenfalls miteinander vergleichbare Angebote .. : nennt. 

Der RH verblieb daher bei seiner - nicht ins Leere gehenden, sondern 
sachgerechten - Kritik. 

Nach Ansicht des RH hätte der HBlnt - ungeachtet der Ausfüh­
rungen des Bereichs MElA- Restructuring im Vorstandsantrag - schon 
bei der Bestbieterermittlung im Vorfeld des Vorstandsantrags vom 
12. August 2010 klar sein müssen, dass sie die Bedingungen der Vari · 
ante 4 nur schwer erreichen konnte. Der RH sahjedenfalls keine Hin­
wei e, wonach der HBlnt kurze Zeit später, als sie im September 2010 

als Angebotsfrist für die zweite Angebotsrunde .wie es steht und liegt" 
den I. Oktober 2010 festlegte, mehr Informationen bzw. Kenntnisse über 
die Unerfüllbarkeit der Bedingungen hatte, als zuvor im August 2010. 

Weiters rief der RH in Erinnerung, dass der Vorstandsantrag des 
Bereichs MElA- Restructuring vom 12. August keine Hinweise darauf 
enthielt, dass - wie in der Stellungnahme der HBlnt ausgeführt - der 
Kaufpreis in der ersten Angebotsrunde nur unter Bedingungen geboten 
worden war, die nicht oder wenn überhaupt nur mit hohen Zusatzauf­
wendungen für die HBlnt hätten erreicht werden können. 

Der RH bekräftigte daher seine Kritik an der gewählten Variante im 
Rahmen der Bestbieterermittlung. Ebenso hielt der RH seine Kritik 
aufrecht, dass die Aufforderung zur neuerlichen Angebotsrunde nach 
erfolgtem Bestbieterzuschlag und genehmigtem Antrag auf Beginn der 
Verkaufsverhandlungen keine geeignete Maßnahme war, zurTranspa­
renz des Verfahrens beizutragen. 
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Der RH trat zudem im Fall des gegenständlichen Immobilienverkaufs 

der Aussage der HBlnt in ihrer Stellungnahme entgegen, derzufolge 
Vorgaben, die eine individuelle Angebotslegung schon vor dem Last 
a Final Offer ausschließen, in der Praxis kontraproduktiv für einen 

wettbewerbsorientienen Verkaufsprozess seien. 

Dies insbesondere deshalb, weil dem RH keine Unterlagen vorlagen, 
wonach die HBlnt ursprünglich eine zweite Angebotsrunde (ein Last 

a FinalOffer) vorgesehen hane. Weder setzte die HB lnt die Bieter von 
einem diesbezüglich geplanten Prozedere vor erster Angebotslegung 
in Kenntnis, noch fand sich im Vorstandsantrag vom 12. August 2010 

ein Hinweis auf eine geplante zweite Bieterrunde. Auch der Umstand, 
dass die HBlnt einem Bieter Anfang September 2010 eine Absage 

eneilte. weil er nicht als Bestbieter hervorgegangen war. zeigte nach 
Ansicht des RH, dass die HBlnt ursprünglich keine zweite Bieterrunde 

vorgesehen hatte. 

Der RH bekräftigte in diesem Zusammenhang seine Empfehlung an 

die HBlnt, künftig nur strukturiene Bierverfahren mit klaren. für alle 
Teilnehmer transparenten und im Vorhinein bekannten Bedingungen 

durchzuführen. 

Ausgangssituation 

21 Folgende relevante Kenndaten lagen dem Projekt zugrunde: 

Tabelle 14: Projekt Messegelände 

Historische Anschaffungskosten 

Planungskosten 

Buchwert vor Verkauf 

Verkehrswertschätzung vor Verkauf 

Verkaufserlös 

QueUen: PROBUS GmbH; HBlnt 

in Mio. EUR 

2,35 

3,50 

2.35 

3.51 

2.35 

Am 22. Mai 2006 beschloss der Projeklausschuss der HBlnt. ein mul ­

tifunklionales Businesscenter in Klagenfun 3m Wönhersee zu errich­
ten. Um das Projekt in einer gesondenen GeselischaCi abwickeln zu 
können, gründete eine Tochtergesellschaft der HBlnt, die Hypo Alpe­
Adria- Immobilien GmbH (HYPO IMMOBiLiEN; vonnals: Hypo Alpe-
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